
 

Ulrich Gehrlein, Andreas Mengel, Eva Milz, Deborah Hoheisel, 
Beatrice Barthelmes, Britta Düsterhaus, Christoph Mathias, 

Jörg Liesen, Elke Baranek und Stephanie Schubert 

Nationale Naturlandschaften (NNL) 
und erneuerbare Energie 

– Ein Handlungsleitfaden –  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                   BfN-Skripten 467 

                             2017 

 



Nationale Naturlandschaften (NNL) und 
erneuerbare Energien 
– Ein Handlungsleitfaden – 

Ulrich Gehrlein 
Andreas Mengel 

Eva Milz 
Deborah Hoheisel 

Beatrice Barthelmes 
Britta Düsterhaus 
Christoph Mathias 

Jörg Liesen 
Elke Baranek 

Stephanie Schubert 



Titelbild: v.l.o.n.r.u.: 1. Reihe: alle J. Liesen; 2. Reihe: B. Barthelmes, J. Liesen, Naturpark  
 Stechlin-Ruppiner-Land; 3. Reihe: J. Liesen, H. Arjes, I. Casagranda (VDN) 

Adressen der Autorinnen und Autoren: 
Dr. Ulrich Gehrlein (Projektleitung) Institut für Ländliche Strukturforschung 
Eva Milz Kurfürstenstraße 49  
Britta Düsterhaus 60486 Frankfurt 
Christoph Mathias ifls-office@ifls.de; www.ifls.de 

Prof. Dr. Dr. Andreas Mengel Universität Kassel 
Deborah Hoheisel Fachgebiet Landschaftsentwicklung/  
Beatrice Barthelmes Umwelt- und Planungsrecht 
 Universitätsplatz 9 
 34127 Kassel 
 mengel@asl.uni-kassel.de 
 www.uni-kassel.de/go/landschaftsentwicklung 

Dr. Elke Baranek  EUROPARC Deutschland e.V. 
Stephanie Schubert Pfalzburger Straße 43/44 
 10717 Berlin 
 info@europarc-deutschland.de; www.europarc-deutschland.de 

Jörg Liesen Verband Deutscher Naturparke e.V. (VDN)  
 Holbeinstraße 12 
 53175 Bonn 
 info@naturparke.de; www.naturparke.de 

Fachbetreuung im BfN: 
Martina Porzelt  Fachgebiet II 2.3 „Gebietsschutz/Großschutzgebiete“ 
Gabriele Niclas 

Gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt,  
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) (FKZ 3513 82 0100). 

Zitiervorschlag: GEHRLEIN, U., MENGEL, A., MILZ, E., HOHEISEL, D., BARTHELMES, B., DÜSTERHAUS, B., 
MATHIAS, C., LIESEN, J., BARANEK, E. & SCHUBERT, S. (2017): Nationale Naturlandschaften und erneu-
erbare Energien. Handlungsleitfaden des gleichnamigen F+E-Vorhabens. – BfN-Skripten 467. – Bonn- 
Bad Godesberg.  

Diese Veröffentlichung wird aufgenommen in die Literaturdatenbank „DNL-online“ 
(www.dnl-online.de). 
BfN-Skripten sind nicht im Buchhandel erhältlich. Eine pdf-Version dieser Ausgabe kann unter 
http://www.bfn.de/0502_skripten.html heruntergeladen werden. 

Institutioneller Herausgeber:  Bundesamt für Naturschutz 
    Konstantinstr. 110 
    53179 Bonn 
    URL: www.bfn.de 

Der institutionelle Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, die Genauigkeit und Voll-
ständigkeit der Angaben sowie für die Beachtung privater Rechte Dritter. Die in den Beiträgen geäu-
ßerten Ansichten und Meinungen müssen nicht mit denen des institutionellen Herausgebers überein-
stimmen. 

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb 
der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des institutionellen Herausge-
bers unzulässig und strafbar.  

Nachdruck, auch in Auszügen, nur mit Genehmigung des BfN. 

Druck: Druckerei des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 

Gedruckt auf 100% Altpapier 

ISBN 978-3-89624-204-4 

DOI 10.19217/skr467 

Bonn - Bad Godesberg 2017 



 

3 

Inhaltsverzeichnis 

Vorwort ................................................................................................................................. 9 

1 Einleitung ................................................................................................................... 11 

1.1 Anlass und Zielsetzung ............................................................................................... 11 

1.2 Handhabung des Leitfadens ........................................................................................ 13 

2 Nationale Naturlandschaften, erneuerbare Energien und Klimaschutz ................ 14 

2.1 Auftrag und Ziele von Biosphärenreservaten und Naturparken.................................... 14 

2.2 Internationale und nationale Klimaschutzziele ............................................................. 15 
2.3 Naturschutzfachliche Anforderungen, Synergien und Konflikte bei Ausbau und Nutzung 

erneuerbarer Energien ................................................................................................ 16 

2.4 Rahmenbedingungen und Möglichkeiten der Naturparke und Biosphärenreservate 

beim Ausbau erneuerbarer Energien ........................................................................... 18 

3 Instrumente zur Steuerung der Nutzung erneuerbarer Energien und 

energieformenübergreifende Empfehlungen .......................................................... 21 

3.1 Überblick über die Instrumente zur Steuerung der Nutzung erneuerbarer Energien .... 21 

3.2 Energieformübergreifende Empfehlungen ................................................................... 23 

4 Empfehlungen zu integrierten Strategien und nachhaltigem Wirtschaften .......... 33 

4.1 Netzwerkarbeit und Kooperationen ............................................................................. 34 

4.2 Integrierte Ansätze und Strategien .............................................................................. 36 

4.3 Nationale Naturlandschaften als Modellregionen für nachhaltiges Wirtschaften .......... 41 

5 Empfehlungen zur Steuerung der Windenergienutzung ........................................ 49 

5.1 Einrichtung und Nutzung von Windenergieanlagen ..................................................... 49 

5.2 Relevante Steuerungsinstrumente .............................................................................. 51 

6 Empfehlungen zur Steuerung der energetischen Biomassenutzung .................... 59 

6.1 Energetische Nutzung von Biomasse .......................................................................... 60 

6.2 Relevante Steuerungsinstrumente .............................................................................. 67 

7 Empfehlungen zur Steuerung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen .................... 75 

7.1 Errichtung und Nutzung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen ..................................... 75 

7.2 Relevante Steuerungsinstrumente .............................................................................. 76 

8 Empfehlungen zur Steuerung des Netzausbaus ..................................................... 79 

8.1 Trassenverlauf und -ausgestaltung ............................................................................. 79 

8.2 Relevante Steuerungsinstrumente .............................................................................. 83 

9 Faktoren, die eine zielgerichtete Steuerung von Ausbau und Nutzung 

erneuerbarer Energien in Biosphärenreservaten und Naturparken begünstigen 86 

10 Glossar ....................................................................................................................... 88 

11 Quellenangaben ........................................................................................................ 99 

12 Weiterführende Informationen ............................................................................... 103 

  



 

4 

Abbildungsverzeichnis 

Abb. 1: Windkraftanlage im Naturpark Südschwarzwald ................................................. 12 

Abb. 2:  Heuernte im Naturpark Südschwarzwald............................................................ 14 

Abb. 3:  Windkraftanlagen im Naturpark Hessischer Spessart ......................................... 17 

Abb. 4: Übersicht über Steuerungsansätze und -instrumente sowie vorbereitender 

konzeptionell-strategischer Ansätze ................................................................... 22 

Abb. 5:  Akteursgruppen, die für Biosphärenreservate/Naturparke bei der Umsetzung 

ihrer Ziele im Themenfeld Klimaschutz und Nutzung erneuerbarer Energien 

unterstützend wirken können .............................................................................. 33 

Abb. 6:  Beispiel der Netzwerkstruktur eines Naturparks und der damit verbundenen 

Aktivitäten im Themenfeld erneuerbare Energien und Klimaschutz .................... 34 

Abb. 7:  Themenfelder nachhaltigen Wirtschaftens mit Synergien zum Bereich 

Klimaschutz ........................................................................................................ 41 

Abb. 8:  Radfahrer vor Infotafel ........................................................................................ 44 

Abb. 9:  Streuobstwiese im Biosphärenreservat Bliesgau ................................................ 46 

Abb. 10:  Struktur und mögliche Leistungen regionaler Wertschöpfungspartnerschaften .. 47 

Abb. 11:  Windkraftanlagen in der Agrarlandschaft ............................................................ 49 

Abb. 12: Windkraftanlage in strukturierter Mittelgebirgslandschaft .................................... 56 

Abb. 13:  Biogasanlage neben Maisacker ......................................................................... 59 

Abb. 14: Hackschnitzelfeuerungsanlage im Naturpark Südschwarzwald .......................... 61 

Abb. 15: Maisanbau zur Biogaserzeugung ....................................................................... 62 

Abb. 16:  Hecke als Strukturelement in der Agrarlandschaft .............................................. 64 

Abb. 17: Holzernte im Südschwarzwald ........................................................................... 65 

Abb. 18:  Ackerbaulich geprägte Kulturlandschaft im Naturpark Habichtswald .................. 67 

Abb. 19: Photovoltaik-Freiflächenanlage .......................................................................... 76 

Abb. 20: Freileitungstrasse im Naturpark und Biosphärenreservat Hessische Rhön ......... 80 

file://ifls-srv/Projekte/FB%203%20(Uli)/BfN-NNL-EE/06%20Berichte/04%20Handlungskatalog/07_Redaktionsrunde%205%20final/NNL-EE_HLF_Entwurf_V5_2017_05_30.docx%23_Toc483919965


 

5 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Beispiele regionaler integrierter Konzepte mit Bezug zu Klimaschutz und 

erneuerbaren Energien ...................................................................................... 36 

Tabelle 2: Mögliche Kriterien für die Festlegung von (absoluten) Tabuzonen in einem 

Zonierungskonzept für die Windenergienutzung in Naturparken ........................ 54 

Tabelle 3: Mögliche Regelungen in Schutzgebietsverordnungen zur Steuerung der land- 

und forstwirtschaftlichen Nutzung sowie zur Sicherstellung einer 

naturschutzgerechten Landschaftspflege. .......................................................... 72 

Tabelle 4: Empfehlungen für Flächen und Landschaften, die in der Regel nicht für den 

Trassenverlauf von Höchstspannungsleitungen genutzt werden sollten. ............ 81 

Tabelle 5: Empfehlungen zur technischen und ästhetischen Gestaltung von 

Höchstspannungsleitungen ................................................................................ 83 



 

6 

Kastenverzeichnis 

Kasten 1: Regionales Entwicklungskonzept im Naturpark Lahn-Dill-Bergland .................... 19 

Kasten 2: Biotopverbund-Konzept im Naturpark Diemelsee ............................................... 19 

Kasten 3: „Null-Emissionen-Region“ im Biosphärenreservat Bliesgau ................................ 20 

Kasten 4: „Null-Emissions-Mobilitäts-Netzwerk“ im Biosphärenreservat Schorfheide-

Chorin ................................................................................................................ 20 

Kasten 5: Festlegung von Vorbehaltsgebieten* für die Erholung in Naturparken ................ 28 

Kasten 6: Beispiele für Verbote- bzw. Genehmigungsvorbehalte in LSG-Verordnungen .... 30 

Kasten 7: Klimaschutz als Teil von Rahmenkonzepten am Beispiel des Biosphärengebiets 

Schwäbische Alb ................................................................................................ 37 

Kasten 8: Klimaschutz als Teil von Rahmenkonzepten am Beispiel des 

Biosphärenreservats Bliesgau ............................................................................ 37 

Kasten 9: Beispiele für die enge Abstimmung regionaler Prozesse in Biosphärenreservaten 

und Naturparken ................................................................................................ 38 

Kasten 10:  Beispiel „Masterplan 100 % Klimaschutz“ des Biosphärenreservates Bliesgau .. 39 

Kasten 11: Beispiele für die Steuerung und Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen .. 42 

Kasten 12: Beispiele für Maßnahmen zum Thema Klimaschutz im nachhaltigen Tourismus 45 

Kasten 13: Beispiel für eine regionale Wertschöpfungskette zur Nutzung von 

Landschaftspflegematerial (LPM)* im Naturpark Südschwarzwald ..................... 48 

Kasten 14:  Beispiel zur Standortfindung für Windkraftanlagen im Naturpark Altmühltal - 

Zonierungskonzept. ............................................................................................ 53 

Kasten 15:  Beispiel für Fördermaßnahmen im Ackerbau in Niedersachsen und Bremen ..... 68 

Kasten 16: Beratungsbroschüre zum Biomasseanbau im Biosphärenreservat 

Niedersächsische Elbtalaue ............................................................................... 70 

Kasten 17:  Beispiel zur Zonierung von Naturparken............................................................. 73 

Kasten 18:  Beratungsangebote für Landnutzer im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. 74 

Kasten 19: Alternative Mastformen für Höchstspannungsleitungen* .................................... 82 



 

7 

Abkürzungsverzeichnis 

AUKM  Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen 

BauGB  Baugesetzbuch 

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz 

BfN  Bundesamt für Naturschutz 

BHKW  Blockheizkraftwerk 

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BMUB  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 

BWaldG  Bundeswaldgesetz 

CO2  Kohlenstoffdioxid 

COP21 United Nations Framework Convention on Climate Change, 21st Confer-

ence of the Parties (UN-Klimakonferenz) 

DüngG  Düngegesetz 

ED  EUROPARC Deutschland e. V. 

EEG  Erneuerbare-Energien-Gesetz 

EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 

ELER Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums 

EMAS  Eco-Management and Audit Scheme 

EPLR  Entwicklungsprogramm ländlicher Raum 

EU  Europäische Union 

F+E  Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

FFAV  Freiflächenausschreibungsverordnung 

FFH  Fauna-Flora-Habitat 

FNN  Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE 

FSC  Forest Stewardship Council 

GAK  Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz 

GAP  Gemeinsame Agrarpolitik 

GenTG  Gentechnikgesetz 

gfP  gute fachliche Praxis 

HDD  Horizontal Direction Drilling (Horizontalspülbohrverfahren) 

ILE  Integrierte ländliche Entwicklung 



 

8 

KUP  Kurzumtriebsplantage 

LEADER Liaison entre actions de développement de l’économie rurale 

LPM  Landschaftspflegematerial 

LSG  Landschaftsschutzgebiet 

MAB  Man and the Biosphere Programme, der Mensch und die Biosphäre 

ÖPNV  Öffentlicher Personennahverkehr 

ÖVF  Ökologische Vorrangflächen 

PEFC  Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes 

PflSchG  Pflanzenschutzgesetz 

PKW  Personenkraftwagen 

PV  Photovoltaik 

PV-FFA  Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen 

ROG  Raumordnungsgesetz 

TöB  Träger öffentlicher Belange 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

VDE  Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. 

VDN  Verband Deutscher Naturparke e. V. 

VNLR  Verein für Natur und Lebensraum Rhön 

WEA  Windenergie-Anlagen 

WSK Wertschöpfungskette 



9 

Vorwort und Zusammenfassung 

Die Energiewende mit Naturschutzzielen in Einklang zu bringen, ist eine der großen Heraus-

forderungen unserer Zeit. Der Verzicht auf zentrale Einrichtungen der Energiegewinnung wie 

Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke bringt den breiten Ausbau alternativer Formen der 

Energieerzeugung in der Fläche mit sich, der Landschaften und Lebensräume erheblich be-

einflusst. Windparks, Photovoltaik-Freiflächenanlagen, Ackerflächen zur Biomasseerzeugung 

oder leistungsfähigere Stromtrassen benötigen oft große Areale und stellen einen Eingriff in 

gewachsene Lebensräume und Landschaftsbilder dar. Hinzu kommen die spezifischen Aus-

wirkungen auf einzelne Arten, wie Fledermäuse und bestimmte Vogelarten. Um den Ausbau 

der erneuerbaren Energien im Einklang mit den Belangen des Naturschutzes zu gestalten, 

fordert die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt explizit, dass die Erzeugung und Nut-

zung der erneuerbaren Energien nicht zu Lasten der biologischen Vielfalt gehen darf. 

Vom Flächenbedarf für die Erzeugung erneuerbarer Energien sind auch die Großschutzge-

biete, insbesondere Biosphärenreservate und Naturparke, betroffen. Auf rund einem Drittel 

der Bundesfläche tragen sie zum Erhalt von Arten und ihren Lebensräumen bei und erbrin-

gen wichtige ökologische Leistungen. Sie sind damit als Instrumente des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege unverzichtbar. 

Mit Hilfe des Ressortforschungsplans des Bundesumweltministeriums hat das BfN bereits 

zahlreiche Forschungs- und Entwicklungsvorhaben initiiert und begleitet, die die Auswirkun-

gen der Nutzung und des Ausbaus der erneuerbaren Energien auf die Belange des Natur-

schutzes untersuchen. In dem Vorhaben „Nationale Naturlandschaften und Nutzung der er-

neuerbaren Energien“ lag der Fokus auf der Erzeugung erneuerbarer Energien in den Bio-

sphärenreservaten und Naturparken, deren Auswirkungen auf die Schutzgüter und -

funktionen der Gebiete sowie den Steuerungsmöglichkeiten, die den Gebietsträgern zur Ver-

fügung stehen, um Einfluss auf die Erzeugung erneuerbarer Energien in ihren Gebieten 

nehmen zu können. Hierzu erfolgte eine umfangreiche Bestandsanalyse, die in bundesweit 

14 Fallstudiengebieten im Hinblick auf die jeweils besondere Betroffenheit durch einzelne 

Formen der erneuerbaren Energien oder die Aktivitäten der Region für den Klimaschutz so-

wie unter Berücksichtigung der länderspezifischen Rahmenbedingungen und unterschiedli-

chen Verfasstheiten der Gebiete vertieft wurde. 

Folgende Ergebnisse wurden erarbeitet: Für den überwiegenden Teil der Biosphärenreser-

vate und Naturparke sind die Nutzung und der Ausbau erneuerbarer Energien relevant; in 

einigen Gebieten, insbesondere Naturparken werden sie bewusst gefördert, soweit dies im 

Einklang mit ihren Schutzzielen steht. Vor allem in Biosphärenreservaten wird versucht, die 

für Natur und Landschaft besonders wertvollen Gebiete von technischen Anlagen zur Erzeu-

gung erneuerbarer Energien weitgehend freizuhalten. Die wesentlichen regulativen Steue-

rungsinstrumente in Biosphärenreservaten und Naturparken sind die Regional- und Bauleit-

planung, Schutzgebietsverordnungen sowie die gute fachliche Praxis nach § 5 Abs. 2 und 3 

BNatSchG. Sie bieten grundsätzlich gute Möglichkeiten, die Auswirkungen erneuerbarer 

Energien zu steuern, weisen aber zum Teil Vollzugsdefizite auf, die sie teilweise in ihrer 

Wirksamkeit einschränken. Diese Instrumentengruppe gilt es daher zu stärken. Aufgrund 

dieser Schwierigkeiten ist die steuernde Einflussnahme der Naturpark- und 

Biosphärenreservatsträger auf Nutzung und Ausbau erneuerbarer Energien bisher überwie-

gend auf die Beteiligung als Träger öffentlicher Belange und auf kooperativ-persuasive An-

sätze zur Wissensvermittlung und Sensibilisierung von Akteursgruppen beschränkt. In nahe-
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zu allen Fallbeispielregionen sind Netzwerke zum Thema vorhanden. Je nach verfügbaren 

Ressourcen und Zugang zu bestehenden Netzwerken können die Schutzgebiete in unter-

schiedlichem Maße ihre Belange in regionale Prozesse einbringen. In den untersuchten Fall-

beispielgebieten gehen meist auch wichtige Initiativen von regionalen integrierten Konzepten 

aus. In nahezu allen untersuchten Gebieten sind LEADER- oder ILE-Regionen vorhanden. 

Insgesamt wurde festgestellt, dass die zentrale treibende Kraft für die Entwicklung erneuer-

barer Energien das EEG als anreizorientiertes Instrument und die darin geregelte finanzielle 

Förderung ist. In Bezug auf Landnutzung und Biomasseproduktion ist die Agrarförderung ein 

weiterer wichtiger Einflussfaktor. Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, der dort durchge-

führten Beratung und der modellhaften Erprobung von Lösungsansätzen sowie der Unter-

stützung regionaler Wertschöpfungspartnerschaften sind Anreize zu schaffen, die auf die 

Gebietskulisse von Biosphärenreservaten und Naturparken bzw. ihre Zielsetzungen zuge-

schnitten sind. 

Die Biosphärenreservats- und Naturparkträger sollten gebietseigene Ziele und Leitlinien für 

die Nutzung erneuerbare Energien und den Klimaschutz formulieren, eine gute Vernetzung 

in der Region pflegen und über Information, Beratung und Kooperation bei konkreten Maß-

nahmen eine aktive gestaltende Rolle einnehmen. Voraussetzung hierfür ist eine angemes-

sene Personalausstattung. Letztlich ist für jedes einzelne Gebiet vor dem Hintergrund der 

jeweiligen Qualitäten und Empfindlichkeiten von Natur und Landschaft und der jeweiligen 

rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen eine individuelle Strategie zu entwi-

ckeln. Diese kann in einer aktiven Förderung der dezentralen Nutzung des gesamten Spekt-

rums erneuerbarer Energien und der Ausgestaltung dieser in natur- und landschaftsverträgli-

cher Form bestehen, aber auch einen Verzicht auf bestimmte Formen der Nutzung erneuer-

barer Energien im gesamten Gebiet oder in wesentlichen Bereichen und z. B. die Konzentra-

tion auf Energieeinsparung und Energieeffizienz bedeuten. 

Diese grundlegenden Erkenntnisse sind in dem hier vorliegenden Handlungsleitfaden für die 

Anwendung in der Praxis aufbereitet. Es werden akteursspezifische Empfehlungen für den 

Einsatz der verschiedenen Steuerungsinstrumente gegeben - sowohl energieformenüber-

greifend als auch für die einzelnen Energieformen, den Netzausbau sowie die integrierten 

Strategien und nachhaltiges Wirtschaften. Die Empfehlungen richten sich vor allem an die 

Träger von Naturparken und Biosphärenreservaten, aber auch an Entscheidungsträger auf 

Landes- und Bundesebene sowie weitere mit den Zielen von Biosphärenreservaten und Na-

turparken und den Themen erneuerbare Energien, Netzausbau und Klimaschutz befasste 

Akteure. 

Wir bedanken uns bei allen, die durch ihre Erfahrungen zum Gelingen dieses Vorhabens 

beigetragen haben und hoffen, dass wir mit diesem Handlungsleitfaden allen Praktikern ein 

Instrument an die Hand geben, um mit den steigenden Herausforderungen, die der Ausbau 

der erneuerbaren Energien mit sich bringt, besser umgehen zu können und vielleicht sogar 

Wege zu finden, wie aus der Flächenkonkurrenz eine „Flächenpartnerschaft“ entstehen 

kann.  

Prof. Dr. Beate Jessel 

Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz 
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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Zielsetzung 

Die Energiewende stellt größere Raumansprüche als die bisherige Energieversorgung und 

verändert Natur und Landschaft in starkem Maße. Davon sind auch die Großschutzgebiete 

bzw. Nationalen Naturlandschaften betroffen, vor allem die hier betrachteten Biosphärenre-

servate und Naturparke, die zusammen etwa 30 % der Bundesfläche einnehmen1. Diese 

Raumansprüche sollten so gesteuert werden, dass die Nationalen Naturlandschaften ihre 

Ziele weiterhin erfüllen können.  

Der vorliegende Leitfaden bündelt zentrale Empfehlungen für eine natur- und landschaftsver-

trägliche Steuerung von Ausbau und Nutzung erneuerbarer Energien in Naturparken und 

Biosphärenreservaten. Er gibt einen Überblick über die jeweiligen Anforderungen, die sich 

aus den Zielen von Biosphärenreservaten und Naturparken ergeben. Im Anschluss daran 

wird jeweils aufgezeigt wie, d. h. mit welchen Steuerungsansätzen und welchen Zuständig-

keiten diese Anforderungen in der Praxis umgesetzt werden können. 

Ein besonderer Fokus liegt auf den Handlungsmöglichkeiten, die Träger und Verwaltungen 

von Naturparken und Biosphärenreservaten selbst haben, um die Energiewende innerhalb 

ihrer Gebietskulisse in ihrem Sinne zu steuern. Dieser Einfluss ist häufig begrenzt, aber 

durchaus gegeben, insbesondere, wenn auch informelle Instrumente in den Blick genommen 

werden. Gleichzeitig werden Forderungen und Handlungsempfehlungen an weitere Ent-

scheidungsträger auf Bundes-, Landes- und regionaler Ebene formuliert.  

Die hier gebündelten Empfehlungen bauen auf Ergebnissen des dreijährigen Forschungs- 

und Entwicklungsvorhabens „Nationale Naturlandschaften und erneuerbare Energien“ im 

Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) und gefördert mit Mitteln des Bundesminis-

teriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) auf. Sie wurden in ei-

nem zweistufigen Prozess mit Vertretern und Vertreterinnen von Naturparken und Biosphä-

renreservaten, des BfN, des BMUB und verschiedenen weiteren Experten und Expertinnen 

diskutiert und konkretisiert. 

Im Vorhaben wurden als eines von mehreren Arbeitspaketen in Zusammenarbeit mit bun-

desweit 14 als Beispielgebiete ausgewählten Biosphärenreservaten und Naturparken jeweils 

unterschiedliche Schwerpunkte aus den Themenbereichen Windenergie, energetische Bio-

massenutzung, Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Netzausbau beispielhaft analysiert und 

vertieft. Die Themen Wasserkraft, Geothermie, Solaranlagen auf Gebäuden und Kleinwind-

kraftanlagen konnten im Rahmen des Vorhabens nicht behandelt werden und sind deshalb 

auch nicht Gegenstand des Leitfadens. 

                                                
1
 Der im vorliegenden Bericht verwendete Begriff der „Nationalen Naturlandschaften“ (NNL) wurde als 
Dachmarke für Nationalparke, Biosphärenreservate und Naturparke entwickelt. Während alle Natio-
nalparks und Biosphärenreservate Markennehmer der Dachmarke „Nationale Naturlandschaften“ 
sind, ist dies lediglich bei einem Teil der Naturparke der Fall. Die drei Gebietskategorien werden 
auch als Großschutzgebiete (GSG) bezeichnet. Die Begriffe „Nationale Naturlandschaften“ und 
„Großschutzgebiete“ werden im Handlungsleitfaden weitgehend synonym verwendet. 
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Abb. 1: Windkraftanlage im Naturpark Südschwarzwald   

Ein Überblick über bestehende Konflikte und Synergien mit der Nutzung von erneurbaren 

Energien wurde über eine bundesweite Befragung von Biosphärenreservats- und Naturpark-

Trägern, eine Analyse von Planwerken2, eine Betrachtung der Rechtsgrundlagen von Bio-

sphärenreservaten und ausgewählten Naturparken sowie eine breit angelegte Literaturre-

cherche erzielt.  

So konnte eine Vielzahl von bereits 

praktizierten guten Beispielen und 

Ideen gesammelt werden. Eine 

Auswahl ist auf den folgenden Sei-

ten themenbezogen jeweils in den 

grün hervorgehobenen Kästen zu 

finden.  

Die von Ausbau und Nutzung er-

neuerbarer Energien betroffenen 

Handlungsfelder sind vielfältig und 

die Anforderungen an eine natur- 

und landschaftsverträgliche Nut-

zung und die zur Verfügung ste-

henden Steuerungsansätze sind 

nicht auf Biosphärenreservate und 

Naturparke begrenzt. Grundsätzlich 

lassen sich deshalb viele der hier 

zusammengestellten Empfehlungen 

auch auf andere Raumkulissen 

übertragen.  

Dieser Leitfaden beschränkt sich 

auf die wichtigsten Anforderungen 

und Steuerungsansätze und prä-

sentiert Empfehlungen in kompri-

mierter Form. Weitere Inhalte, eine 

Herleitung und Begründung sowie 

ausführliche Empfehlungen, können 

dem Gesamtbericht des Vorhabens, 

erschienen als BfN-Skript (vgl. 

GEHRLEIN et al. 2017) entnommen 

werden. 

  

                                                
2
 Ausgewertet wurden Planwerke von Biosphärenreservaten und Naturparken aus ganz Deutschland, 
wie z. B. Rahmenkonzepte, Naturpark-/Biosphärenreservatspläne u. ä. sowie in den 
14 Beispielgebieten zusätzlich und soweit vorhanden Landschaftsrahmenpläne sowie Raumord-
nungspläne auf Ebene des Landes und der Region. 

       (Foto: J. LIESEN) 



 

13 

1.2 Handhabung des Leitfadens 

Der Handlungsleitfaden fasst die Ergebnisse des in den Jahren 2013 bis 2016 durchgeführ-

ten F+E-Vorhabens „Nationale Naturlandschaften und erneuerbare Energien“ für die prakti-

sche Umsetzung in Biosphärenreservaten und Naturparken als Empfehlung zusammen. Ad-

ressaten sind neben den Trägern dieser beiden Schutzgebietskategorien (mit Trägern sind 

nachfolgend sowohl Vereine, Zweckverbände und GmbHs als Träger von Naturparken und 

Biosphärenreservaten als auch die Verwaltungen von staatlich getragenen Naturparken und 

Biosphärenreservaten gemeint) zentrale Akteurinnen und Akteure aus den Themenfeldern 

Windenergie, Biomasse, Photovoltaik und Netzausbau sowie weitere regionale Beteiligte im 

Kontext der Förderung erneuerbarer Energien und des Klimaschutzes. Hierzu zählen Han-

delnde auf Bundes-, Länder-, kommunaler und Vor-Ort-Ebene sowie die Gesetzgeber auf 

Bundes- und Landesebene. 

Kapitel 1 erläutert vorrangig die Hintergründe und Ziele des F+E-Vorhabens in Bezug auf 

erneuerbare Energien in Biosphärenreservaten und Naturparken.  

In Kapitel 2 werden die Ziele und die Aufträge von Naturparken und Biosphärenreservaten 

erläutert. Dabei wird der Fokus auch auf deren grundlegende Handlungsmöglichkeiten und 

Rahmenbedingungen in Bezug auf die erneuerbaren Energien und den Klimaschutz gelegt. 

Instrumente zur Steuerung von erneuerbaren Energien werden in Kapitel 3 vorgestellt. Für 

einige der energieformübergreifend relevanten Instrumente werden hier bereits konkrete 

Empfehlungen gegeben. 

Kapitel 4 gibt Empfehlungen zu regionalen Klimaschutzstrategien und -initiativen. Neben 

Hinweisen zu Vernetzungsaktivitäten werden Handlungsmöglichkeiten im Rahmen integrier-

ter regionaler Strategien und Initiativen wie Masterplänen, Bioenergieregionen u. ä. sowie 

Ansätze nachhaltigen Wirtschaftens mit Bezug zum Klimaschutz dargelegt. 

Empfehlungen zur Steuerung der Handlungsfelder Windenergienutzung, energetische Bio-

massenutzung, Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Netzausbau in Biosphärenreservaten 

und Naturparken sind in den Kapiteln 5 bis 8 zusammengestellt. In jedem Handlungsfeld 

werden die entsprechenden Erfordernisse und Handhabungen zur Steuerung beschrieben. 

Dabei beziehen sich die Hinweise zum „Akteur“ auf die angesprochenen möglichen Han-

delnden für das jeweilige Themenfeld. 

Abschließend werden in Kapitel 9 zusammenfassend wesentliche Faktoren benannt, die 

eine zielgerichtete Steuerung von Ausbau und Nutzung erneuerbarer Energien in Biosphä-

renreservaten und Naturparken begünstigen. Die Zusammenstellung dieser Erfolgsfaktoren 

basiert auf einer Gesamtschau der einzelnen Empfehlungen. 

Das Themenfeld „erneuerbare Energien“ und die große Palette unterschiedlicher Steue-

rungsansätze können nur schwer ohne die Verwendung von Fachbegriffen erläutert werden. 

Solche Fachbegriffe werden im Text mit einem Sternchen* gekennzeichnet und im 

Glossar unter Kapitel 10 erläutert.  

Hinweise auf Quellen und weiterführende Literatur, Leitfäden und Links finden sich in Kapitel 

11 und 12.  
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2 Nationale Naturlandschaften, erneuerbare Energien und Klimaschutz 

2.1 Auftrag und Ziele von Biosphärenreservaten und Naturparken 

Biosphärenreservate und Naturparke haben nach den allgemeinen Zielen des § 1 Bundesna-

turschutzgesetz (BNatSchG) für Natur und Landschaft und entsprechend ihres jeweiligen 

Schutzzwecks den Auftrag, Natur und Landschaft so zu schützen, dass die biologische Viel-

falt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerati-

onsfähigkeit und die nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit einschließlich des Erholungswerts von Natur und Landschaft auf Dauer gesi-

chert sind (§ 1 Abs. 1 BNatSchG). 

 

Abb. 2:  Heuernte im Naturpark Südschwarzwald  (Foto: J. LIESEN) 

Das ausgewogene Miteinander von Mensch und Natur in einer gewachsenen Kulturland-

schaft ist der inhaltliche Schwerpunkt von Biosphärenreservaten. Es sind großräumig und für 

bestimmte Landschaftstypen charakteristische Landschaften, die als einheitlich zu schützen-

de und zu entwickelnde Gebiete nach dem Bundesnaturschutzgesetz (§ 25 BNatSchG) und 

den jeweiligen Landesnaturschutzgesetzen geschützt und von den Bundesländern ausge-

wiesen werden. Die Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der durch traditionelle 

vielfältige Nutzung geprägten Landschaft und der darin historisch gewachsenen Arten- und 

Biotopvielfalt sowie die beispielhafte Entwicklung und Erprobung besonders schonender 

Wirtschaftsweisen, ist die wesentliche Aufgabe von Biosphärenreservaten (§ 25 Abs. 1 Nr. 3 

und 4 BNatSchG). Forschung und Beobachtung von Natur sowie Bildung für nachhaltige 

Entwicklung sind möglich, wenn diese den Schutzzweck nicht beeinträchtigen (§ 25 Abs. 2 

BNatSchG). 
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In Deutschland gibt es insgesamt 17 Biosphärenreservate, die zusammen 3,7 % der terrest-

rischen Fläche bedecken (Stand Juni 2016). Im Rahmen des internationalen UNESCO-

Programms „Der Mensch und die Biosphäre“ (MAB) werden Biosphärenreservate nach be-

stimmten Kriterien anerkannt und in das Weltnetz der Biosphärenreservate aufgenommen. 

Bislang sind 15 der deutschen Gebiete als UNESCO-Biosphärenreservate anerkannt (Stand 

Juni 2016). Jedes Biosphärenreservat soll dabei drei sich gegenseitig ergänzende Funktio-

nen erfüllen: 

 Schutzfunktion (Erhaltung der Genressourcen sowie der Tier- und Pflanzenarten, Öko-

systeme und Landschaften) 

 Entwicklungsfunktion (Förderung nachhaltiger wirtschaftlicher und menschlicher Entwick-

lung) 

 Logistische Funktion (zur Unterstützung von Umweltbildung, Ausbildung, Forschung und 

Umweltbeobachtung etc.) (DEUTSCHE UNESCO-KOMMISSION E.V. 1995). 

Naturparke sind großräumige Landschaften von besonderer Eigenart und Schönheit, die als 

Großschutzgebiete nach dem Bundesnaturschutzgesetz (§ 27 BNatSchG) und den jeweili-

gen Landesnaturschutzgesetzen geschützt sind und von den Bundesländern ausgewiesen 

werden. Heute gibt es in Deutschland 103 Naturparke, die zusammen mehr als ein Viertel 

der Landesfläche (ca. 28 %) einnehmen (Stand Januar 2016). Zu ihren Aufgaben gehört es, 

Natur und Landschaft zu schützen, Naturerlebnis- und Umweltbildungsangebote zu entwi-

ckeln, Erholungsmöglichkeiten für die Menschen zu bieten sowie einen nachhaltigen Touris-

mus und eine nachhaltige Regionalentwicklung zu unterstützen. Diese Aufgaben nehmen sie 

gemeinsam mit ihren Partnern aus den Landkreisen, Städten und Gemeinden, der Land- und 

Forstwirtschaft, dem Naturschutz, touristischen Leistungsträgern und dem Handwerk in der 

Region wahr und beziehen die Bevölkerung in ihre Arbeit ein. 

2.2 Internationale und nationale Klimaschutzziele 

Die nationale und internationale Klimapolitik sind eng miteinander verknüpft. Um die globale 

Erwärmung durch Vermeidungsstrategien einzudämmen und eine Anpassung an die Folgen 

des Klimawandels zu erreichen, haben sich Deutschland und auch die Europäische Union 

(EU) international (u. a. Klimarahmenkonvention Vereinte Nationen 1992, Kyoto-Protokoll 

1997, nachfolgende UN-Klimakonferenzen z. B. Paris 2015) verpflichtet, den Ausstoß an 

Treibhausgasen zu reduzieren, indem u. a. die Produktion erneuerbarer Energien ausge-

baut, die Energieeffizienz erhöht und der Energieverbrauch gesenkt wird.  

Auf dem EU-Ratsgipfel im Oktober 2014 haben die EU-Mitgliedsstaaten auf Ebene der 

Staats- und Regierungschefs, als Nachfolge der 2020-Ziele, den Rahmen für die Klima- und 

Energiepolitik bis 2030 beschlossen, um das sogenannte Zwei-Grad-Ziel zu erreichen: Der 

erneuerbare-Energien-Anteil im Energiemix (Strom, Heizung, Verkehr) soll in der EU im Jahr 

2030 bei mindestens 27 % liegen; zudem ist eine Steigerung der Energieeffizienz um gleich-

falls mindestens 27 % vorgesehen. Die EU verpflichtet sich, bis zum Jahr 2030 ihre CO2-

Emissionen um mindestens 40 % im Vergleich zum Jahr 1990 zu reduzieren. Deutschland 

hat sich verpflichtet, den Treibhausgas-Ausstoß bis 2020 um 40 % gegenüber 1990 zu sen-

ken, bis 2030 um 55 %, bis 2040 um 70 % und bis 2050 um 80 % bis 95 % (BMWi 2015). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Anpassung_an_die_globale_Erw%C3%A4rmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Folgen_der_globalen_Erw%C3%A4rmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Folgen_der_globalen_Erw%C3%A4rmung
https://de.wikipedia.org/wiki/CO2
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Der "Monitoringbericht Energiewende" 2015 des Bundeswirtschaftsministeriums geht davon 

aus, dass Deutschland sein Einsparziel 2020 verfehlen wird (BMWI 2015).  

Durch die Klimaschutzpolitik werden Energie-, Versorgungssicherheits- und Wirtschaftspolitik 

ebenso wie Natur- und Umweltschutzpolitik permanent politisch und gesellschaftlich disku-

tiert, wie es die Debatten um die Förderung der erneuerbaren Energien nach dem Erneuer-

baren-Energien-Gesetz (EEG)* oder um den Bau von Stromleitungstrassen gezeigt haben 

und zeigen. Neben den klimapolitischen Ansätzen auf Bundesebene haben teilweise auch 

Maßnahmen von Bundesländern und Kommunen den klimaschutzpolitischen Prozess maß-

geblich befördert bzw. die Breite der klimaschutzbezogenen politischen Maßnahmen erheb-

lich erweitert (z. B. Initiativen zur Solarkommune, Bürgerkraftwerke, „Schönauer Stromrebel-

len“). Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien sind neue Konflikte entstanden, in de-

ren Zentrum das Dilemma steht, dass Maßnahmen zur Stärkung erneuerbarer Energien dem 

Umwelt- und Klimaschutz dienen und gleichzeitig negative Auswirkungen auf Natur und 

Landschaft haben können. Deutlich wird dies z. B. in der Debatte über die Auswirkungen von 

Windenergieanlagen u. a. auf die Vogelwelt oder das Landschaftsbild. Da Naturparke und 

Biosphärenreservate auch wichtige Ziele im Natur- und Landschaftsschutz verfolgen, gleich-

zeitig aber attraktive Standorte z. B. für Windenergieanlagen aufweisen können, sind hier 

Konflikte unausweichlich.  

2.3 Naturschutzfachliche Anforderungen, Synergien und Konflikte bei Ausbau 

und Nutzung erneuerbarer Energien 

Der Ausbau erneuerbarer Energien stellt besondere Ansprüche an die natur- und land-

schaftsverträgliche Entwicklung der Nationalen Naturlandschaften. Die Steuerung der jewei-

ligen Raumansprüche ist dabei wesentlicher Bestandteil, um die Zielsetzungen von Biosphä-

renreservaten und Naturparken erfüllen zu können und den Qualitätsanforderungen z. B. der 

unterschiedlichen Evaluierungsverfahren (MAB-Kriterien, Qualitätsoffensive Naturparke, s. 

Kapitel 3) zu entsprechen. Dies kann mit verschiedenen Instrumenten wie Ge- und Verboten, 

finanziellen Anreizsystemen oder im Diskurs über die Information, Beteiligung und Zusam-

menarbeit verschiedener Interessenträger erfolgen (vgl. Kapitel 3).  

Im Rahmen einer Befragung der Nationalen Naturlandschaften wurde u. a. ermittelt, welche 

konkreten Konfliktfelder in den Themenbereichen Windenergie, Biomasse, Freiflächen-

Photovoltaik (PV) und Netzausbau bestehen. Insbesondere stellen, der Flächenverbrauch, 

die Gefährdung der Biodiversität sowie die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds und damit 

der touristischen Erholungsnutzung potenzielle Konfliktfelder dar. Durch die Anwendung un-

terschiedlicher Steuerungsansätze können diese jedoch minimiert werden.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Energiewende
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Abb. 3:  Windkraftanlagen im Naturpark Hessischer Spessart  (Foto: VDN/D.P. WINDHEIM) 

Grundsätzlich sollten sensible Flächen, die einen hohen naturschutzfachlichen Wert und eine 

hohe Empfindlichkeit gegenüber der Errichtung technischer Anlagen zur Erzeugung und Ver-

teilung erneuerbarer Energien und ihren Auswirkungen aufweisen, von deren Errichtung frei-

gehalten werden. Es wird empfohlen, nur solche Flächen zu nutzen, die einen geringen na-

turschutzfachlichen Wert und eine geringe Empfindlichkeit aufweisen. Bei der Ausgestaltung 

der Anlagen in Bezug auf Standort, Trassenverlauf, technische und ästhetische Gestaltung 

sowie Bauablauf und Steuerung der Anlage im Betrieb sollten neben naturschutzfachlichen 

Anforderungen auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt und in diesem Kontext Anlagen 

mit einem hohen Innovationscharakter bzgl. dieser Aspekte realisiert werden. Nur so können 

insbesondere Biosphärenreservate ihrer Rolle als Modellregionen für eine nachhaltige Ent-

wicklung entsprechen und für andere Regionen beispielgebend sein. Dies gilt auch für die 

Substratbereitstellung in der energetischen Biomassenutzung, bei der es um die Umsetzung 

höherer Landnutzungsstandards in Gebietskulissen bzw. definierten Teilräumen geht (vgl. 

Kapitel 5 bis 8). 

Bei entsprechender Ausgestaltung bietet die Kombination von Maßnahmen nachhaltigen 

Wirtschaftens im Bereich Klimaschutz mit der nachhaltigen Entwicklung von Natur und Land-

schaft vielfältige Ansatzpunkte für die Nationalen Naturlandschaften, um weiterhin ihre natur-

schutzfachlichen Zielsetzungen zu erfüllen und gleichzeitig ihrem gesellschaftlichen Auftrag 

gerecht zu werden. 
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2.4 Rahmenbedingungen und Möglichkeiten der Naturparke und Biosphären-

reservate beim Ausbau erneuerbarer Energien 

Den gesetzlichen Rahmen für die Großschutzgebiete gibt das Bundesnaturschutzgesetz in 

Verbindung mit den Landesnaturschutzgesetzen vor. Durch die zum Teil sehr unterschiedli-

chen Organisationsformen der Träger der Biosphärenreservate und Naturparke (Vereine, 

Zweckverbände, Bundesländer; vgl. auch LIESEN & KÖSTER 2012 zu Trägern der Naturparke) 

spielen neben bundesländerspezifischen Aspekten auch kommunale Zielsetzungen eine 

Rolle.  

Die Verantwortlichen in den Naturparken und Biosphärenreservaten leisten im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten Beiträge zur Umsetzung der Klimaschutzziele, wie sie in Kapitel 2.2 beschrie-

ben sind. Gleichzeitig ist es ihre Aufgabe dafür Sorge zu tragen, dass Maßnahmen für die 

Nutzung und den Ausbau der erneuerbaren Energien im Einklang mit den Erfordernissen 

des Natur- und Landschaftsschutzes erfolgen. Die Notwendigkeit hierfür kommt in den ent-

sprechenden Beschlüssen des MAB-Nationalkomitees und der Mitgliederversammlung des 

Verbandes Deutscher Naturparke zum Ausdruck (s. Kapitel 3). Ein wichtiges Arbeitsfeld der 

Nationalen Naturlandschaften im Zusammenhang mit der Nutzung und dem Ausbau erneu-

erbarer Energien ergibt sich demnach daraus, dass die diesbezüglichen Maßnahmen auf 

ihre Verträglichkeit mit dem Natur- und Landschaftsschutz geprüft und Lösungen für entste-

hende Konflikte gefunden werden müssen.  

Hier können Naturparke und Biosphärenreservate in förmlichen Planungsverfahren zum Teil 

als Träger öffentlicher Belange* (TöB) oder im Rahmen der allgemeinen Öffentlichkeitsbetei-

ligung mitwirken. Eine andere Möglichkeit besteht darin, durch direkte Gespräche mit Akteu-

rinnen und Akteuren der Region und Unternehmen auf eine Natur- und Landschaftsverträg-

lichkeit der Planung hinzuwirken. Oder es werden Planungsgrundlagen in Abstimmung mit 

der Region (dem Großschutzgebiet) entwickelt, die die Grundlage dafür schaffen, dass der 

Ausbau erneuerbarer Energien im Einklang mit dem Natur- und Landschaftsschutz erfolgt, 

wie es im Naturpark Altmühltal modellhaft geschehen ist (siehe Kasten 14). Diese Möglich-

keit, wie auch die Mitwirkung an Planungsverfahren, können die Großschutzgebiete aber nur 

im Rahmen der bei ihnen vorhandenen (leider oft begrenzten) Personalkapazität leisten.  

Daneben gibt es gerade im Bereich des Biomasseanbaus ein relevantes Feld der Nutzung 

erneuerbarer Energien, bei dem die Nationalen Naturlandschaften aufgrund der bundeswei-

ten Anreizpolitik (Fördermittel über das EEG*) selbst nur geringe Einwirkungsmöglichkeiten 

haben. Hierauf wird in Kapitel 6 in diesem Handlungsleitfaden ausführlich eingegangen. 

Naturparke und Biosphärenreservate verfolgen das Ziel, mit den Entscheidungsträgern und 

den Menschen in ihrer Region eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, die mit den 

Erfordernissen des Natur- und Landschaftsschutzes im Einklang steht. In diesem Kontext 

bilden die Verantwortlichen in den Naturparken und Biosphärenreservaten mit Akteurinnen 

und Akteuren der Region ein Netzwerk zur gemeinsamen Entwicklung der Region. Im Rah-

men dieses Netzwerkes sollten sich die Nationalen Naturlandschaften aktiv für Maßnahmen 

der natur- und landschaftsverträglichen Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien ein-

setzen. Ein Beispiel hierfür ist die in Kasten 1 beschriebene Gründung der Lahn-Dill-

Bergland Energie GmbH im Naturpark Lahn-Dill-Bergland.  
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Weitere Beispiele finden sich in den folgenden Kapiteln dieses Leitfadens, insbesondere in 

Kapitel 4. Ein anderes Beispiel dafür, wie Klimaschutzaspekte in die Arbeit der Naturparke 

einfließen, ist das Projekt zu Klimawandel und Biologischer Vielfalt im Naturpark Diemelsee 

(Kasten 2).  

 

Kasten 1: Regionales Entwicklungskonzept im Naturpark Lahn-Dill-Bergland  (Foto: VDN/ J. 

WILLEMS) 

 

Kasten 2: Biotopverbund-Konzept im Naturpark Diemelsee  (Foto: W. SCHUBERT)  

In Biosphärenreservaten, die Modellregionen für eine nachhaltige Entwicklung sind, werden 

z. B. Null-Emissionen-Konzepte angestrebt. Zwei Beispiele zeigen dabei unterschiedliche 

Ansätze: Im Biosphärenreservat Bliesgau wurde ein „Masterplan 100 % Klimaschutz“ erar-

beitet (Kasten 3); im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin wird ein Mobilitäts-Netzwerk 

aufgebaut, das sich durch regenerative Energien speist (Kasten 4). 
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Kasten 3: „Null-Emissionen-Region“ im Biosphärenreservat Bliesgau  (Abb.-Quelle: BIOSPHÄ-

RENRESERVAT BLIESGAU) 

 

Kasten 4: „Null-Emissions-Mobilitäts-Netzwerk“ im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin   
(Foto: BIOSPHÄRENRESERVAT SCHORFHEIDE-CHORIN) 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Naturparke und Biosphärenreservate 

wichtige Aufgaben im Zusammenhang mit der Nutzung und dem Ausbau erneuerbarer Ener-

gien leisten. Dies gilt in gleicher Weise für die Sicherstellung der natur- und landschaftsver-

träglichen Ausgestaltung dieser Maßnahmen wie auch für die aktiven Impulse für entspre-

chende Projekte und Maßnahmen. 

Entscheidend für die Aktivitäten der Verwaltungen oder Geschäftsstellen in den Großschutz-

gebieten ist, dass die Trägerorganisationen der Gebiete ihnen diese Aufgabe auch zuordnen 

und sie mit den erforderlichen Personal- und Finanzmitteln ausstatten, um diese Aufgaben 

sachgerecht bewältigen zu können. 
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3 Instrumente zur Steuerung der Nutzung erneuerbarer Energien und 

energieformenübergreifende Empfehlungen 

3.1 Überblick über die Instrumente zur Steuerung der Nutzung erneuerbarer 

Energien 

Die Nutzung erneuerbarer Energien lässt sich auf verschiedenen Entscheidungsebenen (wie 

Bund, Land, Region) und mit unterschiedlichen instrumentellen Ansätzen steuern. Von be-

sonderer Relevanz ist in der Regel die räumliche Steuerung, also die Frage, an welchen 

Standorten Wind-, PV-Freiflächen- oder Biomasseanlagen errichtet werden. Aber auch die 

Art der Nutzungsausgestaltung, d. h. ein möglichst naturverträglicher Bau und Betrieb der 

Anlagen sowie eine naturverträgliche Form der Landbewirtschaftung kann steuernd beein-

flusst werden. Die größten naturschutzfachlich relevanten Auswirkungen von Biomasseanla-

gen sind mit der flächengebundenen Substratbereitstellung (z. B. „Biogas-Mais“) verbunden. 

Ein weiteres Ziel von Steuerungsmaßnahmen betrifft die Kompensation von Eingriffen in 

Natur und Landschaft. 

Die relevanten Steuerungsansätze lassen sich grob in drei Gruppen gliedern: 

 Instrumente, die über Ge- und Verbote wirken 

 Instrumente, die über (meist finanzielle) Anreize wirken und 

 Instrumente, die über Information, Beteiligung und Zusammenarbeit wirken. 

Ziel einer erfolgreichen Steuerung erneuerbarer Energien sollte es sein, aus der zur Verfü-

gung stehenden Palette an unterschiedlichen Instrumenten (siehe Abb. 4), eine im konkreten 

Fall möglichst wirksame und effiziente Auswahl zu treffen. Sinnvoll ist hier in der Regel eine 

Kombination von Ansätzen. Grundlage für erfolgreiche zielgerichtete Steuerungsprozesse ist 

ein klares Leitbild für einen Raum, eine Region bzw. die Kulisse eines Biosphärenreservats 

oder eines Naturparks mit definierten (u. a. naturschutzfachlichen) Anforderungen an und 

räumlichen Konkretisierungen für die Nutzung erneuerbarer Energien. Diese Anforderungen 

und räumlichen Konkretisierungen sollten in Strategien, Konzepten, Planungen u. ä. nieder-

gelegt sein. Solche konzeptionell-strategischen Grundlagen können durch die Landschafts-

planung*, durch Konzepte und Planungen für Biosphärenreservate bzw. Naturparke oder 

durch Konzepte und Strategien zur Nutzung bestimmter Energieformen oder auch zur Regi-

onalentwicklung oder zum Klimaschutz (mit entsprechenden Aussagen zu Natur und Kultur-

landschaft) bereitgestellt werden (siehe Abb. 4). Den entsprechenden Planungen und Kon-

zepten kann somit die wichtige Aufgabe zukommen, den konkreten Einsatz unterschiedlicher 

Steuerungsinstrumente fachlich-inhaltlich vorzubereiten bzw. zu begründen. 
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Abb. 4: Übersicht über Steuerungsansätze und -instrumente sowie vorbereitender konzeptionell-strategischer Ansätze  (EPLR – Entwicklungsprogramm 

ländlicher Raum*, EFRE - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung*, EEG - Erneuerbare-Energien-Gesetz*, GAK – Gemeinschaftsaufgabe 

Agrarstruktur und Küstenschutz*, LEADER*, LS - Landschaft, REK – Regionales Entwicklungskonzept) (Quelle: eigene Darstellung) 
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3.2 Energieformübergreifende Empfehlungen 

Nachfolgend werden (soweit möglich) akteursspezifische Empfehlungen zur Nutzung von 

Instrumenten gegeben, die energieformübergreifend wirksam sind.  

 Generelle energieformenübergreifende Empfehlungen für Träger von Naturparken 

und Biosphärenreservaten 

Den Trägern der Naturparke und Biosphärenreservate selbst steht nur eine relativ begrenzte 

Palette an Instrumenten zur Steuerung erneuerbarer Energien direkt zur Verfügung. Den-

noch haben sie die Möglichkeit, sich aktiv im Sinne einer natur- und landschaftsverträglichen 

Steuerung erneuerbarer Energien in ihren Gebieten einzubringen. Voraussetzung hierfür ist 

eine angemessene Ausstattung mit qualifiziertem Personal. 

Je nach Bundesland und Verfasstheit der Biosphärenreservate und Naturparke stehen den 

Trägern unterschiedliche Steuerungsansätze zur Verfügung. Wünschenswert ist, dass die 

Träger aller Biosphärenreservate und Naturparke als Träger öffentlicher Belange* frühzeitig 

in relevante Planungsprozesse einbezogen werden. Auch wenn ein Träger keinen Status als 

Träger öffentlicher Belange* hat, kann und sollte er sich im Rahmen der allgemeinen Öffent-

lichkeitsbeteiligung in relevante Planungsverfahren einbringen. Auch hier wird deutlich, dass 

ausreichend qualifiziertes Personal Voraussetzung dafür ist, dass Biosphärenreservate und 

Naturparke, die ihnen zur Verfügung stehenden Einflussmöglichkeiten nutzen können. Be-

sondere Steuerungsansätze stehen den Trägern zur Verfügung, die auch als (Untere) Natur-

schutzbehörde, zumindest für Teilflächen des Gebietes, fungieren. Bei Förderprogrammen 

auf Landesebene sind die Angebote und die Ausgestaltung in den einzelnen Bundesländern 

unterschiedlich. Dies hat Einfluss auf die Möglichkeiten zur Nutzung dieser finanziellen An-

reize durch die Träger der Biosphärenreservate und Naturparke. 

Generell können bzw. sollten die Träger der Naturparke und Biosphärenreservate 

 Leitlinien und Ziele in Bezug auf die Nutzung erneuerbarer Energien für ihre Gebietsku-

lisse formulieren (z. B. als Positionspapier oder in gebietseigenen Planwerken), 

 sich dafür einsetzen, dass für ihre Gebiete aktuelle (regelmäßig fortgeschriebene) und 

qualifizierte Planungen vorliegen (z. B. Rahmenkonzepte, Naturpark- bzw. 

Biosphärenreservatspläne, Pflege- und Entwicklungspläne), 

 sich bei der Aufstellung oder Fortschreibung von Landesraumordnungsplänen*, Regio-

nalplänen* und Bauleitplänen* bzw. im Rahmen von Zulassungsverfahren durch die Ab-

gabe qualifizierter Stellungnahmen einbringen. Hierfür ist das Vorliegen einer aktuellen 

und qualifizierten Planung für das Biosphärenreservat bzw. den Naturpark äußerst hilf-

reich. 

 sich aktiv in die Verfahren zur Erstellung oder Änderung von Schutzgebietsverordnungen 

einbringen, 

 durch gebietsspezifische Informationen und Beratung die Aufgaben der Vollzugsbehör-

den begleiten und auf eine Sensibilisierung von Entscheidungsträgern in Bezug auf eine 

naturverträgliche Nutzung erneuerbarer Energien hinwirken, 

 Förderprogramme zur Erstellung von Konzepten sowie zur modellhaften Nutzung von 

erneuerbaren Energien nutzen, 



 

24 

 sich für die Abstimmung einer Strategie zwischen den regionalen Akteurinnen und Akteu-

ren zur Steuerung des Ausbaus erneuerbarer Energien einsetzen, 

 sich an Kooperationen zur Maßnahmenumsetzung beteiligen und 

 Netzwerke bis hin zu wirtschaftlichen Zusammenschlüssen zur natur- und landschaftsge-

rechten Nutzung erneuerbarer Energien begleiten und ggf. selbst initiieren. 

Diese Auflistung verdeutlicht, dass die Möglichkeiten von Trägern von Biosphärenreservaten 

und Naturparken vor allem im Bereich der aktiven Begleitung von rechtlich geregelten Ver-

fahren und der Nutzung informeller Steuerungsansätze liegen. Aus diesem Grund wird in 

Kapitel 4 zunächst auf regionale Klimaschutzstrategien und Initiativen eingegangen, da in 

diesem Bereich für die Träger besonders viele Möglichkeiten einer aktiven Gestaltung beste-

hen. In den folgenden Kapiteln zu den einzelnen Energieformen sowie dem Netzausbau 

(Kapitel 5 bis 8) werden zunächst die wesentlichen Steuerungsansätze vorgestellt und daran 

anschließend konkrete Empfehlungen dazu gegeben, wie sich die Träger von Naturparken 

und Biosphärenreservaten hier jeweils einbringen können. 

In diesem Kapitel wird nachfolgend bereits ein erster Überblick über die für die Steuerung 

erneuerbarer Energien besonders relevanten Steuerungsansätze gegeben. Für diese wer-

den außerdem zum Teil bereits konkrete Handlungsempfehlungen formuliert, die generell 

und energieformenübergreifend gelten. 

UNESCO-Anerkennung von Biosphärenreservaten 

Die mit der Anerkennung als UNESCO-Biosphärenreservat verbundene Aufwertung einer 

Region bietet einen starken Anreiz, diese internationale Auszeichnung zu erlangen und zu 

behalten. Entsprechend gilt es sicherzustellen, dass die Kriterien für die Anerkennung und 

Überprüfung von UNESCO-Biosphärenreservaten (MAB-NATIONALKOMITEE 2007) auch bei 

der Nutzung und ggf. einem Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien erfüllt blei-

ben/werden. Empfehlungen des MAB-Nationalkomitees beinhalten konkrete Forderungen 

u. a. zur Ausgestaltung der Nutzung von Energie aus Wind und Biomasse (MAB-

NATIONALKOMITEE 2012). Sie bieten somit eine hilfreiche Richtschnur für Biosphärenreserva-

te und eine verbindliche Argumentationsgrundlage, wenn es um die Interessensabwägung 

innerhalb einer Region geht. Auch im Hinblick auf sensible Bereiche von Naturparken kann 

die Orientierung an den MAB-Kriterien und Empfehlungen hilfreich sein.  

 Akteur: MAB-Nationalkomitee 

 Die Empfehlungen des MAB-Nationalkomitees zu Ausbau und Nutzung von Windkraft 

und Biomasse in Biosphärenreservaten aus dem Jahr 2012 sollten präzisiert und um wei-

tere Energieformen ergänzt werden. 

 Die UNESCO-Kriterien zur Anerkennung von Biosphärenreservaten sollten auch Vorga-

ben zur Erstellung von  mit dem jeweiligen Rahmenkonzept abgestimmten  Planwer-

ken für das Themenfeld Nutzung erneuerbarer Energien und Klimaschutz enthalten.  
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Qualitätsoffensive Naturparke 

Die “Qualitätsoffensive Naturparke“ des Verbandes Deutscher Naturparke e. V. (VDN) setzt 

im Sinne einer Auszeichnung einen Anreiz für Naturparkträger, sich mit den verschiedenen 

Aufgabenfeldern von Naturparken und dabei u. a. auch mit dem Thema erneuerbare Ener-

gien explizit auseinanderzusetzen und hierzu Stellung zu beziehen bzw. Aktivitäten anzusto-

ßen. Naturparke sollten dieses Instrument zur Selbsteinschätzung und zur kontinuierlichen 

Verbesserung der Qualität ihrer Arbeit und ihrer Angebote im Bereich erneuerbare Energien 

nutzen. Die mit der Evaluation gekoppelte kollegiale Beratung ermöglicht einen intensiven 

Erfahrungsaustausch zwischen den Naturparken (LIESEN et al. 2016). 

Erneuerbare-Energien-Gesetz* 

Eines der zentralen Instrumente zur Steuerung erneuerbarer Energien ist das Gesetz für den 

Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG*) und die darin festge-

legte finanzielle Förderung (Höhe der Einspeisevergütung). Grundsätzlich besteht die Mög-

lichkeit, das EEG* um (weitere) naturschutzbezogene Maßstäbe anzureichern. Allerdings ist 

zu bedenken, dass dabei keine Widersprüche zu der grundlegenden Ausrichtung der Steue-

rungsansätze des Naturschutz-, Umwelt- und Planungsrechtes entstehen sollten und dass 

sich deren fachliche Differenzierung entsprechend auch in den Regelungen des EEG* abbil-

den müsste. In jedem Fall ist zu beachten, dass die Bindung der Förderung an bestimmte 

naturschutzbezogene Kriterien die generellen Maßgaben des Naturschutz- und sonstigen 

Umwelt- und Planungsrechts nicht ersetzen, sondern allenfalls ergänzen kann. 

 Akteur: Gesetzgeber auf Bundesebene 

Der Bundesgesetzgeber sollte die (weitere) Ergänzung von naturschutzbezogenen Maßstä-

ben im EEG sorgfältig prüfen. Insbesondere solllte geprüft werden, 

 inwieweit die übrigen vorhandenen Steuerungsinstrumente bereits hinreichend geeignet 

sind, entsprechende Steuerungsleistungen zu erbringen und 

 wie groß der Vollzugsaufwand solcher ergänzenden Regelungen wäre.  

Landschaftsrahmenplanung* 

Wünschenswert ist eine flächendeckende, aktuelle und qualifizierte Landschaftsrahmenpla-

nung* für das gesamte Bundesgebiet. 

 Akteur: Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene 

Durch den Gesetzgeber auf Bundesebene sind die für eine zentrale Stellung der Land-

schaftsrahmenplanung* notwendigen Rahmenbedingungen gegeben. Die Gesetzgeber auf 

Landesebene sollten – sofern dies derzeit nicht der Fall ist – die Landesnaturschutzgesetze 

ebenfalls so ausgestalten, dass der Landschaftsrahmenplanung* als eigenständiger Fach-

planung des Naturschutzes und der Landschaftspflege eine zentrale Stellung zukommt. 
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 Akteur: Für die Erstellung der Landschaftsrahmenpläne zuständige Behörden 

Die Landschaftsrahmenplanung* sollte wesentliche für die Steuerung der Nutzung erneuer-

barer Energien notwendige Fachinformationen bereitstellen und Vorschläge für mögliche 

Räume bzw. Flächen zum Einsatz konkreter Steuerungsinstrumente machen. Sie sollte z. B. 

Vorschläge für Flächen machen, die zukünftig als NSG oder LSG geschützt werden sollten 

oder für Flächen, die von der Regionalplanung* als Vorrang*- oder Vorbehaltsgebiete* für 

Natur und Landschaft festgesetzt werden sollten oder für Flächen, in denen der Einsatz von 

Vertragsnaturschutzprogrammen sinnvoll erscheint u. ä. Die eigentliche Steuerung erfolgt 

jedoch immer durch den Einsatz der jeweiligen Instrumente selbst. Dieser sollte sich an den 

Vorschlägen orientieren und sie als Hilfestellung nutzen. 

Die Landschaftsrahmenplanung* sollte keine Positivplanung für erneuerbare Energien im 

Sinne einer Darstellung von geeigneten Standorten für entsprechende Anlagen erstellen. Sie 

sollte die wesentlichen naturschutzfachlichen Grundlageninformationen bereitstellen, die bei 

einer solchen Planung zu berücksichtigen sind und sie kann Aussagen zu Räumen und Flä-

chen mit besonderen Empfindlichkeiten gegenüber den unterschiedlichen Formen erneuer-

barer Energien machen. Wird für ein Biosphärenreservat oder einen Naturpark eine Positiv-

planung für erneuerbare Energien als sinnvoll erachtet, so sollte diese als separates fachlich-

planerisches Konzept und nicht im Rahmen der instrumentellen Landschaftsplanung* erstellt 

werden. 

Planungen für Biosphärenreservate und Naturparke 

Wünschenswert ist das Vorliegen aktueller (regelmäßig fortgeschriebener) und qualifizierter 

flächendeckender Planungen für alle Biosphärenreservate und Naturparke (vgl. Leitfaden 

„Optimierte Umsetzung von Naturparkplänen“, VDN 2008). 

 Akteur: Gesetz-/Verordnungsgeber auf Bundes-/Landesebene 

Die Gesetz- bzw. Verordnungsgeber sollten durch entsprechende Regelungen in den 

Rechtsgrundlagen der Biosphärenreservate und Naturparke die Aufstellung von flächende-

ckenden Planungen für Biosphärenreservate und Naturparke stärken und unterstützen. Au-

ßerdem sollten sie die spezifischen Aufgaben und Funktionen dieser Planwerke, insbeson-

dere im Hinblick auf das Zusammenspiel mit der Landschaftsrahmenplanung*, klarstellen. 

 Akteur: Für die Erstellung von Planungen für Biosphärenreservate und Naturparke zu-

ständige Institution 

Idealerweise kann sich eine Planung für ein Biosphärenreservat bzw. einen Naturpark auf 

einen aktuellen und qualifizierten Landschaftsrahmenplan stützen. In jedem Fall sind bei den 

Planungen die speziellen Schutzzwecke und Ziele des jeweiligen Gebietes besonders zu 

berücksichtigen. Neben rein naturschutzfachlichen Inhalten können und sollen hier auch wei-

tere Inhalte, z. B. im Bereich Tourismus oder auch konkrete Konzepte zur Nutzung erneuer-

barer Energien erarbeitet werden. 
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Integrierte Planungen und Konzepte 

Über die Berücksichtigung des Themas in Rahmenkonzepten von Biosphärenreservaten und 

Naturparplänen hinaus ist es empfehlenswert, integrierte Klimaschutzkonzepte u. ä. zu nut-

zen, um integrierte Ansätze zur Steuerung der Nutzung erneuerbarer Energien und zur Stei-

gerung der Energieeffizienz in einer Region einsetzen zu können. (s. Kapitel 4). 

Regionalplanung* 

Ein zentrales Instrument zur Steuerung der Nutzung erneuerbarer Energien (und anderer 

Infrastrukturentwicklungen) ist die Regionalplanung*. Sie sollte die ihr rechtlich zur Verfü-

gung stehenden Möglichkeiten nutzen, um naturschutzfachlich besonders wertvolle Bereiche 

vor Beeinträchtigungen zu schützen. Hierfür sind aktuelle und qualifizierte Landschaftsrah-

menpläne (siehe oben) oder – sofern solche nicht existieren – qualifizierte planerische Fach-

beiträge des Naturschutzes als inhaltliche Grundlage von besonderer Bedeutung. 

 Akteur: Träger der Regionalplanung* 

Bei der Formulierung der Erfordernisse (in Text und Karte) sollte die Regionalplanung* Na-

turparke und Biosphärenreservate mit ihren speziellen Zielen und Qualitäten berücksichtigen 

und aktiv unterstützen. Festlegungen von freiraumbezogenen Vorrang*- und Vorbehaltsge-

bieten* sollten sich auf qualifizierte planerisch-fachliche Aussagen zum konkreten Raum 

stützen und in jedem Einzelfall individuell getroffen werden. Dennoch lassen sich die folgen-

den allgemeinen Empfehlungen geben: 

Für die Gebietskulisse der Biosphärenreservate: 

 Kern- und Pflegezonen sollten als Vorranggebiete* für Natur und Landschaft festgesetzt 

werden. 

 Die Entwicklungszonen sollten, entsprechend ihrer jeweiligen Qualitäten von Natur und 

Landschaft, ggf. in kleineren Teilen ebenfalls als Vorranggebiete* sowie ansonsten kom-

plett oder zumindest in größeren Bereichen als Vorbehaltsgebiete* für Natur und Land-

schaft festgelegt werden. 

Für die Gebietskulisse der Naturparke:  

 Für Naturschutz und Landschaftspflege besonders wertvolle Flächen sollten als Vorrang-

gebiete* für Natur und Landschaft festgelegt werden. 

 Für Naturschutz und Landschaftspflege wertvolle Flächen sollten als Vorbehaltsgebiete* 

für Natur und Landschaft festgelegt werden. 

 Für die übrigen Flächen sollte geprüft werden, ob diese aufgrund ihrer Qualitäten geeig-

net sind, komplett oder zumindest überwiegend als Vorbehaltsgebiete* für Erholung fest-

gelegt zu werden. 

Insbesondere für die Vorbehaltsgebiete* für Natur und Landschaft sollte klargestellt werden, 

dass diese auch einer natur- und landschaftsverträglichen Erholung, wie z. B. Wandern oder 

Radfahren, dienen. Denkbar wären hier auch Vorbehaltsgebiete* für „Natur und Landschaft 

und eine natur- und landschaftsverträgliche Erholungsnutzung“. Die Vorbehaltsgebiete* für 

Erholung sollten dahingehend qualifiziert werden, dass klargestellt wird, dass sie für eine 

natur- und landschaftsverträgliche Erholungsnutzung und nicht für jede Form der Erholungs-

nutzung vorgesehen sind.  
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Kasten 5: Festlegung von Vorbehaltsgebieten* für die Erholung in Naturparken   
(Foto: Naturpark TERRA.vita von der Steinegge in Dissen – H. PENTERMANN) 

Steuerungsansätze, die über Information, Beteiligung und Zusammenarbeit wirken 

Zur Gestaltung der Nutzung erneuerbarer Energien können Akzeptanz und Kooperation we-

sentlich beitragen. Auf unterschiedlichen Ebenen kann dazu steuernd eingegriffen werden. 

 Formelle und informelle Beteiligung an Planungs- und Entscheidungsprozessen bei-

spielsweise über Konzepte oder Stellungnahmen, bei der Flächennutzungsplanung* oder 

bei Mediationsverfahren. 

 Kooperation und Zusammenarbeit zur Maßnahmenumsetzung, zum Beispiel über Dach-

marken oder Energiegenossenschaften (s. Kapitel 4).  

 Maßnahmen zur Informationsvermittlung und zum Wissenstransfer (Bewusstsein, Ver-

mittlung, Austausch – siehe unten)  

 Abgestimmte regionale Aktivitäten und Initiativen in den Bereichen erneuerbare Ener-

gien, Landschafts- und Naturschutz (s. Kapitel 4). 

Über Informations- und Beratungsangebote können Träger von Biosphärenreservaten und 

Naturparken kooperative Lösungen zur Umsetzung ihrer Ziele vorbereiten und begleiten. 

Dazu gehören die Erstellung und Verbreitung von zielgruppengerechten Informationsmate-

rialien, die Teilnahme an oder Durchführung von Veranstaltungen sowie Angebote zu Aus-

tausch und Vernetzung wie themenbezogene Runde Tische, Arbeits- oder Lenkungsgrup-

pen. Dabei ist es oft sinnvoll, auf bestehenden Strukturen aufzubauen, um Doppelstrukturen 

zu vermeiden, eine größere Zielgruppe zu erreichen und Ressourcen effizient einzusetzen 

(z. B. Beiträge im Rahmen größerer Veranstaltungen zum Thema Klimaschutz, ein Bera-

tungsangebot in Zusammenarbeit mit bestehender Fachberatung, die aktive Teilnahme an 

Steuerungsgruppen regionaler Initiativen). 
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Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)* 

Die mit der Biomasse-Bereitstellung verbundene Landnutzung wird – neben dem EEG* – 

hauptsächlich von den Förderanreizen und damit verbundenen Auflagen der Gemeinsamen 

Agrarpolitik der EU* sowie der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz 

(GAK)* und deren Ausgestaltung über die Förderprogramme der Bundesländer gesteuert. 

Konkrete Empfehlungen zur Ausgestaltung der Agrarförderung im Sinne des Naturschutzes 

und der Belange von Biosphärenreservaten und Naturparken finden sich im Kapitel 6 „Bio-

masse“.  

Investitionsförderprogramme, Förderwettbewerbe 

Neben dem EEG* bieten Marktanreiz- und Investitionsförderprogramme und speziell auf er-

neuerbare Energien ausgerichtete Förderprogramme des Bundes (wie Klimaschutzkonzepte, 

Wettbewerb Bioenergieregionen*) relevante Anstöße, Klimaschutzziele und den Ausbau er-

neuerbarer Energien voranzubringen (s. Informationsportal erneuerbare Energien 

www.erneuerbare-energien.de). Auf Länder- und z. T. auch auf kommunaler Ebene finden 

sich diverse unterschiedliche investiv oder konzeptionell ausgerichtete Förderprogramme, 

häufig mit einem Schwerpunkt auf Energieeffizienzmaßnahmen.  

 Akteur: Fördermittelgeber auf Bundes- und Landesebene 

Die bisher erfolgreich umgesetzten Förderprogramme sollten fortgeführt werden und die 

speziellen Belange von Schutzgebietskulissen berücksichtigen. Die Aufstellung von Planun-

gen für Biosphärenreservate und Naturparke sollte durch geeignete Förderprogramme finan-

ziell unterstützt werden. 

 Akteur: Fördermittelgeber auf regionaler Ebene 

Auf regionaler Ebene sollten Förderprogramme und Wettbewerbe unter Beteiligung oder auf 

Initiative von Biosphärenreservats-/und Naturpark-Trägern im Sinne ihrer Ziele als Modellre-

gionen aktiv genutzt werden. 

Forschungsförderung 

Forschung ist eine wesentliche Aufgabe der Biosphärenreservate und kann auch zum Auf-

gabenspektrum von Naturparken gehören. Die Kulissen bieten gerade für den Themenkom-

plex Klimaschutz und für die Entwicklung und Erprobung modellhafter Lösungsansätze für 

die Nutzung erneuerbarer Energien auf regionaler Ebene gute Voraussetzungen. Biosphä-

renreservats-/Naturpark-Träger sollten sich aktiv an Forschungsvorhaben zum Thema natur-

schutzgerechte Nutzung erneuerbarer Energien und Klimaschutz beteiligen oder diese selbst 

initiieren. Sie können damit u. a. eine Vorreiterrolle einnehmen und Forschungsprojekte nut-

zen, um Lösungen für gebietseigene Fragestellungen zu entwickeln. 

Schutzgebietsverordnungen 

Ein weiteres wesentliches Instrument für die Steuerung der Nutzung erneuerbarer Energien 

sind Schutzgebiete bzw. Schutzgebietsverordnungen einschließlich deren konsequenten 

Vollzugs.  

Auf bestimmten naturschutzrechtlich geschützten Flächen (Nationalparke, Nationale Natur-

monumente, Naturschutzgebiete, Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbestandteile, ge-

setzlich geschützte Biotope) sollte die Errichtung technischer Anlagen in aller Regel ausge-

schlossen sein. Bei Flora-Fauna-Habitat- (FFH) und Vogelschutzgebieten ist, unabhängig 
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von einer möglichen Überlagerung mit nationalen Schutzgebietskategorien, die strikte Aus-

richtung an den Erhaltungszielen die zentrale inhaltliche Maßgabe für die Entscheidung, ob 

die Errichtung technischer Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien möglich ist oder 

nicht. In der Regel dürfte dies, insbesondere bei FFH-Gebieten nicht der Fall sein. 

Spielraum für die Gestaltung der konkreten Regelungen im Hinblick auf die Steuerung der 

Nutzung erneuerbarer Energien in den Großschutzgebieten bieten insbesondere Verordnun-

gen von Natur- und Landschaftsschutzgebieten sowie Gesetze bzw. – eine entsprechende 

gesetzliche Grundlage vorausgesetzt – Verordnungen für Biosphärenreservate, Nationalpar-

ke oder Naturparke als Ganzes.  

 Akteur: Gesetz-/Verordnungsgeber 

Folgende Empfehlungen sollten berücksichtigt werden: 

 Detaillierte Beschreibung des Schutzzwecks und des Landschaftscharakters. 

 Verfügt das Schutzgebiet über größere Flächen mit unterschiedlich hohem naturschutz-

fachlichen Wert bzw. unterschiedlich hoher Empfindlichkeit, so sollten im Sinne einer Zo-

nierung für die Flächen unterschiedlicher Wertigkeit bzw. Empfindlichkeit, unterschiedli-

che – der jeweiligen räumlichen Situation angemessene – Festsetzungen getroffen wer-

den. 

 Verbote oder Genehmigungsvorbehalte für die Errichtung baulicher Anlagen im Allge-

meinen oder Verbote bzw. Genehmigungsvorbehalte für bestimmte Anlagen (z. B. Wind-

energieanlagen, PV-Freiflächenanlagen). 

 Ggf. Regelungen, die die konkrete Gestaltung der baulichen Anlagen betreffen, z. B. 

Höhenbegrenzungen für Windenergieanlagen. 

 

Kasten 6: Beispiele für Verbote- bzw. Genehmigungsvorbehalte in LSG-Verordnungen   
(Foto: H.-J. ZIETZ)  
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Eingriffsregelung* 

Ein zentrales Steuerungsinstrument insbesondere im Hinblick auf die konkrete Gestaltung 

und die Folgenbewältigung der technischen Anlagen, die zur Erzeugung erneuerbarer Ener-

gien notwendig sind, sowie der Höchstspannungsleitungen* ist die Eingriffsregelung*. 

 Akteur: Vollzugsbehörden 

Das Gebot, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen, sollte 

dazu führen, dass die jeweiligen naturschutzfachlichen Anforderungen bei Planung und Bau 

von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien berücksichtigt und umgesetzt werden. 

Nicht vermeidbare Beeinträchtigungen der Schutzgüter Arten und Biotope sollten möglichst 

real kompensiert werden, z. B. durch die Neuschaffung und Aufwertung von Habitaten. Für 

Vogel- und Fledermausarten sowie alle anderen besonders bzw. streng geschützten Arten 

sind zudem, zusätzlich zur Eingriffsregelung*, die Vorschriften des Artenschutzrechts zu be-

achten. 

Für die nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft ist häufig, ins-

besondere bei Bauwerken mit großer Höhe wie Windenergieanlagen und Höchstspannungs-

freileitungen, keine vollständige Realkompensation möglich. Hier sollte eine Kombination aus 

einer Teilrealkompensation und einer Ersatzzahlung erfolgen. Die Maßnahmen der Teilreal-

kompensation sollten zu einer (weiteren) Aufwertung der bestehenden Landschaft im Hin-

blick auf ihren Wert als natürliches oder kulturelles Erbe bzw. zu einer Steigerung des Wer-

tes der Landschaft für das Erleben und Wahrnehmen oder die landschaftsgebundene Erho-

lung führen. Mögliche konkrete Maßnahmen sind z. B. der Rückbau bestehender Beeinträch-

tigungen oder die Wiederherstellung, Neuanlage oder Aufwertung typischer Landschaftsteile 

bzw. -elemente (z. B. Alleen, Mauern, Hecken, Waldränder, Umwandlung von Ackerflächen 

in Auen zu Grünland, Umbau von Nadelwäldern in Laub-/Mischwälder, Renaturierung von 

Mooren). Bei der Auswahl der Maßnahmen sollte der Eigenart der jeweiligen Landschaft 

besondere Beachtung zukommen. 

Für Bodenfunktionen wie die natürliche Bodenfruchtbarkeit und Regler-, Speicher-, Filter- 

und Pufferfunktionen des Bodens wird häufig grundsätzlich eine Realkompensation möglich 

sein. In der praktischen Umsetzung können sich allerdings Probleme, etwa auf Grund man-

gelnder Flächenverfügbarkeit ergeben. Mögliche Kompensationsmaßnahmen sind hier ins-

besondere Entsiegelung sowie sonstige Maßnahmen, die durch Änderungen in der Boden-

nutzung die Funktionsfähigkeit verbessern. 

Grundsätzlich sind möglichst multifunktionale Kompensationsmaßnahmen vorzusehen, d.h. 

Maßnahmen, die die Beeinträchtigung mehrerer unterschiedlicher Schutzgüter kompensie-

ren. So kann z. B. die Umwandlung von Acker in Grünland auf einer bestimmten Fläche so-

wohl den Schutzgütern Boden und Grundwasser als auch dem Schutz bestimmter Arten und 

dem Schutzgut Landschaft dienen. Die Aussagen der Landschaftsplanung* sowie von Pla-

nungen für Naturparke und Biosphärenreservate zu möglichen Flächenkulissen und Maß-

nahmen sollten bei der Festlegung der Kompensationsmaßnahmen berücksichtigt werden. 
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 Akteur: Gesetzgeber auf Landesebene/Landesverwaltung 

Die Gelder aus Ersatzzahlungen sollten den von der jeweiligen Anlage bzw. der Trasse be-

troffenen Städten und Gemeinden, den jeweiligen Unteren Naturschutzbehörden oder den 

jeweiligen Trägern der betroffenen Biosphärenreservate oder Naturparke zur Verfügung ge-

stellt werden. Bedingung hierfür sollte sein, dass für die Verwendung der Gelder ein fachlich-

planerisches Konzept mit einem Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Verbesserung der land-

schaftlichen Qualität vorliegt und die Gelder zweckgebunden für Maßnahmen in diesem Sin-

ne eingesetzt werden. Die Gesetzgeber auf Landesebene oder die zuständigen Landesver-

waltungen sollten hierfür – sofern bisher nicht vorhanden – die notwendigen Grundlagen 

schaffen. Derzeit besteht beispielsweise in Hessen die Regelung, dass die Ersatzgelder, die 

im Zuge der Errichtung von Windenergieanlagen anfallen unter bestimmten Voraussetzun-

gen in den betroffenen Kommunen für von den Kommunen vorgeschlagene Maßnahmen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege verwendet werden sollen. In Bayern können die 

Gelder von den Unteren Naturschutzbehörden der betroffenen Landkreise für Naturschutz-

maßnahmen eingesetzt werden. 
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4 Empfehlungen zu integrierten Strategien und nachhaltigem Wirt-

schaften 

Auf Kooperation und Zusammenarbeit regionaler Akteurinnen und Akteure basierende Hand-

lungsansätze sind ein zentrales Betätigungsfeld für Biosphärenreservate und Naturparke. 

Hierzu zählen in erster Linie die Netzwerkarbeit, die Mitgestaltung integrierter, klimaschutz-

bezogener Handlungsstrategien sowie klimaschutzbezogene Handlungsfelder des nachhalti-

gen Wirtschaftens.  

Einige Aktivitäten können von den Trägern der Naturparke und Biosphärenreservate selbst 

ausgehen, bei anderen gilt es, die zuständigen Entscheidungsträger für die Belange der Na-

tionalen Naturlandschaften zu sensibilisieren und zu aktivieren. Für die hier beschriebenen 

Aufgaben sollten grundsätzlich innerhalb der Verwaltungen klare Aufgabenbereiche definiert 

sein und ausreichend personelle Ressourcen zur Verfügung stehen. 

Biosphärenreservats- und Naturpark-Träger können eine Reihe unterschiedlicher, mit dem 

Thema erneuerbare Energien befasster regionaler Akteursgruppen aktivieren und für ihre 

Belange sensibilisieren: 

 

Abb. 5:  Akteursgruppen, die für Biosphärenreservate/Naturparke bei der Umsetzung ihrer Ziele 

im Themenfeld Klimaschutz und Nutzung erneuerbarer Energien unterstützend wirken 

können  (Quelle: eigene Darstellung) 
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4.1 Netzwerkarbeit und Kooperationen 

Die Handlungsbereiche von Naturparken und Biosphärenreservaten überschneiden sich mit 

denen der Wirtschaft, der Politik und der öffentlichen Verwaltung sowie von privaten oder 

verbandlichen Interessensvertretern und -vertreterinnen. Gleichzeitig sind die Flächenkulis-

sen der Großschutzgebiete selten identisch mit denen der öffentlichen Verwaltung, wie 

Kommunen oder Landkreisen. Träger von Biosphärenreservaten und Naturparken sind des-

halb zum einen zur Erreichung ihrer Ziele auf gute Netzwerke und Kooperationen angewie-

sen, zum anderen können sie als Kooperationspartner oder Vernetzungsplattform für andere 

interessant sein.  

Gegenüber förderprogrammabhängigen Netzwerken – wie Klimaschutz- oder Regionalent-

wicklungsmanagement – zeichnen sie sich durch eine höhere Kontinuität hinsichtlich ihrer 

Zuständigkeit, Aufgaben und Existenz aus. Kooperations- oder Vernetzungsplattformen in-

nerhalb der Kulisse von Biosphärenreservaten und Naturparken können von temporären 

projekt- oder situationsbezogenen Arbeitskreisen bis hin zu regionalen Netzwerken eine gro-

ße Bandbreite abdecken. Neben Ausbau und Nutzung erneuerbarer Energien können eben-

so Energieeinsparung, Energieeffizienz, Mobilität und der naturverträgliche Ausbau der 

Stromnetze sowie Sensibilisierungsmaßnahmen oder Bildungsaufgaben Themenfelder sein.  

 

Abb. 6:  Beispiel der Netzwerkstruktur eines Naturparks und der damit verbundenen Aktivitäten im 

Themenfeld erneuerbare Energien und Klimaschutz  (LPM – Landschaftspflegematerial*, 

BHKW – Blockheizkraftwerk*) (Quelle: eigene Darstellung)  
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Netzwerke sind dann erfolgreich, wenn sie klar definierte Ziele verfolgen, alle relevanten Ak-

teurinnen und Akteure einbeziehen und die Zusammenarbeit gut gesteuert wird. Die Zu-

sammenarbeit sollte konstruktiv und effektiv sein. Insbesondere um eine langfristige Stabilität 

der Kooperation oder des Netzwerkes sicherzustellen, ist entscheidend, dass die Kooperie-

renden einen Nutzen aus der Zusammenarbeit ziehen können. Abb. 6 zeigt am Beispiel ei-

nes Naturparks, wie eine Netzwerkstruktur zum Themenfeld aussehen kann und welche Ak-

tivitäten darüber umgesetzt werden können. 

Zur eigenständigen Gestaltung oder Mitarbeit in entsprechenden Netzwerken ist Biosphären-

reservaten und Naturparken folgendes zu empfehlen: 

 Sie können Kooperationen initiieren oder Netzwerke in den für sie relevanten Themenbe-

reichen schaffen. Bestehen bereits unterschiedliche Netzwerke mit thematischen Schnitt-

stellen, sollte versucht werden, Aktivitäten zu bündeln, um eine „Ermüdung“ der Akteu-

rinnen und Akteure zu verhindern.  

 Sie können sich als verlässliche und kontinuierliche Plattform für verschiedene Interes-

sensgruppen innerhalb ihrer Gebietskulisse positionieren und profilieren. Die zentralen 

Handlungskapazitäten des Netzwerkmanagements selbst als treibende Kraft, die Akteu-

rinnen und Akteure anspricht, zusammenbringt und zum Mitmachen bewegt, liegen dabei 

eher bei regionalen Initiativen, weniger bei den Trägern der Biosphärenreservate oder 

Naturparke selbst.  

 Sie sollten Initiativen und Maßnahmen mit Bezug zu erneuerbaren Energien wie z. B. die 

Umsetzung von Klimaschutzkonzepten, Masterplänen o. ä. anstoßen bzw. unterstützen 

und sich an existierenden Netzwerken beteiligen. So können sie die Berücksichtigung na-

turschutzrelevanter Inhalte und Aspekte nachhaltigen Wirtschaftens in regionale Prozes-

se einbringen (z. B. über Plattformen im Rahmen von LEADER*, Bioenergieregionen* 

u. ä.). Die Beteiligung an regionalen Initiativen bietet auch die Chance, zusätzliche finan-

zielle Mittel zu erschließen. 

 Sie können die direkte Möglichkeit der Steuerung über Kriterien und Standards des 

Netzwerks der Partnerbetriebe nutzen. 
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4.2 Integrierte Ansätze und Strategien 

Zur Steuerung von Ausbau und Nutzung erneuerbarer Energien ebenso wie zu den Themen 

Energieeffizienz/-einsparung und Klimaschutz allgemein ist es sinnvoll, regionale integrierte 

Ansätze und Strategien zu erarbeiten. Gleichzeitig können und sollten diese Themen Be-

standteile von Strategien der Regionalentwicklung sein. Über eine Beteiligung oder Feder-

führung bei der Konzepterstellung sowie Mitarbeit in der Umsetzungsphase können Träger 

von Biosphärenreservaten und Naturparken ihre Anliegen einbringen und Aktivtäten gezielt 

steuern. Zu solchen Konzepten zählen: 

Tabelle 1: Beispiele regionaler integrierter Konzepte mit Bezug zu Klimaschutz und erneuerbaren 
Energien  (Quelle: eigene Darstellung) 

Klimaschutz- und Energiekonzepte Regionale Entwicklungskonzepte BR-/NRP-eigene Konzepte 

 Masterplan 100 % Klimaschutz  LEADER*-Konzepte  BR-Rahmenkonzepte 

 Bioenergieregionen*  Integrierte Ländliche Entwicklungs-
konzepte* (ILEK) 

 Naturparkpläne 

 100 % erneuerbare Energien Regi-
onen 

 Kommunale Klimaschutzkonzepte 

Biosphärenreservats-/Naturpark-eigene Konzepte 

Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass großschutzgebietseigene Rahmenkonzepte und -pläne 

als integrierte und auf einem regionalen Abstimmungsprozess basierende Entwicklungskon-

zepte aufgestellt werden. Naturpark-Träger können sich dazu am Leitfaden des VDN zur 

Erstellung von Naturparkplänen orientieren (VDN 2008).  

Ist eine Überarbeitung oder Neuaufstellung eines Naturparkplans oder Biosphärenreservats-

Rahmenkonzepts vorgesehen, ist es wichtig, dass die Themen erneuerbare Energien, Ener-

gieeffizienz und Klimaschutz unbedingt berücksichtigt werden. Dies kann beispielsweise als 

neues Handlungsfeld, als Querschnittsthema oder als Teil des Handlungsfeldes „Nachhaltige 

Regionalentwicklung“ geschehen. Für Biosphärenreservats-Rahmenkonzepte ist zu empfeh-

len, dass spezifische Ziele mit Bezug zum Klimaschutz für Kern-, Pflege- und Entwicklungs-

zonen beschrieben werden.  

Aus schutzgebietseigenen Konzepten sollte hervorgehen, welche Ziele zur Erzeugung und 

Nutzung erneuerbarer Energien im Sinne einer nachhaltigen Regionalentwicklung erreicht 

werden sollen, und es ist hilfreich, wenn sie möglichst flächengenaue Angaben enthalten, 

wie diese natur- und landschaftsverträglich erreicht werden können (u. a. Ausschluss sensib-

ler Gebiete).  
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Kasten 7: Klimaschutz als Teil von Rahmenkonzepten am Beispiel des Biosphärengebiets 

Schwäbische Alb (Abb.-Quelle: BIOSPHÄRENGEBIET SCHWÄBISCHE ALB) 

 

Kasten 8: Klimaschutz als Teil von Rahmenkonzepten am Beispiel des Biosphärenreservats 

Bliesgau  (Abb.-Quelle: Biosphärenreservat Bliesgau) 
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Regionale Entwicklungskonzepte 

Regionale Entwicklungskonzepte im Rahmen von LEADER* oder der ILE* sollten genutzt 

werden, um die Belange von Biosphärenreservaten und Naturparken beim Themenfeld er-

neuerbare Energien und Klimaschutz aktiv einzubringen. Durch LEADER-Mittel können vor-

bereitende Maßnahmen und die Organisation von Prozessen gefördert, die Bildung von Ko-

operationen unterstützt und Bürgerinnen und Bürger und Entscheidungsträger zu Themen 

des Klimaschutzes und der Energiewende sensibilisiert werden.  

 Naturparke und Biosphärenreservate sollten sich in diese Prozesse einbringen oder – 

wie in einer Reihe von Regionen bereits praktiziert – auch selbst als Träger des  

LEADER*-Prozesses fungieren. Die Akteurinnen und Akteure der Regionalentwicklung 

sind ihrerseits aufgerufen, Träger der Nationalen Naturlandschaften in den Prozess der 

Konzepterstellung einzubinden. 

 Das Themenfeld der Nutzung erneuerbarer Energien sollte in regionale Entwicklungs-

konzepte eingebracht werden. 

 Bei der Konzepterstellung wird die Abstimmung mit anderen (bereits bestehenden) regi-

onalen Energiekonzepten und der Regionalplanung*, hin zu einer abgestimmten Strate-

gie für eine Region, empfohlen. 

 

Kasten 9: Beispiele für die enge Abstimmung regionaler Prozesse in Biosphärenreservaten und 

Naturparken  (Foto: A. MENGEL) 

  



 

39 

Klimaschutz- und Energiekonzepte 

Liegen innerhalb eines Naturparks oder Biosphärenreservates Bestrebungen von Kommu-

nen vor, sich auf die Förderinstrumente „Integrierte Kommunale Klimaschutzkonzepte“, 

„100ee-Regionen“ (Regionen, die ihre Energieversorgung vollständig auf erneuerbare Ener-

gien umstellen wollen) oder „Masterplan 100 % Klimaschutz“ zu bewerben, ist zu empfehlen, 

dass sich der betroffene Träger aktiv in den Erstellungsprozess einbringt. Er kann diesen 

sogar federführend leiten. Dies entspricht auch der Forderung des MAB-Nationalkomitees in 

Bezug auf die Windenergienutzung, dass in Biosphärenreservaten jede Kommune/Region 

ein eigenes Energiekonzept vorweisen soll. Darüber hinaus sollen Maßnahmen zur Energie-

effizienz insbesondere zur Energieeinsparung und zu einer an Nachhaltigkeitskriterien orien-

tierten, effizienten Energiegewinnung umgesetzt werden. Klimaschutzmanager und Klima-

schutzmanagerinnen können treibender und tragender Faktor für die dauerhafte Bearbeitung 

von Klimaschutzaktivitäten in einer Region sein. Für Biosphärenreservate und Naturparke gilt 

hierbei: Sollten sie die personellen und finanziellen Ressourcen bereitstellen oder akquirie-

ren können, um die Stelle einer Klimaschutzmanagerin/eines Klimaschutzmanagers zu tra-

gen, können sie die damit verbundenen Einflussmöglichkeiten sehr gut nutzen, um ihre 

Themen in der Region zu verankern. Die Stellen können über Fördermittel sowohl im Rah-

men von kommunalen oder landkreisweiten Klimaschutzkonzepten als auch innerhalb von 

Masterplanregionen 100 % Klimaschutz finanziert werden. 

 

Kasten 10:  Beispiel „Masterplan 100 % Klimaschutz“ des Biosphärenreservates Bliesgau   

(Abb.-Quelle: BIOSPHÄRENRESERVATES BLIESGAU) 
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Finanzierung und Verstetigung integrierter Ansätze 

Deutschlandweit gibt es zahlreiche integrierte Ansätze und Förderprogramme zum Themen-

feld „Klimaschutz und erneuerbare Energien“, die vor allem Kommunen, Landkreise oder 

Gebietszusammenschlüsse ansprechen. Bislang fehlen gezielte Förderinstrumente zur Er-

stellung von Energie- oder Klimaschutzkonzepten auf Ebene der Naturparke und Biosphä-

renreservate. Das Spektrum nutzbarer Förderprogramme ist thematisch unterschiedlich und 

über die Jahre z. T. wechselnd. Ist über ein Förderprogramm eine Stelle zur regionalen Ent-

wicklung und Koordination von Maßnahmen eingerichtet, besteht die Gefahr, dass nach Aus-

laufen der Förderung Impulse und Koordination fehlen, um angestoßene Entwicklungen fort-

zusetzen. Empfehlenswert ist deshalb: 

 Die oftmals hinter der Konzepterstellung stehenden Fördermittel sollten für gebietseigene 

Belange genutzt werden. Die an den strategischen Zielen des Biosphärenreservates / 

Naturparks ausgerichtete Nutzung verschiedener ggf. aufeinanderfolgender Förderpro-

gramme zum Thema Klimaschutz durch eine Region ist sinnvoll. 

 Es ist zu empfehlen, enge Kooperationen mit Kommunen innerhalb der Naturparke und 

Biosphärenreservate zu pflegen. In Kombination mit kommunalen Aufgaben kann eine 

Verfasstheit z. B. als kommunaler Zweckverband sinnvoll sein. 

 Verschiedene Förderprogramme und/oder -instrumente können in Kombination genutzt 

werden, um integrierte Ansätze sowie einzelne (Teil-)Vorhaben erfolgreich umzusetzen. 

Beispielsweise ist die Kombination von LEADER*-Mitteln mit anderen Förderinstrumen-

ten in der Praxis bereits üblich. Auch die Umsetzung von Maßnahmenprogrammen inte-

grierter Klimaschutzkonzepte kann z. B. über regionale LEADER*-Initiativen, die Städte-

bauförderung, weitere Investitionsprogramme u. v. a. m. erfolgen.  

 Naturparke und Biosphärenreservate, deren Grundfinanzierung förderprogrammunab-

hängig ist, können durch die Übernahme von Koordinierungsaufgaben zu einer höheren 

Kontinuität der Bearbeitung entsprechender für sie wichtiger Themenfelder beitragen.  

 Die organisatorischen Strukturen sowie Netzwerke sind optimalerweise so auszugestal-

ten, dass sie sich an verändernde Finanzierungsbedingungen und finanzielle Ausstattun-

gen anpassen können. Ein qualitativ hochwertiges Konzept in Verbindung mit Zugang zu 

finanziellen und personellen Ressourcen ist für den langfristigen Erfolg eines integrativen 

Ansatzes zentral. 
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4.3 Nationale Naturlandschaften als Modellregionen für nachhaltiges Wirt-

schaften 

Zur Verwirklichung des Anspruchs der Biosphärenreservate und Naturparke Modellregionen 

für nachhaltiges Wirtschaften zu sein, bietet der Bereich Klimaschutz eine Reihe von Schnitt-

stellen zu weiteren, wirtschaftsbezogenen Themenfeldern. Naturparke und Biosphärenreser-

vate können dort als Initiator oder Motor auftreten, aber ihre Möglichkeiten bei der Umset-

zung von Maßnahmen in diesen Themenbereichen sind begrenzt. Sind Trägerinstitutionen 

wie Genossenschaften o. ä. erforderlich für eine aktive Einflussnahme, sollte deren Aufbau 

von Biosphärenreservats-/Naturpark-Trägern bzw. -Verwaltungen unterstützt und eine Mitar-

beit vorgesehen werden.  

Wesentliche Betätigungs- bzw. Themenfelder nachhaltigen Wirtschaftens mit Synergien zum 

Bereich Klimaschutz sind in Abb. 7 zu sehen:  

 

Abb. 7:  Themenfelder nachhaltigen Wirtschaftens mit Synergien zum Bereich Klimaschutz  (Quelle: 

eigene Darstellung) 

4.3.1 Energieeffizienz 

Nicht benötigte Energie ist die ökonomisch und ökologisch günstigste Energie. Die Steige-

rung der Energieeffizienz ist somit eine zentrale Strategie zur Energieeinsparung und wichti-

ger Bestandteil der Energiewende. Dazu gehören neben Maßnahmen an Gebäuden wie der 

Wärmedämmung auch Konzepte, die den Energieverbrauch im Haushalt oder im Bereich 

Verkehr senken, wie beispielsweise Car-Sharing (Thema Mobilität s. folgendes Kapitel). 
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Energieeffizienzmaßnahmen an Gebäuden oder Anlagen können ausschließlich von den 

jeweiligen Betreibern oder Besitzern bzw. den jeweiligen Nutzern umgesetzt werden.  

Mit dem Anreiz, längerfristig Energiekosten sparen zu können, lassen sich Maßnahmen zur 

Energieeinsparung wie die Gebäudesanierung in der Regel relativ konfliktfrei umsetzen und 

werden über diverse Förderprogramme unterstützt. Häufig stellen allein fehlende Informatio-

nen ein Umsetzungshindernis dar. Energieeffizienzmaßnahmen können zu Investitionen füh-

ren, von denen insbesondere das lokale Handwerk profitiert. Biosphärenreservats-

/Naturpark-Träger können hier vor allem über ihre Vorbildfunktion wirken.  

 

Kasten 11: Beispiele für die Steuerung und Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen  

(Foto: NATURPARK SÜDSCHWARZWALD o. J.) 

Es ist daher zu empfehlen, 

 durch Veranstaltungen und Schulungen regionale Akteurinnen und Akteure für das The-

ma Energieeffizienz zu sensibilisieren und mit konkreten Maßnahmen oder Beispielrech-

nungen Hemmnisse abzubauen und  

 durch eine Zertifizierung oder die Etablierung eines Labels zusätzliche Anreize zur Um-

setzung von Energieeffizienzmaßnahmen zu setzen. 
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Naturpark-/Biosphärenreservats-Trägern ist zu empfehlen,  

 Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in bestandseigenen Gebäuden inner-

halb der Gebietskulisse im Sinne einer Vorbildrolle umzusetzen, 

 Ziele und Maßnahmen zur Energieeffizienz in gebietseigenen Konzepten zu verankern 

und regelmäßig Fortschritte zu überprüfen, 

 ein integriertes Umwelt- und Energiemanagement für Gebäude zu etablieren, die einen 

Bezug zum Naturpark/zum Biosphärenreservat haben, wie beispielsweise entsprechend 

ausgewiesene Gastronomiebetriebe, 

 Informations-, Fachveranstaltungen etc. zur Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen 

zu unterstützen oder bei Bedarf anzustoßen. Gezielte Aktivitäten können auf die Be-

wusstseinsbildung hinwirken und so die Sanierung privater Gebäude unterstützen und 

 auf Zertifizierungen hinzuwirken und den dadurch entstehenden Nutzen zu kommunizie-

ren.  

4.3.2 Nachhaltiger Tourismus und Mobilität 

Beim Themenfeld „nachhaltiger Tourismus“ überlappen sich die unterschiedlichsten Nach-

haltigkeitsthemen. Neben der Mobilität sind das vor allem Unterbringung und Versorgung 

sowie Freizeit- und (Natur-)Erlebnisangebote. Die Angebote entlang der touristischen Ser-

vicekette sollten dabei auch zunehmend den Anforderungen der Barrierefreiheit entspre-

chen. Beim Tourismus sind Biosphärenreservate und Naturparke auf die Zusammenarbeit 

mit einschlägigen Tourismusorganisationen angewiesen und haben in der Regel eine beglei-

tende, vernetzende oder initiierende Rolle. Touristische Angebote können so ausgerichtet 

sein, dass zum Beispiel das Erleben unverbauter, historischer Kultur- und Naturlandschaften 

möglich ist. Genauso können Energielandschaften oder die Folgen des Klimawandels, nicht 

zuletzt im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung, touristisch in Wert gesetzt werden.  

 Besucher sollten neben den Aufgaben und Zielen von Naturparken und Biosphärenre-

servaten auch für die Themen des Klimaschutzes und der Erzeugung erneuerbarer 

Energien sensibilisiert und darüber informiert werden. Themenwege, Lehrpfade, Ausstel-

lungen und Führungen sind Möglichkeiten der Umsetzung. 

 Gebietseigene Aktivitäten sollten aktiv beworben werden, wie beispielsweise der An-

schluss des Besucherzentrums an ein regionales Wärmenetz, Maßnahmen oder Zertifi-

zierungen zur Energieeffizienz und Angebote zu nachhaltiger Mobilität oder die Kombina-

tion eines Windrades mit einer informierenden Aussichtsplattform.  

 Entsprechende Kooperationen von Akteurinnen und Akteuren aus dem Tourismus bzw. 

der Regionalentwicklung mit dem Biosphärenreservats- oder Naturpark-Träger sind da-

her empfehlenswert. 

Umweltfreundliche Mobilitätsangebote können zum einen (modellhaft) über neue Technolo-

gien und den Ausbau bewährter Strukturen wie des Radwegenetzes etabliert werden. Zum 

anderen kann eine modellhafte Infrastruktur bereitgestellt werden, die alle regionalen Mobili-

tätsangebote umfasst und beispielsweise über eine Plattform bündelt.  
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Der Aufbau klimafreundlicher lückenloser Mobilitätsketten gehört nicht zum primären Tätig-

keitsfeld von Biosphärenreservats- bzw. Naturparkträgern und bedarf der Zusammenarbeit 

mit dem jeweiligen ÖPNV-Aufgabenträger* und ggf. weiteren Vertreter und Vertreterinnen 

von Tourismus und Umweltschutzorganisationen. Derartige Initiativen können jedoch dazu 

genutzt werden, eigene Nachhaltigkeitsziele in der Region zu verankern. Zu empfehlen ist 

daher: 

 Biosphärenreservats- bzw. Naturparkträger sollten existierende Ansätze zu nachhaltiger 

Mobilität innerhalb ihrer Kulisse unterstützen und bewerben. Dazu gehören Alternativen 

zum PKW wie ÖPNV, Radwegenetze, E-Bike und Pedelec-Angebote sowie modellhafte 

Forschungsprojekte beispielsweise zu Elektromobilität oder Car-Sharing. 

 Die Entwicklung eines attraktiven Mobilitätsangebotes für die Kulisse des Natur-

parks/Biosphärenreservates durch Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)-

Aufgabenträger* (z. B. Landkreis) mit passenden, unkomplizierten Tarifstrukturen und 

-angeboten in Abstimmung mit dem Biosphärenreservats- oder Naturpark-Träger ist 

sinnvoll. Die wichtigsten touristischen Ziele sollten z. B. auch ohne privaten PKW er-

reichbar sein, aber auch der Bedarf der Bewohner (z. B. Berufspendler) berücksichtigt 

werden. 

 Das Biosphärenreservat bzw. der Naturpark kann sich bei der Entwicklung regional ab-

gestimmter Mobilitätsangebote bei Bedarf als vernetzende Plattform anbieten und die re-

levanten Akteurinnen und Akteure zusammenbringen. Verwaltungsgrenzen überschrei-

tende Gebietszuschnitte und unterschiedliche Tarifgebiete können dabei eine Herausfor-

derung darstellen. 

 

Abb. 8:  Radfahrer vor Infotafel  (Foto: J. LIESEN) 
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Kasten 12: Beispiele für Maßnahmen zum Thema Klimaschutz im nachhaltigen Tourismus  (VDN 

& EUROPAR Deutschland e.V. 2015) 
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4.3.3 Vermarktung regionaler Produkte 

Der Konsum regionaler Produkte reduziert u. a. Transportwege und kann zum Klimaschutz 

beitragen. Vermarktungsstrukturen oder Dachmarken bündeln das Angebot regional produ-

zierter Waren und sensibilisieren Verbraucher für den Wert von Regionalprodukten. Auch im 

Tourismus hat sich die Vermarktung von Regionalprodukten, besonders Lebensmitteln, vie-

lerorts bereits erfolgreich etabliert. Traditionelle regionale Produkte können zum Erhalt von 

Kulturlandschaften (z. B. Streuobstwiesen, artenreiches Grünland) beitragen und eine nach-

haltige Regionalentwicklung fördern. Zu empfehlen ist daher:  

 Die Nutzung oder Etablierung von Marken bzw. von Labeling (z. B. „Dachmarke Rhön“, 

„Prüfzeichen Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin“, „EIFEL“, „Naturparkwirte Süd-

schwarzwald“, „Echt Schwarzwald“) zur transparenten Darstellung ressourcenschonend 

hergestellter Produkte und Dienstleistungen bzw. ressourceneffizient arbeitender Betrie-

be.  

 Die Nutzung oder Etablierung von Zertifizierungsmechanismen (Bsp. „EIFEL Holz und 

Holzprodukte“, „Holz von Hier“). Darüber kann die (höherpreisige) Vermarktung von 

Energieträgern oder auch regional erzeugter Energie gefördert werden. 

 Die Unterstützung existierender Ansätze zur Vermarktung und/oder Steigerung der Pro-

duktpalette regionaler Produkte durch Biosphärenreservats-/Naturpark-Träger sowie an-

dere regionale Leistungs- und Entscheidungsträger oder durch die öffentliche Hand (bei-

spielsweise durch eine gebündelte Vermarktung, Veranstaltung von Messen, Bauern-

märkten, Aktionstagen etc.). 

 

Abb. 9:  Streuobstwiese im Biosphärenreservat Bliesgau  (Foto: U. GEHRLEIN) 
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4.3.4 Regionale Wertschöpfungskette erneuerbare Energien 

Regionen können ihrer Abhängigkeit von Energieimporten entgegenwirken, indem sie ver-

stärkt regionale Ressourcen und Dienstleistungen nutzen. Gleichzeitig kann so die regionale 

Wertschöpfung über zusätzliche Gewinne, Einkommen und Steuern in einer nachhaltigen 

Form gesteigert werden. Biosphärenreservate und Naturparke können auch hier unter-

schiedliche unterstützende, vernetzende oder initiierende Funktionen einnehmen und so ihre 

Ziele in die Prozesse einbringen. Abb. 10 zeigt schematisch, welche Aktivitäten entlang einer 

Wertschöpfungskette „erneuerbare Energie“ bestehen und welche Leistungen einzelne Ak-

teurinnen und Akteure übernehmen können.  

 

Abb. 10:  Struktur und mögliche Leistungen regionaler Wertschöpfungspartnerschaften (Quelle: 

eigene Darstellung) 

Empfehlungen: 

 Voraussetzung für regionale Wertschöpfungseffekte ist eine funktionierende regionale 

Prozesskette. Diese sollte vom Rohstoff, dessen Aufbereitung und Logistik, der Energie-

erzeugung selbst bis hin zur Nutzung der Energie durch den Endverbraucher alle Zwi-

schenschritte bzw. Wertschöpfungsstufen abdecken. 

 Biosphärenreservats- oder Naturparkträgern ist zu empfehlen, sich bei Aufbau, Entwick-

lung und Management regionaler Wertschöpfungspartnerschaften zu EE und Netzwerke 

engagieren soweit dem nicht andere Ziele der Großschutzgebiete entgegenstehen. Dazu 

zählt auch die Initiierung entsprechender Managementstrukturen und ggf. die Akquise 

geeigneter Fördermittel. Eine wichtige Aufgabe ist die Vernetzung der an der regionalen 

Prozesskette beteiligten bzw. zu beteiligenden Akteurinnen und Akteure.  
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 Die Nutzung geeigneter Betreibermodelle (z. B. Energiegenossenschaften) sichert den 

Verbleib der erwirtschafteten Überschüsse in der Region. Bürgerinnen und Bürger und 

Unternehmer, aber auch Kommunen können sich als Erzeuger von erneuerbaren Ener-

gien engagieren, indem sie mit Eigenkapital Energieanlagen betreiben oder als Fremd-

kapitalgeber in die Nutzung erneuerbarer Energien investieren. Naturpark- oder Biosphä-

renreservats-Trägern ist zu empfehlen, sich für eine Mobilisierung regionalen Kapitals zur 

regionalen Energieerzeugung einsetzen und dabei auf eine naturverträgliche Ausgestal-

tung der Energieerzeugung hinwirken.  

 Der Aufbau einer regionalen Energieversorgung, beispielsweise über „Bioenergiedörfer“ 

oder weitgehend energieautarke Kommunen mit effizienten Wärmenetzen und weiteren 

Energieeffizienzmaßnahmen mit einem möglichst hohen Anteil regionalen Kapitals, sollte 

unterstützt und weiterentwickelt werden. Dabei müssen Naturschutzkriterien Berücksich-

tigung finden. Ein Vergleich von in der Region verbrauchter zu erzeugter Energie kann 

der Motivation und Außenwerbung dienen (ähnlich wie über „Masterpläne 100 % erneu-

erbare Energie“). Insbesondere Naturparke und Biosphärenreservate können sich hierü-

ber modellhaft profilieren und den ländlichen Raum weiter aufwerten. 

 

Kasten 13: Beispiel für eine regionale Wertschöpfungskette zur Nutzung von Landschaftspflege-

material (LPM)* im Naturpark Südschwarzwald  (Foto: E. MILZ) 
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5 Empfehlungen zur Steuerung der Windenergienutzung 

5.1 Einrichtung und Nutzung von Windenergieanlagen 

Naturschutzfachliche Anforderungen im Hinblick auf die Nutzung der Windenergie bestehen 

für mehrere Ebenen. Sie betreffen: 

 die Wahl des Standorts, 

 die technische und ästhetische Gestaltung der Anlage bzw. einer Gruppe von Anlagen 

und ihres Umfeldes (inkl. der Erschließung), 

 die Vorgehensweise beim Bau der Anlage, 

 die Steuerung der Anlage im Betrieb und 

 die Kompensation. 

Im Folgenden werden nur die wesentlichen Empfehlungen für die Wahl des Standortes und 

die technische und ästhetische Gestaltung wiedergegeben. 

Die größte Bedeutung kommt der Wahl des Standortes zu. Grundsätzlich sollten solche 

Räume und konkreten Standorte von Windenergieanlagen freigehalten werden, die eine be-

sondere naturschutzfachliche Qualität und/oder eine besondere Empfindlichkeit gegenüber 

Windenergieanlagen aufweisen (bezogen auf alle relevanten Schutzgüter, d.h. insbesondere 

aber nicht ausschließlich Vögel, Fledermäuse und Landschaft). Für die Windenergie genutzt 

werden können Räume mit geringer naturschutzfachlicher Qualität und/oder geringer Emp-

findlichkeit gegenüber Windkraftanlagen (ebenfalls bezogen auf alle relevanten Schutzgüter). 

 

Abb. 11:  Windkraftanlagen in der Agrarlandschaft (Foto: M. LIESEN) 
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Für die Nutzung der Windenergie in Biosphärenreservaten und Naturparken wird folgendes 

empfohlen: 

Für die Gebietskulisse der Biosphärenreservate: 

 Grundsätzlich weiterhin weitgehende Freihaltung der Biosphärenreservate von Wind-

energieanlagen. 

 In jedem Fall Freihaltung der Kern- und Pflegezonen von Windenergieanlagen inkl. an-

gemessener Abstandsflächen. 

 In Ausnahmefällen Errichtung von Windenergieanlagen in den (Randbereichen) der Ent-

wicklungszonen. 

Die Errichtung von Windenergieanlagen sollte nur erfolgen, wenn eine Einzelfallprüfung er-

geben hat, dass von den Anlagen keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Allgemeinen und den konkreten Schutz-

zweck des jeweiligen Biosphärenreservates ausgehen. Werden Windenergieanlagen in den 

Entwicklungszonen errichtet, sollten die Empfehlungen des MAB-NATIONALKOMITEES (2012) 

im Hinblick auf empfohlene Betreibermodelle (z. B. kommunale oder regionale Betreiber, 

bürgerschaftlich organisierte Betreibermodelle), Ablauf des Planungsverfahrens, Einbindung 

in regionale Energiekonzepte und Energieeffizienzmaßnahmen sowie Monitoring eingehalten 

werden. Welche Abstandsflächen zu den Kern- und Pflegezonen angemessen sind, muss 

jeweils im Einzelfall vor dem Hintergrund der konkreten Gegebenheiten unter Berücksichti-

gung aller relevanten Schutzgüter, d. h. insbesondere Vögel, Fledermäuse und Landschaft, 

festgelegt werden. 

Für die Gebietskulisse der Naturparke: 

 Komplette Freihaltung einzelner Naturparke von Windenergieanlagen. 

 In den übrigen Naturparken Anwendung eines Zonierungskonzeptes. 

 Naturparke ohne Zonierungskonzept und ohne eine aktuelle und qualifizierte Naturpark-

planung sollten solange nicht für die Errichtung (weiterer) Windenergieanlagen genutzt 

werden, bis eine solche planerische Grundlage vorliegt. 

Die freizuhaltenden Naturparke sollten aktuell (weitgehend) frei von Windenergieanlagen 

sein, in wesentlichen Teilen über eine besonders hohe landschaftliche Qualität und eine be-

sondere Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen (bezogen auf alle relevanten 

Schutzgüter) verfügen und (in Kombination mit weiteren von Windenergieanlagen freien 

Räumen) bundesweit möglichst unterschiedliche Landschaftsräume abdecken. Auf die Er-

stellung eines Zonierungskonzeptes bzw. das Vorliegen eines aktuellen und qualifizierten 

Naturparkplans als Bedingung für die Errichtung (weiterer) Windenergieanlagen kann ver-

zichtet werden, wenn in den Naturparken bereits eine flächendeckende Steuerung durch die 

Regionalplanung* erfolgt, die auf einer qualifizierten naturschutzfachlichen Grundlage unter 

Berücksichtigung aller Schutzgüter (insbesondere auch der Landschaft) fußt. 

Im Hinblick auf die technische und ästhetische Gestaltung von Anlagen bzw. von Windparks 

(inklusive der Erschließung) sollte allgemein und somit auch in Biosphärenreservaten und 

Naturparken folgendes beachtet werden: 
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 Anordnung der Anlagen nicht nur nach technischen, sondern auch nach ästhetischen 

Gesichtspunkten unter Berücksichtigung der jeweiligen Landschaftsstruktur, 

 Berücksichtigung eines einheitlichen Erscheinungsbildes und der Wahrnehmbarkeit eines 

Windparks als eine Einheit (z. B. Begrenzung der Anzahl der Anlagen innerhalb eines 

Windparks und Sicherstellung ausreichend großer Abstände zwischen einzelnen Wind-

parks), 

 Berücksichtigung des Landschaftscharakters bei der Höhe der Anlagen, 

 möglichst Verwendung von Anlagen mit einer geringen Umdrehungszahl der Rotoren im 

Betrieb, 

 Ausgestaltung der Hinderniskennzeichnung und Befeuerung in einer das Landschaftser-

leben bei Tag und Nacht möglichst wenig störenden Form, insbesondere Prüfung der 

Möglichkeit einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung gemäß der Allgemeinen Ver-

waltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen, 

 möglichst Nutzung von/Orientierung an vorhandenen Erschließungsstrukturen und keine 

zusätzliche Zerschneidung geschlossener Raumsituationen durch Erschließungsstruktu-

ren wie Straßen und befestigte Wege, 

 angepasste Nutzung der Stand- und Umfeldfläche der Anlagen (keine Anziehung von 

Tierarten, die Opfer von Kollisionen werden könnten) und 

 in Einzelfällen ggf. künstlerische Gestaltung einzelner Anlagen (z. B. durch die Aus-

schreibung eines Wettbewerbs) oder Errichtung von Windenergieanlagen, die zugleich 

als Aussichtsplattformen nutzbar sind. 

5.2 Relevante Steuerungsinstrumente 

Das zentrale Instrument für die räumliche Steuerung der Windenergie ist die Raumordnung* 

und hier insbesondere die Ebene der Regionalplanung*. Ein weiteres wesentliches Steue-

rungsinstrument sind Schutzgebietsverordnungen. Für die Steuerung der technischen und 

ästhetischen Gestaltung der Windkraftanlagen sind die Bauleitplanung*, die Eingriffsrege-

lung*, das Zulassungsrecht, der besondere Artenschutz und Schutzgebietsverordnungen 

wichtige Instrumente. Relevante naturschutzfachliche Planungen zur Vorbereitung des Ein-

satzes der Steuerungsinstrumente sind die Landschaftsrahmenplanung*, Planungen für Bio-

sphärenreservate und Naturparke sowie insbesondere für Naturparke Zonierungskonzepte 

für die Windenergienutzung. Wesentliche Beiträge zur Steuerung von Windenergieanlagen in 

Biosphärenreservaten und Naturparken können somit vor allem die Träger der Regionalpla-

nung*, die jeweiligen Verordnungsgeber (bzw. für Biosphärenreservate und ländergetragene 

Naturparke ggf. auch die Gesetzgeber auf Landesebene) sowie weitere für die genannten 

Instrumente zuständigen Akteurinnen und Akteure leisten. 

Hinsichtlich der Empfehlungen zur Landschaftsrahmenplanung* und Planungen für Biosphä-

renreservate und Naturparke, für allgemeine Empfehlungen zur Regionalplanung*, Empfeh-

lungen und Hinweise zu Steuerungsmöglichkeiten über Schutzgebietsverordnungen sowie 

zur Eingriffsregelung* wird auf Kapitel 3.2 verwiesen. 

Die zentralen rechtlich bestimmten Steuerungsinstrumente sollten durch den Einsatz weite-

rer, insbesondere informeller Instrumente zu Information und Beteiligung sinnvoll begleitet 
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werden. Hierzu können auch die Träger von Naturparken und Biosphärenreservaten einen 

Beitrag leisten. Außerdem können sie sich insbesondere durch eine Beteiligung im Rahmen 

der Erstellung von Planwerken und durch die Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen der 

relevanten rechtlichen Verfahren aktiv in die Steuerung der Windenergienutzung in ihrem 

Gebiet einbringen. 

Zonierungskonzepte für die Windenergienutzung 

 Akteur: Träger der Naturparke (ggf. der Biosphärenreservate), Naturschutzbehörden, ggf. 

weitere Institutionen 

Insbesondere für Naturparke kann es sinnvoll sein, Zonierungskonzepte speziell für die 

Windenergienutzung zu erstellen. Wünschenswert ist es, dass sich ein solches Konzept auf 

eine aktuelle und qualifizierte Landschaftsrahmenplanung* und/oder einen entsprechenden 

Naturparkplan stützen kann. 

Grundsätzlich denkbar sind vier unterschiedliche Zonen: 

 absolute Tabuzonen (keine Errichtung von Windenergieanlagen), 

 Tabuzonen mit Ausnahmevorbehalt (Errichtung von Windenergieanlagen nur in beson-

ders begründeten Ausnahmefällen und ggf. unter bestimmten Bedingungen), 

 Zonen für Einzelfallprüfung (ggf. mit bestimmten Bedingungen für die Errichtung von 

Windkraftanlagen) und 

 Zonen, in denen die Errichtung von Windkraftanlagen (ggf. unter bestimmten Bedingun-

gen) grundsätzlich als verträglich eingestuft wird (unabhängig von den im einzelnen Zu-

lassungsverfahren erforderlichen Prüfungen, wie z. B. der artenschutzrechtlichen Prü-

fung). 

Je nach Situation im konkreten Gebiet ist es keineswegs immer erforderlich alle vier Zonen 

zu verwenden. Bei guter Datenlage kann eine Zonierung in nur zwei Zonen, Tabuzonen und 

Zonen, in denen die Errichtung von Windkraftanlagen grundsätzlich möglich ist, ausreichen. 

Zonen für eine Einzelfallprüfung dürften vor allem dann sinnvoll sein, wenn für bestimmte 

Bereiche die Datenlage bei Erstellung des Zonierungskonzeptes nicht ausreichend ist, so 

dass keine eindeutige Zuordnung der Flächen erfolgen kann. Tabuzonen mit Ausnahmevor-

behalten sind z. B. dann denkbar, wenn aufgrund der konkreten Gegebenheiten die Möglich-

keit besteht, dass ggf. durch bestimmte Windenergieanlagen (z. B. einer bestimmten Höhe 

oder mit bestimmten technischen Merkmalen) keine erheblichen Beeinträchtigungen auf den 

Schutzzweck ausgehen könnten. 

Das Konzept sollte als naturschutzfachliches Konzept unter besonderer Berücksichtigung 

des Schutzzwecks des jeweiligen Gebietes erstellt werden. Im Sinne einer Plausibilitätsprü-

fung wird jedoch empfohlen, im Zuge des Erstellungsprozesses die angestrebte Zonierung 

mit Daten zu nicht naturschutzfachlichen Kriterien, z. B. Windhöffigkeit, Restriktionen durch 

die Flugsicherung, erforderliche Abstände zu Siedlungen etc. zu verschneiden. 

Die Festlegung der konkreten Kriterien für die unterschiedlichen Zonen muss für jedes Ge-

biet individuell erfolgen. Die in Tabelle 2 zusammengestellten Kriterien sind als Orientie-

rungsrahmen zu verstehen. 
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Kasten 14:  Beispiel zur Standortfindung für Windkraftanlagen im Naturpark Altmühltal - Zonie-

rungskonzept. (Abb.-Quelle: BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND GE-

SUNDHEIT 2012) 

Kann ein Zonierungskonzept weitestgehend auf der Basis vorhandener Daten erstellt wer-

den, so ist die Erstellung innerhalb relativ kurzer Zeit (ca. 6 Monate) möglich. Für die Erarbei-

tung empfiehlt sich die Einrichtung einer Steuerungsgruppe aus Vertretern und Vertreterin-

nen aller wesentlichen Institutionen, die sich in regelmäßigen Abständen trifft und letztlich die 

Entscheidungen über die konkreten Kriterien für die einzelnen Zonen fällt. 

Naturdenkmäler und geschützte Landschaftsbestandteile können sowohl für die Schutzgüter 

Arten und Biotope als auch für das Schutzgut Landschaft von Bedeutung sein. Je nachdem, 

für welches Schutzgut sie im konkreten Fall relevant sind, können unterschiedlich große Ab-

standsflächen angemessen sein. 

Die fachlichen Empfehlungen sollten idealerweise durch eine Schutzgebietsverordnung ver-

bindlich festgelegt werden. Ist dies nicht möglich oder nicht gewollt, so kann ein Zonierungs-

konzept für die Windenergienutzung jedoch auch dann, wenn es nur rein empfehlenden Cha-

rakter hat, eine steuernde Wirkung entfalten: Potentiellen Betreibern bzw. Investoren kann es 

als Orientierung im Hinblick auf bereits vorgeprüfte, (un)verträgliche Standorte dienen, es 

kann durch die Regionalplanung* bei der Festlegung von Vorranggebieten* für die Wind-

energienutzung (siehe folgenden Abschnitt) berücksichtigt werden und die Kommunen kön-

nen es als Grundlage für die Bauleitplanung* nutzen. Außerdem kann das Konzept dem Trä-

ger des Naturparks als fundierte fachliche Grundlage für Stellungnahmen zu Planungen von 

Windenergieanlagen im Rahmen von Beteiligungsverfahren dienen. 
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Tabelle 2: Mögliche Kriterien für die Festlegung von (absoluten) Tabuzonen in einem Zonierungs-
konzept für die Windenergienutzung in Naturparken 

Schutzgüter Luft/Klima,  
Wasser und Boden 

Schutzgüter Arten und Biotope Schutzgut Landschaft 

 Geotope  

 Bodendenkmale 

 weitere Böden mit beson-
derer Bedeutung für die 
Natur- und/oder Kulturge-
schichte 

 Schutzwald im Sinne des 
Bundeswaldgesetzes 
(BWaldG), der für den 
Schutz geoökologischer 
Schutzgüter ausgewiesen 
wurde 

 Überschwemmungs-
gebiete 

jeweils, sofern sinnvoll, inkl. 
angemessener Abstandsflä-
chen 

 Vogelschutzgebiete mit Vorkommen 
windkraftsensibler Vogelarten 

 Vorkommen windkraftsensibler Vo-
gel- und Fledermausarten 

 Gewässer/Gewässerkomplexe > 10 
ha mit mindestens regionaler Bedeu-
tung für brütende und rastende Was-
servögel 

 Gastvogellebensräume mit mind. 
landesweiter Bedeutung 

 regelmäßig genutzte Schlafplätze 
bestimmter windkraftsensibler Vogel-
arten 

 Hauptflugkorridore zwischen Schlaf- 
und Nahrungsplätzen bestimmter Vo-
gelarten sowie überregional bedeut-
same Zugvogelkorridore 

 Feuchtgebiete entsprechend Ramsar 
Konvention* mit Wasservogelarten 
als wesentlichem Schutzgut 

 Nationale Schutzgebiete mit Nennung 
windkraftsensibler Arten im Schutz-
zweck 

 FFH-Gebiete (es sei denn, im Einzel-
fall kann von einer Verträglichkeit der 
Anlagen mit den Erhaltungszielen 
ausgegangen werden) 

 Naturschutzgebiete 

 Naturdenkmäler 

 Geschützte Landschaftsbestandteile 

 nach § 30 BNatSchG geschützte 
Biotope 

 rechtlich festgesetzte Ausgleichs-
/Ersatz-/Ökokatasterflächen 

jeweils inkl. angemessener, ggf. artspezi-
fischer Abstandsflächen 

 Landschaftsräume mit 
besonderer Bedeutung als 
natürliches/kulturelles Erbe 
und/oder besonderer Be-
deutung für das Erleben 
und Wahrnehmen von 
Landschaft und die land-
schaftsbezogene Erholung  

 Postkartenmotive* (Aus-
wahl) 

 Aussichtspunkte (Auswahl)  

 Hauptwander-/rad-/-
wasserwanderwege und 
deren unmittelbares Umfeld 

 Schutzwald im Sinne des § 
12 BWaldG, wenn dieser 
„zur Abwehr erheblicher 
Belästigungen für die All-
gemeinheit“ im Hinblick auf 
das Schutzgut Landschaft 
ausgewiesen wurde 

 Erholungswald im Sinne 
des Forstrechts 

 weitere landschaftsprägen-
de Landschaftselemente 
(auch Geotope, Natur-
denkmäler, geschützte 
Landschaftsbestandteile 
etc. mit besonderer land-
schaftlicher Bedeutung) 

jeweils inkl. angemessener 
Abstandsflächen. Bei hochwer-
tigen Landschaften, Postkar-
tenmotiven* und Aussichts-
punkten sollten die Abstands-
flächen im Idealfall über Sicht-
raumanalysen ermittelt werden. 
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Konzentrationsflächenkonzept* in der Regionalplanung* 

Aus naturschutzfachlicher Sicht empfehlenswert ist die räumliche Steuerung durch die Regi-

onalplanung* in Form eines Konzentrationsflächenkonzeptes*. Gemeint ist damit die Festle-

gung von Vorranggebieten* für die Windenergienutzung und ein Ausschluss der Nutzung der 

Windenergie für die übrige Fläche des Planungsraumes. 

Um die naturschutzfachlich relevanten Schutzgüter (unter anderem Vögel/Fledermäuse und 

Landschaft) bei der Festlegung der Vorranggebiete* angemessen berücksichtigen zu kön-

nen, sind für die Regionalplanung* aktuelle und qualifizierte Landschaftsrahmenpläne oder 

alternativ bzw. ergänzend entsprechende naturschutzfachliche Gutachten von besonderer 

Bedeutung. 

 Akteur: Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene 

Die gesetzlichen Regelungen auf Bundesebene ermöglichen die Steuerung über ein Kon-

zentrationsflächenkonzept* auf Ebene der Regionalplanung*. Die Gesetzgeber auf Landes-

ebene sollten diesen Ansatz nicht durch entgegenstehende Regelungen ausschließen. 

 Akteur: Träger der Regionalplanung* 

Zur Berücksichtigung von Biosphärenreservaten und Naturparken bei der Erstellung von 

Konzentrationsflächenkonzepten* für Windenergieanlagen wird – entsprechend der inhaltli-

chen Empfehlungen in Kapitel 5.1 – folgendes empfohlen: 

Für die Gebietskulisse der Biosphärenreservate: 

 Die Kern- und Pflegezonen sollten (inklusive angemessener Abstandsflächen) als Tabu-

flächen behandelt werden. 

 Grundsätzlich wird empfohlen, Biosphärenreservate auch in wesentlichen Teilen der 

Entwicklungszone oder gänzlich von der Windenergienutzung freizuhalten und entspre-

chend als Tabuflächen zu behandeln. 

Eine Einschränkung des hier vertretenen Ansatzes kommt in Frage, wenn das Biosphären-

reservat selbst die Errichtung von Windenergieanlagen unter bestimmten Bedingungen be-

fürwortet und entsprechende Planungen vorliegen. Darüber hinaus ist folgendes zu berück-

sichtigen: Sollte ohne die Flächen eines Biosphärenreservates nicht ausreichend Fläche für 

Vorranggebiete* für die Windenergienutzung im jeweiligen Planungsraum festgelegt werden 

können, kann anstelle einer Tabuflächenzuordnung eine Festlegung von Vorranggebieten* 

(in den Randbereichen) der Entwicklungszone im Rahmen einer Einzelfallprüfung erfolgen.  

Für die Gebietskulisse der Naturparke: 

 Einzelne, im Rahmen einer bundesweiten Betrachtung entsprechend den obigen Kriteri-

en (vgl. Kapitel 5.1) ausgewählte Naturparke sollten von der Windenergienutzung ausge-

nommen bleiben. 

 Liegt für den Naturpark ein naturschutzfachliches Konzept mit Aussagen zur Steuerung 

der Windenergienutzung (z. B. in Form eines Naturparkplans oder eines Zonierungskon-

zeptes für die Nutzung der Windenergie) vor, sollte dieses bei der Ausweisung der Vor-

ranggebiete* für die Nutzung der Windenergie berücksichtigt werden. 
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 Ist dies nicht der Fall, sollten alle innerhalb des Naturparks gelegenen Naturschutz- so-

wie die Landschaftsschutzgebiete mit Verboten zur Errichtung baulicher Anlagen oder 

Windenergieanlagen (jeweils inklusive angemessener Abstandsflächen) als Tabuflächen 

behandelt werden. Dasselbe gilt für Vogelschutzgebiete mit Vorkommen windkraftsensib-

ler Vogelarten sowie für FFH-Gebiete, es sei denn für ein konkretes FFH-Gebiet kann im 

Einzelfall von einer Verträglichkeit von Windenergieanlagen mit den Erhaltungszielen 

ausgegangen werden. 

Sollte ohne die Flächen eines Naturparks nicht ausreichend Fläche für Vorranggebiete* für 

die Windenergienutzung im jeweiligen Planungsraum festgelegt werden können, gilt analog 

das, was oben für Biosphärenreservate ausgeführt wurde. 

 

Abb. 12: Windkraftanlage in strukturierter Mittelgebirgslandschaft (Foto: M. LIESEN)  

Bauleitplanung* 

 Akteur: Städte und Gemeinden 

Wenn die Regionalplanung* den Ansatz eines Konzentrationsflächenkonzeptes* nicht verfol-

gen kann oder will, sollte die Bauleitplanung* der Gemeinden dafür Sorge tragen, dass 

Windenergieanlagen auf naturschutz- bzw. landschaftsverträgliche Standorte gelenkt wer-

den. In diesem Fall ist die Abstimmung zwischen benachbarten Gemeinden bzw. eine ge-

meinsame Planung mehrerer Gemeinden zu empfehlen. Ein planerisches Zonierungskon-

zept speziell für die Nutzung der Windenergie in Naturparken kann für die Gemeinden hier-

bei eine große Hilfestellung darstellen und sollte von ihnen berücksichtigt werden. 
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Zudem kann die Gemeinde ggf. über die Bauleitplanung* für die in der Regionalplanung* 

festgelegten Vorranggebiete* standort- oder nutzungsbezogene Regelungen treffen, die 

nicht im Regionalplan festgelegt wurden oder ausdrücklich vom Träger der Raumordnung an 

die Bauleitplanung* delegiert wurden. Welche konkreten Darstellungen bzw. Festsetzungen 

rechtlich möglich und fachlich sinnvoll sind, kann nur im Einzelfall vor dem Hintergrund der 

jeweiligen landschaftlichen Situation entschieden werden. In Frage kommen z. B. die ver-

bindliche Festlegung einer an der landschaftlichen Struktur (z. B. Höhenlinien oder beste-

henden Wegverläufen) orientierten Anordnung der einzelnen Anlagen oder Höhenbegren-

zungen. 

Förderprogramme 

Die Investitionsentscheidung an einem Standort wird maßgeblich von der dort gegebenen 

Windhöffigkeit und der Ausgestaltung finanzieller Förderinstrumente beeinflusst, d. h. we-

sentlich vom EEG*. Darüber hinaus kann die Windenergienutzung von weiteren (länderspe-

zifischen) Förderprogrammen beeinflusst werden, beispielsweise durch die Reduzierung von 

Investitionshindernissen (Vorprojekte, Machbarkeitsstudien, Beratung etc.). Diese sollten mit 

einem Fokus auf eine natur- und landschaftsverträgliche Ausgestaltung der Windenergienut-

zung fortgeführt werden.  

Informationsaustausch, Sensibilisierung und Kooperation 

Maßnahmen zu Informationsvermittlung und -austausch, die die oben beschriebenen forma-

len Prozesse begleiten, sind wichtig für Sensibilisierung und Akzeptanz von Bevölkerung und 

Entscheidungsträgern. Sie sollten in geeigneter Weise vom jeweiligen Verfahrensträger initi-

iert und durchgeführt werden und sich der Belange von Biosphärenreservaten bzw. Natur-

parken annehmen. 

Für den Fall, dass der empfohlenen Steuerung durch ein Konzentrationsflächenkonzept* auf 

Ebene der Regionalplanung* nicht entsprochen wird, sind interkommunale Konzepte mit dem 

Ziel eines Interessensausgleichs, die insbesondere Belange des Natur- und Landschafts-

schutzes und Effizienzkriterien berücksichtigen, zu empfehlen. Über eine finanzielle Beteili-

gungsmöglichkeit von Bürgerinnen und Bürgern (z. B. über eine Genossenschaft) an Wind-

energieanlagen kann die Akzeptanz von Vorhaben erhöht und Wertschöpfung in der Region 

gehalten werden. 

  



 

58 

 Handlungsempfehlungen für Träger von Biosphärenreservaten und Naturparken 

Für allgemeine Hinweise und Empfehlungen zu den Möglichkeiten der Steuerung erneuerba-

rer Energien durch die Träger von Biosphärenreservaten und Naturparken siehe Kapitel 3.2. 

Im Hinblick auf die Steuerung der Windenergienutzung können bzw. sollten sie: 

 darauf hinwirken, dass die in Kapitel 5.1 gegebenen Empfehlungen zu Tabuflächen und 

möglichen Ausnahmen für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen in 

Biosphärenreservaten und Naturparken eingehalten werden. 

 sich insbesondere bei den übrigen Naturparken, bei denen die Nutzung der Windenergie 

grundsätzlich möglich sein soll, dafür einsetzen, dass für ihr Gebiet ein Zonierungskon-

zept für die Steuerung der Windenergienutzung erstellt wird. 

 sich bei der Aufstellung oder Fortschreibung von Landesraumordnungsplänen, Regional-

plänen und Bauleitplänen bzw. im Rahmen der Zulassungsverfahren für Windenergiean-

lagen durch die Abgabe qualifizierter Stellungnahmen beteiligen. Hierfür ist das Vorliegen 

einer aktuellen und qualifizierten Planung für das Biosphärenreservat bzw. den Naturpark 

und ggf. das Vorliegen eines Zonierungskonzeptes für die Nutzung der Windenergie äu-

ßerst hilfreich. 

 sich aktiv in die Verfahren zur Erstellung oder Änderung von Schutzgebietsverordnungen 

mit dem Ziel einer Steuerung der Windenergienutzung einbringen. 

 auf eine Sensibilisierung der Entscheidungsträger/Stakeholder für die Schutzziele (über 

Information, Austausch und Beratung, Gutachten u. ä.) hinwirken. 

 sich in informelle Beteiligungsprozesse einbringen oder bei Bedarf die Einrichtung ent-

sprechender Prozesse und Austausch-Plattformen initiieren.  

 zusammen mit Naturschutzvertretern und -vertreterinnen, Kommunen und weiteren In-

teressensvertretern und -vertreterinnen auf eine regional abgestimmte naturverträgliche 

Nutzung der Windenergie hinarbeiten. 
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6 Empfehlungen zur Steuerung der energetischen Biomassenutzung 

Biomasse kann in unterschiedlicher Form und zur Erzeugung von Wärme, Strom und Kraft-

stoffen genutzt werden. Insbesondere im Wärmebereich trägt die Holznutzung in hohem 

Maße zur Energiegewinnung bei. Da der in der Vergangenheit stark geförderte Anbau von 

Biomasse auf Acker- und Grünlandstandorten Flächenkonkurrenzen verschärft und oft zu 

einer Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung mit unerwünschten Folgen auf die bio-

tische und abiotische Umwelt führt, soll die Gewinnung von erneuerbaren Energien aus Bio-

masse künftig im Schwerpunkt aus Rest- und Abfallstoffen erfolgen. Seit der Novelle des 

EEG* 2014 stagniert der Ausbau von Biogasanlagen weitgehend, mit Ausnahme kleiner 

Gülleanlagen unter 75 kW. Der Anlagenbetrieb und der damit verbundene Energiepflanzen-

anbau mit seinen Auswirkungen auf Natur und Landschaft in Biosphärenreservaten und Na-

turparken sollte im Sinne einer naturverträglichen Landnutzung und nachhaltigen Regional-

entwicklung gesteuert werden.  

 

Abb. 13:  Biogasanlage neben Maisacker (Foto: H. NITSCH) 

Die folgenden Empfehlungen betreffen: 

 Standortwahl und Betrieb von Biomasseanlagen (Biogasanlagen und Biomas-

se(heiz)kraftwerke), 

 Anbau von Energiepflanzen (wie Mais, Raps, Holz in Kurzumtriebsplantagen*), 

 energetische Nutzung von Holz aus Wäldern und 

 Nutzung von holzigem und krautigem Material aus der Landschaftspflege und von Infra-

strukturrandflächen. 
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6.1 Energetische Nutzung von Biomasse 

Auswirkungen auf Natur und Landschaft gehen weniger vom Anlagenbau und -betrieb einer 

Biogas- oder Holzverwertungsanlage selbst aus als von der damit verbundenen Substratbe-

reitstellung im Einzugsbereich. Das betrifft die umgebende, vor allem ackerbauliche Land-

nutzung und die Waldbewirtschaftung, sofern das verwertete Holz aus regionaler Herkunft 

stammt.  

Die folgenden Empfehlungen zielen primär auf Strategien zur naturverträglichen Substratbe-

reitstellung für die jeweilige Biomasseanlage. Ein weiteres, wichtiges Kriterium ist die Ener-

gieeffizienz beim Anlagenbetrieb.  

Grundsätzlich sollten Biosphärenreservate und Naturparke  

 als Kulisse zur Umsetzung spezifischer höherer Standards in Bezug auf die energetische 

Biomassenutzung dienen,  

 sowie Biomasse- bzw. Landnutzungsstandards zur Übertragung auf die Gesamtfläche 

Deutschlands modellhaft erproben.  

6.1.1 Anforderungen an Standort und Betrieb von Biomasseanlagen 

Der Anlagenbetrieb von Biogasanlagen sollte mit einem Konzept zur nachhaltigen regionalen 

Substratbereitstellung mit hohem Reststoffanteil verknüpft sein, das regionale Naturschutz-

ziele berücksichtigt. Die Möglichkeit der Verwertung von Landschaftspflegematerial* und 

Reststoffen von Randflächen sollte gegeben sein. Im Hinblick auf Effizienz sind eine sinnvol-

le Abwärmenutzung bzw. der Anschluss an ein Wärmenetz, ausreichende Verweilzeiten des 

Substrates im gasdichten System sowie Voraussetzungen für ein optimiertes Gärrestmana-

gement sicherzustellen. Technische Möglichkeiten der Effizienzsteigerung, wie beispielswei-

se eine Kopplung von Blockheizkraftwerk (BHKW)* - und Solarbetrieb, sollten geprüft und 

ausgeschöpft werden.  

Auch der Anlagenbetrieb von Biomasseheiz(kraft)werken sollte mit einem Konzept zur nach-

haltigen Bereitstellung regionaler holziger Biomasse verbunden sein. Grundlage dafür ist 

eine belastbare Schätzung der verfügbaren Potenziale. Diese sollte berücksichtigen, dass 

die Nutzung von Wald(rest)holz*, Holz aus KUP* und holzigem Landschaftspflegematerial* 

innerhalb der Biosphärenreservats-/Naturpark-Kulisse naturschutzfachlichen Anforderungen 

entspricht. Im besten Fall gelingt es, die ermittelten verfügbaren Potenziale holziger Biomas-

se in regionale (Energie-)holz-Wertschöpfungsketten einzubinden und naturschutzfachliche 

Anforderungen entlang der gesamten Prozesskette zu etablieren.  

Vor diesem Hintergrund sollten: 

 Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten von Biogasanlagen sowie größeren 

Biomasseheiz(kraft)werken freigehalten werden. 

 In Entwicklungszonen von Biosphärenreservaten und in Naturparken die Standortwahl 

von Biomasseanlagen an die Einhaltung naturschutzfachlicher Anforderungen und ihr 

Betrieb an Konzepte zur Steigerung der Energieeffizienz gekoppelt sein. Außerdem sollte 

die Größe von Biogasanlagen im Sinne eines regional tragfähigen Konzepts zur Sub-

stratbereitstellung und Gärrestausbringung begrenzt sein (kleinere und mittlere Anlagen 

mit hohem Reststoffanteil, bis 75, max. 150 kW). 
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Abb. 14: Hackschnitzelfeuerungsanlage im Naturpark Südschwarzwald (Foto: E. MILZ) 

6.1.2 Anforderungen an den Energiepflanzenanbau 

Die Landbewirtschaftung und damit auch der Energiepflanzenanbau in Naturparken und Bio-

sphärenreservaten sollten an den spezifischen naturschutzfachlichen Anforderungen der 

Teilräume ausgerichtet sein. Grundlage dafür sind gebietsspezifische Ziele und definierte 

Standards im Sinne einer „guten fachlichen Praxis“ (gfP)* des Energiepflanzenanbaus. Je 

nach Empfindlichkeit des Naturraums, gegebener Landnutzung und bestehenden Verwer-

tungspfaden unterscheiden sich Betroffenheit und damit Handlungsbedarfe. So können bei-

spielsweise Mahdzeitpunkte festgelegt werden, die sich an gebietsspezifischen Anforderun-

gen des Bodenbrüterschutzes orientieren. 

 Die Kernzone von Biosphärenreservaten ist aufgrund ihrer Zielsetzung „Prozessschutz“ 

grundsätzlich frei von menschlicher Einflussnahme und Nutzung zu halten.  

 In der Pflegezone mit ihren sehr hohen Schutzgebietsanteilen und entsprechend höhe-

ren, in Verordnungen festgelegten Anforderungen sollte der Biomasseanbau zu energeti-

schen Zwecken einschließlich KUP* auf ein Minimum begrenzt sein und nur unter den 

Zielen der Pflegezone entsprechenden Auflagen zugelassen werden.  

 In Entwicklungszonen von Biosphärenreservaten und in Naturparken sollte die Landnut-

zung grundsätzlich natur- und umweltverträglich gestaltet werden. Für besonders sensib-

le Bereiche sollten darüber hinaus konkrete Anforderungen an die Landnutzung formu-

liert werden.  
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Anforderungen an einen naturverträglichen Biomasseanbau sind eng mit grundsätzlichen 

Anforderungen an eine naturverträgliche Landbewirtschaftung verbunden. Die Art der Be-

wirtschaftung erfolgt meist unabhängig von der späteren energetischen Verwertung, diese 

kann jedoch Landnutzungskonflikte auslösen bzw. bestehende verschärfen. So hat bei-

spielsweise in vielen Regionen ein zunehmender Flächenbedarf für Biogas-Mais zu einem 

Anstieg der Pachtpreise oder zur Intensivierung ehemals extensiv genutzter Flächen mit hö-

herer Biodiversität geführt. 

 

Abb. 15: Maisanbau zur Biogaserzeugung (Foto: J. LIESEN) 

Die folgenden Kriterien sind deshalb geeignet, eine naturverträgliche Landnutzung in Bio-

sphärenreservaten und Naturparken auch unabhängig von der energetischen Verwertung 

umzusetzen:  

 Dauergrünland sollte nicht umgebrochen werden – es erfüllt vielfältige ökologische Funk-

tionen und dient u. a. der Kohlenstoffspeicherung.  

 Eine mindestens dreigliedrige Fruchtfolge, bei der kein Kulturartenanteil über 50 % aus-

macht und die einen Wechsel von Sommerung und Winterungen beinhaltet, stellt ein Mi-

nimum an Diversität sicher. Bei der Fruchtfolgeplanung sind ausgeglichene Humusbilan-

zen anzustreben. 

 Die anlagenbezogene Vorgabe eines Substrateinsatz-Mixes kann sinnvoll sein, soweit 

diese realistisch die regionalen Gegebenheiten (Verfügbarkeit, Transportwege) berück-

sichtigen (z. B. max. 40 % Silomais, mind. 20 % LPM*). Sie sollte über die neuesten 

EEG*-Mindestanforderungen hinausgehen. 
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 Schaffung und Erhalt von in den Gesamtbetrieb integrierten „Biodiversitätsflächen“ (wie 

Blüh- und Saumstreifen, Brachen, Strukturelemente) mit festgelegten betrieblichen Flä-

chenanteilen kann unerwünschte Auswirkungen großflächiger Monokulturen abmildern. 

Diese sollten deutlich über die derzeitigen Mindestanforderungen des Greenings* hin-

ausgehen. 

 Ausgeglichene Nährstoffbilanzen unter Berücksichtigung des Gärrestverbleibs vermin-

dern das Risiko von erhöhten Nährstoffausträgen (Stickstoff, Phosphor, Kalium). 

 Alternative Anbausysteme wie Mischkulturen oder Agroforstsysteme*, aber auch Blühmi-

schungen, mehrjährige Kulturen, Zwischenfrüchte* und Untersaaten können positive 

Auswirkungen auf Natur und Landschaft haben.  

 Die Wiedervernässung landwirtschaftlich genutzter Moorböden ist eine effektive Maß-

nahme zum Klimaschutz. Je nach Standort und unter Berücksichtigung naturschutzfach-

licher Anforderungen können Paludi-Kulturen* auf degradierten Niedermoorstandorten zu 

einer naturschutzgerechten und wirtschaftlichen Nutzung wiedervernässter Flächen bei-

tragen.  

 Sowohl für den Energiepflanzen- als auch für den Nahrungs- und Futtermittelanbau soll-

ten an die spezifischen Bedürfnisse schützenswerter Vogel- und anderer Tierarten ange-

passte Bearbeitungs- und Erntezeitpunkte sowie Schonfristen (z. B. für Bodenbrüter) 

festgelegt werden. Dies gilt auch für die energetische Nutzung von Aufwuchs extensiver 

Grünlandflächen.  

 Auf den Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel ist weitgehend zu verzich-

ten.  

 Der Anbau gentechnisch veränderter Organismen sollte ausgeschlossen sein. 

 Einsatz nur von standortangepassten Arten und Sorten. 

 Die Kriterien des ökologischen Landbaus sind geeignet, als Standard für die Landnut-

zung innerhalb von Biosphärenreservaten und (Teilbereichen von) Naturparken zu die-

nen.  

6.1.3 Anforderungen an die energetische Nutzung von Landschaftspflegematerial* 

Mit der energetischen Nutzung von holzigem oder krautigem Landschaftspflegematerial 

(LPM)* können Synergieeffekte zwischen Klimaschutz- und Naturschutzzielen erreicht wer-

den. Der Verkauf von LPM* zur Verbrennung oder Vergärung kann bislang anfallende Kos-

ten von Pflegemaßnahmen senken und einen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung leisten. 

Die Rentabilität hängt jedoch stark von den Logistik- und Transportkosten ab.  

Die Notwendigkeit der Pflege wertvoller Naturschutzflächen (z. B. extensives Grünland) oder 

Freilandhecken und die damit verbundene Frage der Entsorgung bzw. Verwertung des 

Landschaftspflegematerials* dürfte – mit unterschiedlicher Betroffenheit je nach naturräumli-

cher Ausstattung – alle Biosphärenreservate und Naturparke betreffen. Das Ziel einer natur-

schutzgerechten Pflege bzw. Bewirtschaftung darf dabei jedoch nicht dem Ziel der energeti-

schen Verwertung untergeordnet werden.  
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Häufig gilt es, zunächst die Frage nach vorhandenen Potenzialen (inkl. der Zeiträume, in 

denen Material anfällt) und einer regionalen Prozesskette und Verwertungsmöglichkeit zu 

klären: Verbrennungsanlagen, die holziges LPM* annehmen, bzw. Biogasanlagen, die krau-

tiges Material vergären. Je nach regionalen Gegebenheiten kann alternativ auch eine Kom-

postierung sinnvoll sein. In der Entwicklung begriffene Verfahren wie die Pyrolyse oder Hyd-

rothermale Karbonisierung (HTC) versprechen in Zukunft Chancen für die Aufbereitung von 

Landschaftspflegematerial* als Bodenhilfsstoffe.  

 

Abb. 16:  Hecke als Strukturelement in der Agrarlandschaft  (Foto: J. SCHRAMEK) 

Für die energetische Nutzung von LPM* in Biosphärenreservaten und Naturparken gilt: 

 Es sollten gebietsspezifische Standards zur naturschutzgerechten Landschaftspflege 

festgelegt werden, die auch die Pflege von Straßenbegleitgrün und anderen Randflächen 

einschließen. Diese können Nutzungszeiträume, Vorgaben zur abschnittsweisen Pflege 

sowie Vorgaben zum Habitatschutz und zur Förderung besonderer Arten als Richtschnur 

für alle Pflegemaßnahmen im Gebiet enthalten.  

 Um Anforderungen flächendeckend umzusetzen und eine möglichst koordinierte energe-

tische Nutzung zu ermöglichen, ist eine belastbare Datengrundlage wichtig. Diese bein-

haltet einen Überblick über bestehende Potenziale (Mengen und Qualitäten an holzigem 

und krautigem Material), die Zeiträume in denen das Material anfällt, sowie über die vor-

handenen Stoffströme und Verwertungsmöglichkeiten. 
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 Über die Bündelung von Aktivitäten zur Landschaftspflege können Kostenminimierungs-

effekte bei der energetischen Verwertung leichter erreicht werden. LPM* fällt häufig de-

zentral in kleineren Mengen und in zeitlich unregelmäßigen Abständen an. Darüber hin-

aus sind oft verschiedene unabhängige Akteurinnen und Akteure in Pflegemaßnahmen 

involviert (Verbände, Unternehmen, Vereine). Eine gute Koordination fasst diese Aktivitä-

ten zusammen, kann anfallende Teilmengen aufsummieren und so bei der Logistik Kos-

ten sparen. 

6.1.4 Anforderungen an die energetische Nutzung von Holz aus Wäldern 

Die naturschutzgerechte Nutzung von Holz kann in bewaldeten Regionen wesentlich zu ei-

ner regionalen Energieversorgung (vor allem im Bereich Wärme) beitragen. In ländlichen 

Gebieten spielt die private Holznutzung in Einzelfeuerungsanlagen eine wichtige Rolle. Mit 

zunehmender Nachfrage nach Energieholz werden verstärkt Waldresthölzer* und Schwach-

hölzer verwendet. Je nach Marktlage wird auch bei höherwertigem Holz nach der Ernte ent-

schieden, ob es energetisch oder stofflich verwertet wird. Es kann regional insgesamt zu 

erhöhten Entnahmemengen im Wald kommen. Dies führt häufig zu Verlusten von natur-

schutzfachlich wertvollem Altholz. Eine intensivere Holzentnahme birgt zudem das Risiko 

von Schäden durch das Befahren mit schweren Maschinen evtl. auch empfindlicherer Wald-

bereiche und zu für den Bodenschutz ungünstigen (z. B. frostfreien) Zeiten.  

 

Abb. 17: Holzernte im Südschwarzwald (Foto: J. LIESEN) 
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Die energetische Verwertung von Holz aus traditionellen Bewirtschaftungsformen wie der 

Nieder- und Mittelwaldwirtschaft sowie aus entsprechend gestalteten Waldrändern bietet 

ähnlich wie die Nutzung von Landschaftspflegematerial* Chancen, deren Erhalt durch Nut-

zung zu fördern.  

 In Naturparken sowie in Pflege- und Entwicklungszonen der Biosphärenreservate sollten 

auch die Ziele der natürlichen Waldentwicklung nach der Nationalen 

Biodiversitätsstrategie* ermöglicht werden3. 

 Eine gebietsspezifische Waldholzstrategie sollte in Abstimmung mit den relevanten Ak-

teurinnen und Akteuren (Kommunal-, Privat- und Staatswald) Anforderungen einer natur-

nahen Waldbewirtschaftung festlegen, die die Risiken einer zunehmenden Nachfrage 

nach (Energie-)holz minimiert.  

Die Anforderungen sollten enthalten: 

 Nutzungsgrenzen für Wald- und Restholz* mit dem Ziel möglichst ausgeglichener Nähr-

stoff- und Humusbilanzen. Die Bodenfruchtbarkeit im Wald sollte durch eine standortan-

gepasste Biomassenutzungsintensität langfristig erhalten bleiben,  

 Hinweise zum Habitatschutz und zur Förderung der Strukturvielfalt, 

 die Beachtung eines Mindestalters in Altholzbeständen, den Schutz von Biotopbäumen 

sowie der Erhalt von ausreichend Alt- und Totholzanteil*,  

 Verzicht auf nicht einheimische Baumarten bei Aufforstungen, 

 bestands- und bodenschonende Techniken bei der Holzernte, bei Verjüngungsmaßnah-

men und beim Transport, 

 Verzicht auf ertragssteigernde Düngung und Einsatz von Pestiziden,  

 angepasstes Wildtiermanagement und 

 Bodenschutz und Schutz des Nährstoffhaushaltes: Verbleib von Holz mit einem Mindest-

Durchmesser, Beschränkung der Befahrung von Waldböden (nicht mehr als 10 % der 

Waldfläche, Regelungen zu Eingriffszeiten wie nicht bei nasser Witterung, im Winter vor-

zugsweise bei Bodenfrost), kein Wegebau im steilen Gelände.  

                                                
3
 In Kerzonen von Biiosphärenreservaten ist ohnehin Prozesschutz vorgesehen, daher gilt diese Emp-

fehlung explizit für Pflege- und Entwicklungszonen. 
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6.2 Relevante Steuerungsinstrumente 

Da sich naturschutzfachliche Anforderungen an die energetische Biomassenutzung haupt-

sächlich auf die Substratbereitstellung beziehen, liegt der Schwerpunkt der folgenden Emp-

fehlungen auf den wesentlichen Steuerungsansätzen zur Umsetzung einer nachhaltigen 

Land- und Waldbewirtschaftung.  

Einflussreichste Steuerungsinstrumente der Landnutzung sind derzeit das EEG* (zu diesem 

siehe Kapitel 3.2) und die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)*, die über Förderanreize unter-

nehmerische/betriebliche Entscheidungen beeinflusst. Dazu gehören auch die von den Län-

dern programmierten Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (AUKM)*. Weitere wesent-

liche Steuerungsinstrumente sind die Regelung für privilegierte Anlagen* in § 35 Abs. 1 Nr. 6 

Baugesetzbuch (BauGB), die Bauleitplanung*, die gute fachliche Praxis* nach § 5 Abs. 2 und 

3 BNatSchG sowie Schutzgebietsverordnungen. Relevante planerische Konzepte zur Vorbe-

reitung der Steuerung sind die Landschaftsplanung* sowie Planungen der Biosphärenreser-

vate und Naturparke (zu diesen siehe Kapitel 3.2). 

Die folgenden Empfehlungen richten sich primär an Adressaten und Entscheidungsebenen 

außerhalb der Biosphärenreservate und Naturparke. Träger von Biosphärenreservaten und 

Naturparken können sich jedoch bei vielen Instrumenten über eine aktive Interessensvertre-

tung oder  soweit möglich  formelle Beteiligung in die jeweiligen Verfahren einbringen. 

Hauptsächlich können sie durch Information und Beratung bei Landnutzern und Entschei-

dungsträgern steuernd wirken.  

 

Abb. 18:  Ackerbaulich geprägte Kulturlandschaft im Naturpark Habichtswald (Foto: A. MENGEL) 



 

68 

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)* 

 Akteur: EU-Kommission 

Über das sogenannte Greening* der 1. Säule der GAP* lassen sich Anforderungen des Na-

turschutzes festlegen, die über den Anreiz, eine Fördermittelkürzung zu vermeiden, auf der 

Gesamtfläche wirken können. Die bisherigen Anforderungen des Greenings* sollten u. a. um 

folgende Aspekte weiterentwickelt werden:  

 Anbaudiversifizierung: mindestens drei Kulturarten auf der Betriebsfläche mit max. 50 % 

einer Kulturart; schlagbezogen mindestens dreigliedrige Fruchtfolge, 

 Begrenzung der maximalen Bewirtschaftungseinheiten (Schlaggröße pro Kulturpflanze), 

 Erhöhung des Anteils an Ökologischen Vorrangflächen (ÖVF) und Festlegung von Min-

destanteilen ökologisch besonders wertvoller ÖVF und 

 Zulassung von naturschutzkonformen Möglichkeiten, Aufwuchs von Brachen und strei-

fenförmigen Elementen der ÖVF energetisch zu nutzen (hierzu z. B. Festlegung später 

Mahdzeitpunkte, Ausschluss unerwünschter massebildender Arten, gestaffelte Mahd). 

 

Kasten 15:  Beispiel für Fördermaßnahmen im Ackerbau in Niedersachsen und Bremen  

(Foto: J. LIESEN) 

 Akteur: Bund-Länder (Ministerien) 

Die von der EU eingeräumte Umschichtungsmöglichkeit von bis zu 15 % von der 1. in die 2. 

Säule für Anliegen des Naturschutzes und der Regionalentwicklung sollte ausgeschöpft wer-

den. Gegenwärtig werden lediglich wie zwischen Bund und Ländern vereinbart 4 % der Mittel 

umgeschichtet. Darüber hinaus sollten insbesondere auf die besonderen Bedürfnisse von 

Biosphärenreservaten und Naturparken zugeschnittene Fördergegenstände (Vorhabensar-

ten) finanziert werden (siehe unter Länder). 

Die bundesweiten Förderansätze der Agrarpolitik mit einem Schwerpunkt auf Biosphärenre-

servaten und Naturparken sollten deutlich gestärkt und ihre Implementierung auf Länderebe-

ne harmonisiert werden. Es ist zu empfehlen, solche weitergehenden Fördertatbestände 

auch in die GAK*, also auf Bundesebene, aufzunehmen. 
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 Akteur: Länder (Ministerien) 

Bei der Ausgestaltung der über die 2. Säule der GAP* finanzierten Ländlichen Entwicklungs-

programme (EPLR)* können die Länder eigene Schwerpunkte setzen. Voraussetzung für 

Akzeptanz und Umsetzungserfolg ist, dass Landnutzer gut informiert und kooperationsbereit 

sind, der administrative Aufwand begrenzt bleibt, die Förderhöhe über dem potenziellen Er-

tragsverlust liegt und Planungssicherheit besteht.  

Es sollten insbesondere Anreize für Naturschutzmaßnahmen im Ackerbau im Rahmen der 

EPLR*-Ausgestaltung gesetzt werden. Einzelbetriebliche Entscheidungen zur naturschutzge-

rechten Flächenbewirtschaftung lassen sich über Förderanreize von Programmen zu Agrar-

umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen* relativ zielgerichtet und flächenscharf steuern. Das 

betrifft insbesondere den Vertragsnaturschutz. Die Implementierung und Akzeptanz regio-

nalspezifischer AUKM* sollte verbessert werden:  

 Fördermöglichkeiten für eine (modellhafte) Umsetzung von Naturschutzstandards im 

Biomasseanbau in Biosphärenreservaten und Naturparken sollten beibehalten und weiter 

ausgebaut werden – dazu gehören u. a. ökologischer Landbau, Beratungsleistungen zum 

betrieblichen Management aus Naturschutzsicht, Innovationen über Europäische Innova-

tionspartnerschaft, 

 in den EPLR* sollten Maßnahmen für Vernetzungs- und Kooperationsinitiativen und für 

den Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten durch den Biosphärenreservat -/Naturpark-

Träger programmiert sein, 

 in den Auswahlkriterien von zu fördernden Vorhabensarten sollten die Flächenkulissen 

von Biosphärenreservaten und Naturparken hoch priorisiert werden und 

 für die Ausgestaltung regionalspezifischer AUKM* unter besonderer Berücksichtigung 

von Biosphärenreservaten und Naturparken sollten Mittel bereitgestellt werden. 

Förderwettbewerbe 

Förderwettbewerbe wie „Bioenergieregionen*“ können erfolgreich dazu beitragen, modellhaft 

naturschutzfachliche Anforderungen zu regionalen Biomasse-Verwertungspfaden oder 

Landnutzungssystemen zu erproben. Wünschenswert ist eine Fortführung entsprechender 

Programme und ein möglicher Zuschnitt speziell für die Kulissen von Biosphärenreservaten 

und Naturparken. Entscheidend für den längerfristigen Erfolg solcher Anstöße sind Maß-

nahmen zur Verstetigung sowie dauerhafte Ansprechpartner in der Region nach Auslaufen 

der Förderperiode. Biosphärenreservate und Naturparke bieten hier mit ihren dauerhaften 

Strukturen förderperiodenübergreifende Kulissen und Maßnahmenträger (vgl. Kapitel 4). 
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Kasten 16: Beratungsbroschüre zum Biomasseanbau im Biosphärenreservat Niedersächsische 

Elbtalaue  (Abb.: BIOSPHÄRENRESERVAT FLUSSLANDSCHAFT ELBE 2010) 

Bauleitplanung* und Regelung nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB 

Im Hinblick auf die Steuerung von Biomasseanlagen ist zwischen privilegierten und nicht 

privilegierten Anlagen*4 zu unterscheiden. 

 Akteur: Gesetzgeber auf Bundesebene 

Die Zulässigkeit von privilegierten Anlagen* richtet sich nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB. Aus 

naturschutzfachlicher Sicht empfehlenswert ist eine Ergänzung der bestehenden Regelun-

gen um eine ausdrückliche Rechtsgrundlage für qualifizierte Flächennachweise als Geneh-

migungsvoraussetzung. Diese Flächennachweise sollten sich insbesondere auf die Gärres-

teausbringung*5 sowie ggf. rechtssprechungsumsetzend auch auf die Substratversorgung 

beziehen. 

 Akteure: Städte und Gemeinden 

Die räumliche Steuerung der Standorte von nicht-privilegierten Anlagen* erfolgt im Wesentli-

chen über die Bauleitplanung*. Hier sollten die Städte und Gemeinden die ihnen mit den In-

strumenten des Flächennutzungs- und Bebauungsplans* zur Verfügung stehenden Möglich-

keiten ausschöpfen, um die Anlagen auf möglichst natur- und landschaftsverträgliche Stan-

dorte zu lenken. Insbesondere im Hinblick auf die Steuerung der Substratversorgung und 

Gärresteausbringung* sollten die Regulierungsmöglichkeiten durch städtebauliche Verträge*6 

geprüft werden. 

                                                
4
 Der Unterschied zwischen privilegierten und nicht privilegierten Biomasseanlagen ist im Glossar 
erläutert. 

5
 Der Begriff „Gärrest“ wird im Glossar erläutert. 

6
 Was unter „städtebaulichen Verträgen“ verstanden wird, ist im Glossar erläutert. 
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Gute fachliche Praxis (nach § 5 Abs. 2 und 3 BNatSchG)* 

Ein wesentliches Instrument zur Steuerung der landwirtschaftlichen Nutzung und damit auch 

des Energiepflanzenanbaus ist die gute fachliche Praxis* nach § 5 Abs. 2 BNatSchG. Sie 

setzt den Mindeststandard für eine naturschutzrechtlich konforme Landwirtschaft. Somit ist 

sie unter anderem für die Frage bedeutsam, welche Maßnahmen förderfähig oder als Kom-

pensationsmaßnahmen anerkennungsfähig sind. Bei Biosphärenreservats-, Naturpark- oder 

Landschaftsschutzgebietsverordnungen (bzw. ggf. auch Gesetzen) werden zudem Bezeich-

nungen wie „ordnungsgemäße Landwirtschaft“ oder „ordnungsgemäße landwirtschaftliche 

Bodennutzung“ verwendet, die sich inhaltlich auf den Standard der guten fachlichen Praxis 

beziehen. Ähnliches gilt für die gute fachliche Praxis der Forstwirtschaft*. 

Aktuell bestehen erhebliche Defizite des Regelungsansatzes sowohl aufgrund der nicht hin-

reichenden Konkretheit der Regelungen als auch aufgrund mangelnder Durchsetzung in der 

Vollzugspraxis. Als erster Schritt ist daher dringend eine Konkretisierung der Regelungen zu 

empfehlen. 

 Akteur: Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene 

Dem Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene wird empfohlen, die Regelungen der guten 

fachlichen Praxis auf gesetzlicher und untergesetzlicher Ebene zu konkretisieren und zu er-

gänzen. 

 Akteur: Vollzugsbehörden 

Der Naturschutzverwaltung wird in enger Zusammenarbeit mit der jeweiligen Agrarverwal-

tung und unter Einbeziehung der Landnutzer empfohlen, die Regelungen durch spezifische 

textliche Aussagen und Fachkarten für die bewirtschafteten Flächen raumbezogen zu kon-

kretisieren.  

Schutzgebiete 

Für allgemeine Empfehlungen und Empfehlungen zur Steuerung der Anlagenstandorte über 

Schutzgebietsverordnungen siehe Kapitel 3.2. 

 Akteur: Verordnungsgeber 

Für die Steuerung der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung (einschließlich der energeti-

schen Verwertung) sowie die Sicherstellung einer naturschutzgerechten Landschaftspflege 

stehen dem jeweiligen Verordnungsgeber die in Tabelle 3 aufgeführten Möglichkeiten zur 

Verfügung. Diese sollten genutzt werden. Welche konkreten Regelungen für welche Flächen 

jeweils möglich und sinnvoll sind, kann nur im Einzelfall entschieden werden. 



 

72 

Tabelle 3: Mögliche Regelungen in Schutzgebietsverordnungen zur Steuerung der land- und forst-
wirtschaftlichen Nutzung sowie zur Sicherstellung einer naturschutzgerechten Land-
schaftspflege. 

Verbote oder Genehmigungsvorbehalte für… Regelungen zu(r)… 

 Grünlandumbruch 

 Entwässerungs-/ Meliorationsmaßnahmen*  

 die Ausbringung von Bioziden, Düngemitteln, Gül-
le, Klärschlamm, Gärresten*, Kalk 

 die Beseitigung/Veränderung von bestimmten 
Landschaftselementen (z. B. Hecken, Gebüsche, 
Gehölze, Lesesteinhaufen) 

 die Pflanzung nicht standortgerechter und/oder 
gebietsfremder Gehölze 

 die Ausbringung gentechnisch veränderter Pflan-
zen 

 die Anlage von Kurzumtriebsplantagen* 

 Erstaufforstungen 

 Kahlschläge (ggf. bestimmter Größe) 

 Umwandlung von Laub- oder Mischwald in Nadel-
wald 

 die Entnahme von Totholz 

 Einhaltung von Mindestnutzungsabständen zu 
Gewässern 

 Nutzungszeitpunkten, Nutzungsintensitäten und Art 
der Nutzung 

 Belassung von Horst-/Höhlen-/Altbäumen bzw. 
Altholzinseln 

 Waldinnen- und -außenrändern 

 Handlungsempfehlungen für Träger von Biosphärenreservaten und Naturparken 

Träger von Biosphärenreservaten und Naturparken können die mit der Biomassebereitstel-

lung verbundene Landnutzung in ihren Gebietskulissen vor allem über eine Kombination von 

Beratungs- und Anreizinstrumenten steuern. Voraussetzung ist, dass die entsprechenden 

Kompetenzen und Mittel zur Verfügung stehen bzw. akquiriert werden können.  

Zu allgemeinen Steuerungsmöglichkeiten für Träger von Biosphärenreservaten und Natur-

parken siehe auch Kapitel 3.2. Zur Steuerung der energetischen Biomassenutzung sollten 

sie ihre Möglichkeiten der Einflussnahme aktiv nutzen über: 

 Stellungnahmen, insbesondere zum Anlagenbau im Rahmen formeller Verfahren. 

 Sensibilisierung der Akteurinnen und Akteure der Land- und Forstwirtschaft für die ge-

bietsspezifischen Schutzziele, z. B. über Informationsveranstaltungen und -materialien. 

 Beteiligung oder Initiierung eines „Runden Tisches“ zum Interessensausgleich zwischen 

Naturschutz und Land-/Forstwirtschaft. 

 Hinwirken auf gebietsspezifische Anbau/Nutzungs-Standards unter Berücksichtigung von 

in den jeweiligen rechtlichen Grundlagen bzw. Rahmenplänen definierten Schutzzielen. 

 Verabschiedung eines Positionspapiers zum Thema Landnutzung und speziell zur ener-

getischen Biomassenutzung im Biosphärenreservat/Naturpark (ggf. ergänzend zur 

Schutzgebietsverordnung) oder eine Zieldefinition in Planwerken wie z. B. Naturparkplä-

nen. Hierin sollten spezifische Ziele und Standards festgelegt und räumlich konkretisiert 

werden, welche Bereiche als besonders sensibel für den Energiepflanzenanbau einzu-

stufen sind (siehe Kasten 17). 
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 Aktives Einbringen in Verfahren zur Aufstellung oder Änderung von Schutzgebietsver-

ordnungen. 

 Einzelbetriebliche Beratungsangebote für Landnutzer (zur Umsetzung von Maßnahmen, 

aber auch zur Fördermittelakquise) sowie Zusammenarbeit mit bestehenden Beratungs-

institutionen der Land- und Forstwirtschaft (siehe Kasten 18).  

 Nutzung von Forschungsprojekten und Wettbewerben zur (modellhaften) Entwicklung 

und Umsetzung eines nachhaltigen Biomasseanbaus. 

 Prüfung der Möglichkeiten einer Zertifizierung von regionalen Roh- oder Brennstoffen 

(vgl. Kapitel 4). 

 Begleiten der Aufgaben der Vollzugsbehörden durch Information und Beteiligung, dies 

gilt insbesondere im Hinblick auf die Regelungen in Schutzgebietsverordnungen zur 

Land- und Forstwirtschaft sowie zur Landschaftspflege und im Hinblick auf die gute fach-

liche Praxis* nach § 5 Abs. 2 und 3 BNatSchG. 

 Unterstützung des Aufbaus von Kooperationen zur energetischen Verwertung von Land-

schaftspflegematerial* gemeinsam mit weiteren regionalen Akteurinnen und Akteuren. 

Ziel sollte eine Vernetzung der relevanten Akteurinnen und Akteure sowie die Vermittlung 

von Information sein. Eine wichtige Grundlage bildet eine Analyse der Potenziale an Bi-

omasse, der Stoffströme mit Verwertungsmöglichkeiten in der Region sowie der relevan-

ten Akteurinnen und Akteure. Hierfür kann die Akquise von Fördermitteln z. B. für eine 

Machbarkeitsstudie auf Initiative bzw. unter Beteiligung der Biosphärenreservats-

/Naturpark-Träger entsprechende Entwicklungen anstoßen. Es ist dabei sicherzustellen, 

dass die fachgerechte Biotoppflege Priorität vor wirtschaftlichen Überlegungen behält. 

 

Kasten 17:  Beispiel zur Zonierung von Naturparken (Karte: PFLEGE- UND ENTWICKLUNGSPLAN NA-

TURPARK STECHLIN-RUPPINER LAND, Entwurf 2014) 
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Kasten 18:  Beratungsangebote für Landnutzer im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin  

(Foto: S. SCHUBERT) 
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7 Empfehlungen zur Steuerung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

7.1 Errichtung und Nutzung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen  

Naturschutzfachliche Anforderungen im Hinblick auf Photovoltaik-Freiflächenanlagen beste-

hen für mehrere Ebenen. Sie betreffen: 

 die Wahl des Standorts, 

 die technische und ästhetische Gestaltung der Anlage (inkl. der Erschließung), 

 die Vorgehensweise beim Bau der Anlage, 

 das Flächenmanagement nach Fertigstellung der Anlage und 

 die Kompensation. 

Im Folgenden werden nur die wesentlichen Empfehlungen für die Wahl des Standortes wie-

dergegeben. 

Für die Nutzung der Sonnenenergie sollten grundsätzlich in erster Linie Dachflächen genutzt 

werden. Für Freiflächenanlagen sollten nur Flächen genutzt werden, die z. B. aufgrund von 

Vorbelastungen bereits eine sehr geringe naturschutzfachliche Qualität und Empfindlichkeit 

aufweisen. 

Für die Nutzung der Sonnenergie zur Stromerzeugung in Biosphärenreservaten und Natur-

parken wird folgendes empfohlen: 

 in der Regel Nutzung von Dach- und Fassadenflächen und 

 in der Regel keine Errichtung von (neuen) Freiflächenanlagen; in Ausnahmefällen Errich-

tung auf Flächen mit geringem naturschutzfachlichen Wert und geringer Empfindlichkeit 

gegenüber den Anlagen (bezogen auf alle relevanten Schutzgüter). 

Auch wenn Dachanlagen hier nicht näherer Betrachtungsgegenstand sind, ist darauf hinzu-

weisen, dass auch bei Dachanlagen die Anforderungen des Naturschutzes einschließlich 

des Orts- und Landschaftsbildes und ggf. des Denkmalschutzes zu berücksichtigen sind. 

Dies gilt insbesondere im Hinblick auf historische Ortsbilder und historisch gewachsene Kul-

turlandschaften. Für PV-Freiflächenanlagen geeignete Flächen können z. B. militärische 

oder industrielle Konversionsflächen sein, sofern sie aufgrund der Vornutzung und ihrer 

Struktur einen geringen naturschutzfachlichen Wert und eine geringe Empfindlichkeit aufwei-

sen. Außerdem können z. B. Freiflächen innerhalb oder im direkten Umfeld von Gewerbege-

bieten für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage in Frage kommen, wenn die Flächen 

beispielsweise aufgrund einer bereits vorhandenen Versiegelung einen geringen natur-

schutzfachlichen Wert und eine geringe Empfindlichkeit haben. Des Weiteren können Park-

plätze ggf. mit Photovoltaikmodulen in ausreichender Höhe (teilweise) überdacht werden. 
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7.2 Relevante Steuerungsinstrumente 

Die zentralen Instrumente für die räumliche Steuerung von PV-Freiflächenanlagen in Bio-

sphärenreservaten und Naturparken sind die Regionalplanung*, die Bauleitplanung* und 

Schutzgebietsverordnungen (für letztere siehe Kapitel 3.2). Relevante naturschutzfachliche 

Planungen zur Vorbereitung des Einsatzes der Steuerungsinstrumente sind die Landschafts-

rahmenplanung* und Planungen für Biosphärenreservate und Naturparke (für diese siehe 

Kapitel 3.2). Beiträge zur Steuerung von PV-Freiflächenanlagen können somit vor allem die 

Träger der Regionalplanung*, die Städte und Gemeinden, die jeweiligen Verordnungsgeber 

sowie weitere für die genannten Instrumente zuständige Akteurinnen und Akteure leisten. 

 

Abb. 19: Photovoltaik-Freiflächenanlage (Foto: J. LIESEN) 

Raumordnung (insb. Regionalplanung*) 

Zu empfehlen ist eine Kombination aus einer Ausweisung von konkreten Vorbehaltsgebie-

ten* (ggf. auch Vorranggebieten*) für PV-Freiflächenanlagen und der Festlegung eines expli-

ziten Ausschlusses von PV-Freiflächenanlagen (in bestimmten freiraumbezogene Vorrang-

gebiete*) bzw. des expliziten Hinweises auf mögliche Unverträglichkeiten mit den relevanten 

Belangen (in bestimmten freiraumbezogenen Vorbehaltsgebieten*). Ein solches Vorgehen 

ermöglicht es, naturschutzfachlich besonders hochwertige und sensible Flächen von PV-

Freiflächenanlagen freizuhalten und diese Nutzung auf weniger hochwertige und sensible 

Bereiche einer Region zu lenken. 
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 Akteur: Träger der Regionalplanung* 

Bei der Festlegung von Vorbehalts*- oder ggf. Vorranggebieten* für PV-Freiflächenanlagen 

ist eine schlichte Übernahme der im EEG* bzw. der Freiflächenausschreibungsverordnung 

(FFAV) genannten Raumkulissen aus naturschutzfachlicher Sicht nicht zu empfehlen. Auch 

Konversionsflächen, Flächen entlang von Schienenwegen und Autobahnen sowie Ackerflä-

chen in benachteiligten Gebieten können naturschutzfachlich hochwertige und sensible Be-

reiche umfassen. Durch die Regionalplanung* sollte eine Präzisierung und Konkretisierung 

der EEG*- bzw. FFAV-Kriterien unter Berücksichtigung der jeweiligen naturschutzfachlich 

relevanten Ausprägungen der Flächen im konkreten Planungsraum vorgenommen werden. 

Um die naturschutzfachlich hochwertigen und empfindlichen Bereiche hier entsprechend 

berücksichtigen zu können, sind aktuelle und qualifizierte Landschaftsrahmenpläne oder 

alternativ entsprechende naturschutzfachliche Gutachten für die Regionalplanung* von be-

sonderer Bedeutung. 

Im Hinblick auf Naturparke und Biosphärenreservate wird empfohlen, in diesen in der Regel 

keine Vorbehaltsgebiete* (oder Vorranggebiete*) für die Errichtung von PV-

Freiflächenanlagen festzulegen. Ausnahmen sind aufgrund der Großflächigkeit von Natur-

parken und Biosphärenreservaten und der Tatsache, dass diese auch Siedlungs- und Ge-

werbeflächen umfassen – für ansonsten nicht (z. B. als NSG oder LSG) geschützte Flächen 

– dann denkbar, wenn es sich um Flächen mit deutlichen Vorbelastungen und geringem na-

turschutzfachlichen Wert handelt und von der Anlage keine erhebliche Beeinträchtigung der 

Landschaft ausgehen würde – sofern dies bereits auf der Ebene der Regionalplanung* hin-

reichend gut beurteilt werden kann (siehe hierzu auch die Empfehlungen in Kapitel 7.1). 

Bei der Festlegung freiraumbezogener Vorrang*- und Vorbehaltsgebiete (z. B. für Natur und 

Landschaft) sollte über entsprechende textliche Formulierungen als Ziele (für Vorranggebie-

te*) oder Grundsätze (für Vorbehaltsgebiete*) explizit auf PV-Freiflächenanlagen eingegan-

gen werden. Ausgeschlossen werden sollte die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen z. B. 

in Vorranggebieten* für Natur- und Landschaft, Regionalen Grünzügen und Vorranggebie-

ten* für den Hochwasserschutz. In Vorbehaltsgebieten, in denen die Errichtung von PV-

Freiflächenanlagen einen Konflikt mit dem jeweiligen Belang, der hier besonderes Gewicht 

hat, darstellen kann, sollte durch die Regionalplanung* explizit auf die mögliche Unverträg-

lichkeit von PV-Freiflächenanlagen mit dem Vorbehaltsbelang hingewiesen werden. Dies gilt 

z. B. für Vorbehaltsgebiete* für Natur und Landschaft und Vorbehaltsgebiete* für die Erho-

lung. Insbesondere für Biosphärenreservate und (bestimmte) Naturparke ist ggf. auch denk-

bar, dass die Regionalplanung* für diese einen vollständigen Ausschluss von neuen PV-

Freiflächenanlagen festlegt (ggf. in Verbindung mit Ausnahmetatbeständen). 

Bauleitplanung* 

Für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage ist in der Regel ein Bebauungsplan* erforder-

lich.  

 Akteur: Städte und Gemeinden 

In dem von der Raumordnung gesetzten Rahmen sollte die weitere räumliche Steuerung von 

PV-Freiflächenanlagen daher durch die Bauleitplanung* erfolgen. Trifft die Regionalplanung* 

keine entsprechenden Festlegungen, sollten Städte und Gemeinden über die Bauleitpla-

nung* dafür Sorge tragen, dass PV-Freiflächenanlagen auf naturschutz- bzw. landschaftsver-

trägliche Standorte gelenkt werden. Im Hinblick auf Biosphärenreservate und Naturparke 

gelten die in Kapitel 7.1 gegebenen Empfehlungen. 
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Förderprogramme 

Neben dem EEG* als wesentlichem Investitionsanreiz kann die Photovoltaik-

Freiflächennutzung von weiteren (länderspezifischen) Förderprogrammen beeinflusst wer-

den, beispielsweise indem über geförderte Vorprojekte, Machbarkeitsstudien oder Beratung 

eventuell bestehende Investitionshürden abgebaut werden. Diese sollten mit einem Fokus 

auf naturschutzgerechte Ausgestaltungsmöglichkeiten der Freiflächennutzung fortgeführt 

werden. 

Informationsaustausch, Sensibilisierung und Kooperation 

Den Planungsprozess begleitende Maßnahmen zu Informationsvermittlung und -austausch 

sind wichtig für Sensibilisierung und Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürgern sowie Ent-

scheidungsträgerinnen/-trägern. Sie sollten in geeigneter Weise vom jeweiligen Verfahrens-

träger initiiert und durchgeführt werden und sich der Belange von Biosphärenreservaten bzw. 

Naturparken annehmen. 

Abhängig von der Steuerung auf Ebene der Regionalplanung*, kann ein interkommunales 

Konzept zur – aus Naturschutz- und Effizienzgesichtspunkten – optimalen Standortfindung 

mit dem Ziel eines Interessensausgleichs empfehlenswert sein. Über eine finanzielle Beteili-

gungsmöglichkeit von Bürgerinnen und Bürgern (z. B. über eine Energiegenossenschaft) an 

PV-Freiflächenanlagen kann die Akzeptanz von Vorhaben erhöht und Wertschöpfung in der 

Region gehalten werden.  

 Handlungsempfehlungen für Träger von Biosphärenreservaten und Naturparken 

Für allgemeine Hinweise und Empfehlungen zu den Möglichkeiten der Steuerung erneuerba-

rer Energien durch Träger von Biosphärenreservaten und Naturparken siehe Kapitel 3.2. Im 

Hinblick auf die Steuerung von PV-Freiflächenanlagen können bzw. sollten sie: 

 Sich bei der Aufstellung oder Fortschreibung von Landesraumordnungsplänen*, Regio-

nalplänen und Bauleitplänen* durch die Abgabe qualifizierter Stellungnahmen beteiligen. 

Hierfür ist das Vorliegen einer aktuellen und qualifizierten Planung für das Biosphärenre-

servat bzw. den Naturpark äußerst hilfreich. 

 Sich aktiv in die Verfahren zur Erstellung oder Änderung von Schutzgebietsverordnungen 

mit dem Ziel einer Steuerung von PV-Freiflächenanlagen einbringen. 

 Auf eine Sensibilisierung der Entscheidungsträgerinnen/-träger/Stakeholder für die 

Schutzziele hinwirken; Beratungsleistungen oder Gutachten anstoßen oder bereitstellen 

(z. B. bei der Entwicklung von Nutzungskonzepten oder Gutachten zum Landschaftsbild). 

 Sich in informelle Beteiligungsprozesse einbringen oder bei Bedarf die Einrichtung ent-

sprechender Prozesse und Austauschplattformen initiieren.  

 Die Umsetzung einer naturschutzgerechten Nutzungsausgestaltung insbesondere von 

bestehenden PV-Freiflächenanlagen unterstützen bzw. initiieren, z. B. durch Vermittlung 

einer Kooperation mit einer/m lokalen Schäferin/Schäfer zur Beweidung des extensiven 

Grünlandes oder durch die Beratung von Bürgerkooperationen bzw. regionalen Energie-

genossenschaften zu Vereinbarungen naturschutzgerechter Nutzungen der Fläche unter 

Anlagen. 
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8 Empfehlungen zur Steuerung des Netzausbaus 

8.1 Trassenverlauf und -ausgestaltung 

Naturschutzfachliche Anforderungen in Bezug auf den Netzausbau7 bestehen für mehrere 

Ebenen. Dabei ist jeweils zwischen Freileitungen und Erdkabeln zu differenzieren. Sie betref-

fen: 

 die Wahl des Trassenverlaufs, 

 die technische und ästhetische Gestaltung (inkl. der Erschließung), 

 die Vorgehensweise beim Bau,  

 die Steuerung im Betrieb, 

 das Flächenmanagement auf der Trasse und 

 die Kompensation. 

Im Folgenden werden nur die wesentlichen Empfehlungen für die Wahl des Trassenverlaufs 

im Hinblick auf Biosphärenreservate und Naturparke sowie für die technische und ästheti-

sche Gestaltung dargestellt. 

Im Unterschied zu Windkraft-, PV-Freiflächen- und Biomasseanlagen, geht es beim Netz-

ausbau nicht um punktuelle technische Anlagen, sondern um lineare technische Anlagen von 

zum Teil sehr großer Länge. Außerdem sind im Unterschied zu den übrigen in diesem Leit-

faden behandelten Anlagen beim Netzausbau wesentliche Rahmenbedingungen sowohl im 

Hinblick auf den räumlichen Verlauf als auch im Hinblick auf die Technik (Freileitung oder 

Erdkabel) bereits durch den Gesetzgeber vorgegeben. Insbesondere sind im Bundesbe-

darfsplan- und Energieleitungsausbaugesetz (BBPlG und EnLAG) konkrete Leitungsvorha-

ben mit feststehenden Anfangs- und Endpunkten festgelegt und es besteht bei Erdkabeln 

das Gebot eines möglichst geradlinigen Verlaufs (§ 5 Abs. 2 NABEG). Die folgenden Emp-

fehlungen werden vor dem Hintergrund dieser gesetzlichen Rahmenbedingungen gegeben. 

Letztlich sollte die Trasse für jedes Leitungsvorhaben so gewählt werden, dass die negativen 

Auswirkungen auf Natur und Landschaft möglichst gering sind. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass bei Biosphärenreservaten und Naturparken zunächst im Sinne eines generellen 

Raumwiderstandes angenommen werden kann, dass diese im Vergleich zur Umgebung über 

besondere Qualitäten von Natur und Landschaft verfügen. Welcher Trassenverlauf möglichst 

geringe negative Auswirkungen auf Natur und Landschaft generell gewährleistet, kann je-

doch nur für jeden Einzelfall individuell beurteilt werden. 

                                                
7 Im Zuge des Netzausbaus werden ausschließlich Höchstspannungsleitungen errichtet. Der Unter-

schied zwischen Hoch- und Höchstspannungsleitungen* ist im Glossar erläutert. Alle Empfehlungen 
in diesem Kapitel beziehen sich ausschließlich auf Vorhaben im Rahmen des Netzausbaus und 
nicht auf sonstige Stromleitungen. 
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Abb. 20: Freileitungstrasse im Naturpark und Biosphärenreservat Hessische Rhön (Foto: 

VDN/FUHO) 

Es wird empfohlen, im Hinblick auf die Wahl des Trassenverlaufs grundsätzlich solche Räu-

me auszusparen, die eine besondere naturschutzfachliche Qualität und/oder eine besondere 

Empfindlichkeit gegenüber Höchstspannungsleitungen* als Freileitungen bzw. als Erdkabel 

aufweisen (siehe Tabelle 4). Genutzt werden sollten Räume mit geringer naturschutzfachli-

cher Qualität und/oder geringer Empfindlichkeit gegenüber Höchstspannungsfreileitungen 

bzw.  

-erdkabeln (bezogen auf alle relevanten Schutzgüter). Es sollte nach Möglichkeit eine Bün-

delung mit vorhandener linearer Infrastruktur, insbesondere mit vorhandenen Stromleitungen 

erfolgen. Dabei sollten möglichst alle technischen Mittel ausgeschöpft werden, um die Lei-

tung vorzugsweise gemeinsam auf nur einer Mastreihe von möglichst niedriger Höhe zu füh-

ren. Konkrete Empfehlungen für Flächen und Landschaften, die in der Regel – sowohl inner-

halb als auch außerhalb von Naturparken und Biosphärenreservaten – nicht oder nur nach 

sehr sorgfältiger Prüfung der konkreten Verträglichkeit im Einzelfall für den Trassenverlauf 

von Höchstspannungsleitungen* genutzt werden sollten, gibt Tabelle 4. 
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Tabelle 4: Empfehlungen für Flächen und Landschaften, die in der Regel nicht für den 
Trassenverlauf von Höchstspannungsleitungen genutzt werden sollten

8
.  

Höchstspannungsfreileitungen Höchstspannungserdkabel 

 nur für die Maststandorte: Flächen mit Böden mit 
hoher Bedeutung als natur- oder kulturgeschicht-
liches Archiv, Bodendenkmale und Geotope 

 nur für die Maststandorte: Gebiete mit Bedeutung 
für den Hochwasserabfluss oder -rückhalt („Über-
schwemmungsgebiete“) 

 Böden mit hoher Bedeutung als natur- oder kul-
turgeschichtliches Archiv, Bodendenkmale und 
Geotope 

 Flächen mit besonders hoher natürlicher Boden-
fruchtbarkeit 

 Gebiete mit Bedeutung für den Hochwasserab-
fluss oder -rückhalt („Überschwemmungsgebiete“) 

 Flächen mit hohem Grundwasserstand 

 Gebiete mit Bedeutung für die Trinkwassergewin-
nung (Trinkwasserschutzgebiete) 

 nur für die Maststandorte und für Wälder, die 
nicht überspannt werden können und durch die 
daher eine dauerhafte Schneise geschlagen wer-
den muss: Flächen mit Vorkommen von natur-
schutzfachlich bedeutsamen Pflanzenarten und 
Biotopen inkl. wichtiger Potenzial- und Verbund-
flächen 

 Flächen mit Vorkommen von naturschutzfachlich 
bedeutsamen Pflanzenarten und Biotopen inkl. 
wichtiger Potenzial- und Verbundflächen (insb. 
Feuchtgebiete und naturnahe Gewässer) 

 Gebiete mit Vorkommen gegenüber Freileitungen 
sensibler Arten (insb. Vögel) inkl. wichtiger Poten-
zial- und Verbundflächen 

 Flächen mit Vorkommen von naturschutzfachlich 
bedeutsamen Tierarten, deren Populationen 
durch den Bau des Erdkabels erheblich beein-
trächtigt würden 

 Naturlandschaften, historisch gewachsene Kultur-
landschaften, naturnahe Landschaften ohne we-
sentliche Prägung durch technische Infrastruktur 
sowie ggf. sonstige bedeutsame Einzellandschaf-
ten (sofern eine besondere Empfindlichkeit ge-
genüber Freileitungen besteht) 

 Naturlandschaften, historisch gewachsene Kultur-
landschaften, naturnahe Landschaften ohne we-
sentliche Prägung durch technische Infrastruktur 
sowie ggf. sonstige bedeutsame Einzellandschaf-
ten (sofern eine besondere Empfindlichkeit ge-
genüber Erdkabeln besteht) – jeweils in Abhän-
gigkeit von Art und Ausmaß des konkreten Ein-
griffs und den spezifischen landschaftlichen Be-
dingungen 

 Landschaften mit einer besonderen Bedeutung 
für das Erleben und Wahrnehmen und/oder be-
sonderer Bedeutung für die landschaftsgebunde-
ne Erholung 

 Wälder mit besonderer Bedeutung für das Erle-
ben und Wahrnehmen von Natur und Landschaft 
sowie weitere Landschaften mit entsprechender 
Bedeutung, in denen aufgrund ihrer Struktur die 
Trasse langfristig deutlich erkennbar wäre 

                                                
8
 In Ausnahmenfällen und nach sorgfältiger Prüfung im Einzelfall können auch hier aufgeführte Flä-
chen ggf. genutzt werden. Für alle aufgeführten Flächen sollten zudem, sofern fachlich sinnvoll, an-
gemessene Abstandsflächen berücksichtigt werden. 
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Kasten 19: Alternative Mastformen für Höchstspannungsleitungen* (Foto: BYSTRUP © MICHEL VAN 

STEENWIJK) 

Für die Berücksichtigung von Biosphärenreservaten und Naturparken bei der Wahl des 

Trassenverlaufs wird folgendes empfohlen: 

Für die Gebietskulisse der Biosphärenreservate: 

 Kein Verlauf einer Höchstspannungstrasse durch Kern- und Pflegezonen. 

 Für die Entwicklungszonen Berücksichtigung der in Tabelle 4 aufgeführten Empfehlun-

gen. 

Für die Gebietskulisse der Naturparke: 

 Sind in Naturparken mit den Kern- und Pflegezonen der Biosphärenreservate vergleich-

bare Zonen ausgewiesen, so sollten diese nicht für den Verlauf einer Höchstspannungs-

trasse genutzt werden. 

 Kein Verlauf einer Trasse durch die naturschutzfachlich besonders wertvollen Bereiche, 

insbesondere im Hinblick auf ihre Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung (bei 

Freileitungen generell, bei Erdkabeln insbesondere für Wälder). 

 Berücksichtigung der in Tabelle 4 aufgeführten Empfehlungen. 



 

83 

Bei Freileitungen sind insbesondere die Schutzgüter „Vögel“ und „Landschaft“ besonders zu 

berücksichtigen. Gemäß den Empfehlungen in Tabelle 4 sollten Gebiete mit besonderer Be-

deutung für das Erleben und Wahrnehmen von Landschaft und die landschaftsgebundene 

Erholung möglichst nicht für den Bau neuer Freileitungen genutzt werden. Insbesondere bei 

Freileitungen sind zudem angemessene Abstandsflächen zu berücksichtigen. Im Idealfall 

sollten diese, sofern das Schutzgut Landschaft betroffen ist, durch Sichtraumanalysen ermit-

telt werden. Sofern möglich, sollten für den Trassenverlauf, insbesondere bei Erdkabeln, 

Gebiete mit naturschutzfachlich eher weniger wertvollen, konfliktfreien bis -armen Acker- und 

Grünlandflächen und keine Waldgebiete gewählt werden. 

Im Hinblick auf die technische und ästhetische Gestaltung (inkl. der Erschließung) sollten 

allgemein und somit auch in Biosphärenreservaten und Naturparken die in Tabelle 5 gege-

benen Empfehlungen berücksichtigt werden. 

Tabelle 5: Empfehlungen zur technischen und ästhetischen Gestaltung von Höchstspannungslei-
tungen 

Höchstspannungsfreileitungen Höchstspannungserdkabel 

 Anordnung der Maststandorte und Wahl des kon-
kreten Trassenverlaufs nicht nur nach techni-
schen, sondern auch nach ästhetischen Ge-
sichtspunkten unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Landschaftsstruktur 

 Wahl der Mastformen und -farbe unter Berück-
sichtigung des Landschaftscharakters und des 
Vogelschutzes 

 Prüfung neuer Arten der Leitungsaufhängung und 
-gestaltung und der Nutzung neuer Mastformen 
mit deutlich geringeren Höhen als die klassischen 
Stahlgittermasten 

 in Einzelfällen ggf. künstlerische Gestaltung ein-
zelner Masten 

 Markierung der Leitungen zur Reduzierung von 
Vogelkollisionen (entsprechend des FNN-Hinweis 
zu Vogelschutzmarkierungen an Hoch- und 
Höchstspannungsfreileitungen von 2014) 

 möglichst Nutzung von/Orientierung an vorhan-
denen Erschließungsstrukturen und keine zusätz-
liche Zerschneidung geschlossener Raumsituati-
onen durch Erschließungsstrukturen 

 Errichtung von ggf. notwendigen Nebengebäuden 
angepasst an die lokale Baukultur 

 weitestmögliche Reduzierung der Bodenerwär-
mung durch technische Vorkehrungen 

 Querung von Gewässern und von sensiblen Ge-
bieten, soweit diese nicht umgangen werden 
können, mit Hilfe grabenloser Bauweise (z. B. 
Horizontal Direction Drilling (HDD)*) 

 möglichst Nutzung von/Orientierung an vorhan-
denen Erschließungsstrukturen und keine zusätz-
liche Zerschneidung geschlossener Raumsituati-
onen durch Erschließungsstrukturen 

 Errichtung von ggf. notwendigen Nebengebäu-
den angepasst an die lokale Baukultur 

8.2 Relevante Steuerungsinstrumente 

Die zentralen Instrumente für die Steuerung des Netzausbaus sind die Bundesfachplanung* 

bzw. das Raumordnungsverfahren* (für Vorhaben, die nur ein Bundesland betreffen) sowie 

die Planfeststellung*. Weitere relevante Instrumente sind die Landes*- und Regionalpla-

nung*, die Eingriffsregelung*, Schutzgebiete bzw. Schutzgebietsverordnungen sowie das 

Artenschutzrecht. Im Hinblick auf planerisch-konzeptionelle Ansätze zur Vorbereitung der 

Steuerung sind neben Planungen auf regionaler Ebene (Landschaftsrahmenplanung*, Pla-

nungen für Biosphärenreservate und Naturparke) bundesweite Konzepte von Bedeutung. 
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Hinsichtlich allgemeiner Empfehlungen zur Regionalplanung*, zu Schutzgebiets-

verordnungen sowie zur Eingriffsregelung* wird auf Kapitel 3.2 verwiesen. 

Wesentliche Beiträge zur Steuerung des Netzausbaus können vor allem die Bundesnetz-

agentur (bzw. die entsprechenden für Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren* zu-

ständigen Behörden für Vorhaben, die ausschließlich ein Bundesland betreffen) sowie weite-

re für die genannten Instrumente zuständigen Akteurinnen und Akteure leisten. Im Rahmen 

der zentralen rechtlich bestimmten Steuerungsinstrumente ist an unterschiedlichen Stellen 

die Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange sowie der allgemeinen Öffentlichkeit vorge-

sehen. Diese Möglichkeiten sollten von den Trägern von Naturparken und Biosphärenreser-

vaten genutzt werden. 

Naturschutzfachliche Planungen zur Vorbereitung der Steuerung 

Auch für die Steuerung des Netzausbaus sind als Grundlage eine aktuelle, flächendeckende, 

qualifizierte und nach einheitlichen Standards erstellte Landschaftsrahmenplanung* sowie 

aktuelle und qualifizierte Planungen für alle Biosphärenreservate und Naturparke wün-

schenswert (siehe für Empfehlungen hierzu auch Kapitel 3.2). Je flächendeckender, aktueller 

und einheitlicher die entsprechenden Planwerke hier vorliegen, desto eher können sie im 

Rahmen der Steuerung des Netzausbaus berücksichtigt werden. 

Zusätzlich wünschenswert sind eigenständige bundesweite raumbezogene naturschutzfach-

liche Aussagen (wie z. B. die bundesweite Darstellung der national bedeutsamen Flächen für 

den Biotopverbund (BFN 2013) und die bundesweite Darstellung schutzwürdiger Landschaf-

ten (BFN 2012)). Darüber hinaus können aktuelle und qualifizierte Landschaftsprogramme 

sowie landesweite Darstellungen z. B. zu bedeutsamen Landschaften herangezogen wer-

den. 

Bundesfachplanung* (bzw. Raumordnungsverfahren*) und Planfeststellung* 

Die räumliche Steuerung des Trassenverlaufs erfolgt für den Trassenkorridor durch die Bun-

desfachplanung* (bzw. das Raumordnungsverfahren*). Die Steuerung des exakten 

Trassenverlaufs und der konkreten Gestaltung der Leitung bzw. Trasse erfolgt durch das 

Planfeststellungsverfahren*. 

 Akteur: Bundesnetzagentur (bzw. für die Durchführung des Raumordnungs-/ Planfeststel-

lungsverfahrens* zuständige Landesbehörden) 

Bei der Korridorfindung im Rahmen der Bundesfachplanung* (bzw. des Raumordnungsver-

fahrens*) inklusive der strategischen Umweltprüfung sollten die in Kapitel 8.1 gegebenen 

Empfehlungen – soweit für die Maßstabsebene jeweils möglich – berücksichtigt werden. 

Gleiches gilt für das nachfolgende Planfeststellungsverfahren*. 
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Informationsaustausch, Sensibilisierung und Kooperation 

Ein regionaler Austausch der potenziell vom Netzausbau betroffenen Kommunen zusammen 

mit Naturschutzvertretern und -vertreterinnen und insbesondere Vertretern und Vertreterin-

nen der Biosphärenreservate und Naturparke ist vorbereitend bzw. begleitend zur Bundes-

fachplanung* bzw. zu Planfeststellungsverfahren* empfehlenswert. Dieser sollte – sofern 

formell nicht vorgesehen – in geeigneter Weise vom jeweiligen Verfahrensträger initiiert und 

durchgeführt werden. 

 Handlungsempfehlungen für Träger von Biosphärenreservaten und Naturparken 

Für allgemeine Hinweise und Empfehlungen zu den Möglichkeiten der Steuerung der Träger 

von Biosphärenreservaten und Naturparken siehe Kapitel 3.2. Im Hinblick auf die Steuerung 

des Netzausbaus können bzw. sollten sie: 

 sich im Rahmen der Bundesfachplanung* (bzw. von Raumordnungsverfahren*) sowie der 

Planfeststellung* durch die Abgabe qualifizierter Stellungnahmen beteiligen. Hierfür ist 

das Vorliegen einer aktuellen und qualifizierten Planung für das Biosphärenreservat bzw. 

den Naturpark äußerst hilfreich. 

 sich aktiv in die Verfahren zur Erstellung oder Änderung von Schutzgebietsverordnungen 

mit dem Ziel einer Steuerung von Höchstspannungsleitungen* einbringen. 

 die Planenden für die Schutzziele sensibilisieren, beispielsweise durch Öffentlichkeitsar-

beit, Beteiligung an Dialogverfahren oder Initiieren von oder Mitwirken an Gutachten. 

 bei Entscheidungsträgern auf ein ökologisches Trassenmanagement hinwirken. 
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9 Faktoren, die eine zielgerichtete Steuerung von Ausbau und Nutzung 

erneuerbarer Energien in Biosphärenreservaten und Naturparken be-

günstigen 

Der Erfolg einer zielgerichteten Steuerung von Ausbau und Nutzung erneuerbarer Energien 

in Biosphärenreservaten und Naturparken hängt von verschiedenen Faktoren ab, die wiede-

rum von Entscheidungsträgern auf unterschiedlichen Ebenen beeinflusst werden können. 

Die Träger von Naturparken und Biosphärenreservaten haben bislang zwar nur begrenzte 

Möglichkeiten der Einflussnahme. Diese sollten sie aber voll ausschöpfen und sich in den 

jeweiligen Prozessen einbringen und positionieren.  

Die folgenden aufgeführten Faktoren begünstigen die Steuerungsmöglichkeiten und eine 

erfolgreiche Umsetzung der Ziele von Biosphärenreservaten und Naturparken innerhalb ihrer 

Gebietskulisse. 

In Bezug auf die Gebiete selbst und ihre Trägerstruktur: 

 ausreichend qualifiziertes Personal mit einer Aufgabenzuteilung für erneuerbare Ener-

gien und Klimaschutz; 

 Leitlinien und Ziele in Bezug auf die Nutzung erneuerbarer Energien für die Gebietskulis-

se (z. B. als Teil eines Naturparkplans oder eines Rahmenkonzeptes oder als eigenes 

Positionspapier); 

 gebietseigene, qualifizierte und aktuelle Konzepte bzw. Planungen (Naturpark-

/Biosphärenreservatspläne, Rahmenkonzepte, Pflege- und Entwicklungspläne), die für 

Aussagen zur Nutzung und Steuerung erneuerbarer Energien notwendige (Grundla-

gen)informationen bereitstellen und Zielvorstellungen für den Umgang mit erneuerbaren 

Energien im Gebiet entwickeln; 

 Berücksichtigung der Ziele und der Kulisse von Biosphärenreservaten und Naturparken 

durch die Regionalplanung* (z. B. bei der Festlegung von freiraumbezogenen Vorrang*- 

und Vorbehaltsgebieten*); 

 Status der Träger der Biosphärenreservate und Naturparke als Träger öffentlicher Belan-

ge; 

 gute Vernetzung in der Region (z. B. zu Akteurinnen und Akteuren der Regionalentwick-

lung, Kommunen, Naturschutzbehörden, Verbänden etc.); ggf. Funktion des Natur-

parks/Biosphärenreservates als „Netzwerkknoten“; 

 aktive begleitende Rolle der Träger von Biosphärenreservaten und Naturparken im Hin-

blick auf die rechtlich bestimmten Instrumente, insbesondere durch die Abgabe von quali-

fizierten Stellungnahmen im Rahmen von Ausbau und Nutzung erneuerbarer Energien; 

 auf die Kulisse/Belange von Biosphärenreservaten und Naturparken zugeschnittene För-

derangebote (u. a. zu Kooperationen und Beratungsleistungen). 
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In Bezug auf allgemeine, nicht auf die Gebietskulisse von Biosphärenreservaten und Natur-

parken beschränkte Planungsgrundlagen, allgemeine Steuerungsansätze sowie in Bezug auf 

Aktivitäten weiterer regionaler Akteurinnen und Akteure, in die Biosphärenreservate und Na-

turparke einbezogen sein sollten: 

 integrierte Energie-/Klimaschutzkonzepte der Kommunen und/oder Masterplan „100 % 

Klimaschutz“; 

 regionale Entwicklungsstrategien, die die Belange von Biosphärenreservaten und Natur-

parken beim Thema Klimaschutz berücksichtigen; 

 Netzwerke bis hin zu wirtschaftlichen Zusammenschlüssen zur natur- und landschaftsge-

rechten Nutzung erneuerbarer Energien; 

 eine aktuelle, qualifizierte und flächendeckende Landschaftsrahmenplanung*; 

 räumliche Steuerung der Windenergienutzung durch Konzentrationsflächenkonzepte* der 

Regionalplanung*; 

 Steuerung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen durch Regionalplanung* und Bauleitpla-

nung*; 

 Ergänzung und Konkretisierung der guten fachlichen Praxis nach § 5 Abs. 2 und 3 

BNatSchG. 

In Bezug auf weitere Förderanreize:  

 regionale Förderprogramme/-wettbewerbe, die die Erstellung von Konzepten sowie eine 

modellhafte Nutzung erneuerbarer Energien unterstützen (wie z. B. „Energieregionen“); 

 Zertifizierungen und Regionalmarken, die eine regionale naturverträgliche Nutzung er-

neuerbarer Energien und/oder weitere Klimaschutzmaßnahmen in Wert setzen; 

 Ausgestaltung der ländlichen Entwicklungsprogramme der Bundesländer (EPLR)* mit 

Förderangeboten, die spezifisch für die Belange der Nationalen Naturlandschaften im 

Themenfeld erneuerbare Energien & Energieeffizienz sowie nachhaltige Landnutzung 

nutzbar sind; 

 Forschungsförderung zum Themenfeld; 

 Marktanreiz- und Investitionsförderprogramme zu erneuerbaren Energien; 

 Verankerung naturschutzfachlicher Belange in der künftigen Ausgestaltung der EU-

Agrarpolitik* (v. a. über Stärkung der 2. Säule, Cross-Compliance*, Greening*) sowie bei 

der Weiterentwicklung des EEG*. 
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10 Glossar 

Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (AUKM) 

Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen gehören zu den zentralen Instrumenten der Ge-

meinsamen Agrarpolitik* der EU. Landwirte verpflichten sich zur Umsetzung von Maßnah-

men entsprechend der Förderrichtlinien der Bundesländer und werden für eventuelle Er-

tragseinbußen entschädigt.  

Agroforstsysteme 

Agroforstsysteme sind Landnutzungssysteme, die die Nutzung von Gehölzkulturen mit dem 

Anbau von Feldfrüchten oder einer Grünlandbewirtschaftung bzw. landwirtschaftlichen Tier-

haltung auf derselben Bewirtschaftungseinheit (d. h. demselben Schlag) kombinieren. 

Aufgabenträger (ÖPNV) 

Über die Bereitstellung von Mobilitätsangeboten des ÖPNV entscheidet der Aufgabenträger. 

Die Organisationsformen des ÖPNV sind von den jeweiligen Vorgaben der Bundesländer 

abhängig. Hoheitliche Aufgaben zur Wahrung der Daseinsvorsorge wie die Langfristplanung 

für den Gesamtverkehr sind beim Aufgabenträger und tendenziell politiknah angesiedelt. 

Daneben kann es Aufgabenträgerorganisationen oder Verbünde geben, die Regieaufgaben 

wie Koordination von Leistungen, Marketing oder Leistungsbestellung übernehmen.  

Außenbereich 

Der Außenbereich im Sinne des Baugesetzbuches umfasst alle Flächen, die nicht im Gel-

tungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplanes* liegen und nicht zu einem im Zusam-

menhang bebauten Ortsteil gehören. 

Bauleitplanung (Bebauungsplan, Flächennutzungsplan) 

Die Bauleitplanung ist das zentrale Instrument der Städte und Gemeinden zur Steuerung der 

städtebaulichen Entwicklung. Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die Nutzung der Grundstü-

cke einer Gemeinde vorzubereiten und zu leiten (§ 1 Abs. 1 BauGB). Dies erfolgt auf zwei 

Planungsebenen: für die Gesamtfläche einer Gemeinde durch den Flächennutzungsplan, 

auch vorbereitender Bauleitplan genannt und für Teile eines Gemeindegebietes durch Be-

bauungspläne. Diese werden auch als verbindliche Bauleitpläne bezeichnet. Im Fläche-

nnutzungsplan ist für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der angestrebten städtebauli-

chen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung in Grundzügen darzustellen (§ 5 Abs. 1 

S. 1 BauGB). Dargestellt werden in Flächennutzungsplänen z. B. Flächen für Wohngebiete 

sowie für Gewerbe- und Industriegebiete, Grünflächen, Verkehrsflächen, Flächen für Ver- 

und Entsorgungseinrichtungen, aber auch Flächen für die Landwirtschaft, Wald und Flächen 

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft. Be-

bauungspläne enthalten rechtsverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung 

für Teile eines Gemeindegebietes.  
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Bioenergieregion 

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) förderte zwischen 2009 

und 2015 in zwei Phasen Strukturen zur Erzeugung und zum Einsatz von Bioenergie in sog. 

Bioenergieregionen. Schwerpunkt der ersten Phase war der Aufbau von Netzwerken und 

Grundlagen zur Bioenergieerzeugung. Gefördert wurden 25 von 210 Bewerbern. In der zwei-

ten Phase lag der Schwerpunkt auf der Steigerung der Wertschöpfung, u. a. durch Erfah-

rungsaustausch zwischen den Bioenergieregionen. 

Blockheizkraftwerk (BHKW) 

Ein BHKW funktioniert nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung: die bei der Stromer-

zeugung entstandene Wärme wird einer thermischen Nutzung zugeführt. Dadurch erhöht 

sich der Wirkungsgrad bei der Energieerzeugung. 

Bundesfachplanung 

Die Festlegung der Trassenkorridore für Vorhaben im Rahmen des Netzausbaus, die mehre-

re Bundesländer betreffen, erfolgt im Rahmen der Bundesfachplanung. Das Verfahren ist in 

den §§ 4 bis 17 des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes geregelt. Zuständig für die Durch-

führung des Verfahrens ist die Bundesnetzagentur. Ein wesentlicher Unterschied zum Rau-

mordnungsverfahren* besteht darin, dass der am Ende des Verfahrens der Bundesfachpla-

nung festgelegte Trassenkorridor für das darauf folgende Planfeststellungsverfahren* ver-

bindlich ist. 

Cross-Compliance 

Die Gewährung von EU-Agrarzahlungen ist von der Einhaltung bestimmter Verpflichtungen 

in den Bereichen Umweltschutz, Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze sowie Tierschutz 

abhängig. Diese als „Cross-Compliance“ bezeichnete Auflagenbindung wurde im Rahmen 

der Agrarreform von 2003 eingeführt und umfasst Grundanforderungen an die Betriebsfüh-

rung, Standards zur Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in gutem landwirtschaftlichen und 

ökologischen Zustand sowie weitere Regelungen wie den Schutz von Dauergrünland.  

Eignungsgebiet 

Eignungsgebiete sind spezielle Gebietsfestlegungen in Raumordnungsplänen. Sie bezeich-

nen Gebiete, in denen bestimmten raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen* oder 

Nutzungen, die städtebaulich nach § 35 des Baugesetzbuchs zu beurteilen sind, andere 

raumbedeutsame Belange nicht entgegenstehen (§ 8 Abs. 7 Nr. 3 Raumordnungsgesetz 

(ROG)). Gleichzeitig werden diese Maßnahmen oder Nutzungen durch die Festlegung von 

Eignungsgebieten an anderer Stelle im Planungsraum ausgeschlossen (§ 8 Abs. 7 Nr. 3 

ROG). § 35 des Baugesetzbuches umfasst die Regelungen zu Bauen im Außenbereich*. 

Eingriffsregelung 

Grundidee der Eingriffsregelung in Deutschland ist es, Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft aufgrund von Eingriffen möglichst zu vermeiden und nicht vermeidbare Beein-

trächtigungen zu kompensieren. Zu unterscheiden ist zwischen der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung (§§ 13-18 BNatSchG) und der städtebaulichen Eingriffsregelung (§ 1a Abs. 

3 BauGB). Das Verhältnis zwischen den beiden ist in § 18 BNatSchG geregelt. Die städte-
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bauliche Eingriffsregelung greift insbesondere bei Eingriffen im Zusammenhang mit der Auf-

stellung/Änderung von Bauleitplänen. In der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gilt der 

allgemeine Grundsatz, dass erhebliche Beeinträchtigungen vorrangig zu vermeiden sind. 

Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaß-

nahmen (Realkompensation) oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld 

(Ersatzgeld/Ersatzzahlung) zu kompensieren (§ 13 BNatSchG). In der städtebaulichen Ein-

griffsregelung ist die Möglichkeit der Zahlung eines Ersatzgeldes nicht gegeben. Hier ist nur 

eine Realkompensation möglich. Sowohl in der naturschutzrechtlichen als auch in der städ-

tebaulichen Eingriffsregelung besteht die Möglichkeit einer Bevorratung von vorgezogenen 

Kompensationsmaßnahmen, z. B. in sogenannten „Ökokonten“ (§ 16 BNatSchG, § 200a 

BauGB). Dies bedeutet, dass die Maßnahmen zeitlich vor und zunächst unabhängig von 

einem bestimmten Eingriff durchgeführt werden und dann zu einem späteren Zeitpunkt für 

einen bestimmten Eingriff als Kompensation anerkannt werden können. 

Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (EPLR) 

Die Bundesländer gestalten die förderfähigen Maßnahmen für den ländlichen Raum entlang 

der EU-Richtlinien mit dem Ziel einer nachhaltigen Landwirtschaft und attraktiven ländlichen 

Entwicklung aus. Dies geschieht im jeweiligen EPLR. Die aktuelle Förderperiode geht von 

2014-2020. EPLR gehören zur sog. zweiten Säule der EU-Agrarpolitik* werden über Mittel 

des ELER-Fonds* finanziert.  

Erfordernisse der Raumordnung 

„Erfordernisse der Raumordnung“ ist der Obergriff für die Ziele der Raumordnung*, die 

Grundsätze der Raumordnung* und die sonstigen Erfordernisse der Raumordnung (§ 3 Abs. 

1 Nr. 1 ROG). Als „sonstige Erfordernisse der Raumordnung“ werden in Aufstellung befindli-

che Ziele der Raumordnung*, Ergebnisse förmlicher landesplanerischer Verfahren wie des 

Raumordnungsverfahrens* und landesplanerische Stellungnahmen bezeichnet (§ 3 Abs. 1 

Nr. 4 ROG). 

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

Das EEG ersetzte im Jahr 2000 das Stromeinspeisungsgesetz. Es dient der Förderung er-

neuerbarer Energien, indem es Erzeugern u. a. einen Netzanschluss (Stromabnahme) sowie 

eine zeitlich befristete Einspeisevergütung zusichert. Das Gesetz wurde mehrfach ange-

passt, zuletzt zum 01.01.2017. 

EU-Agrarpolitik (auch GAP) 

Die EU-Agrarpolitik basiert auf zwei sog. Säulen. Direktzahlungen, u. a. an landwirtschaftli-

che Unternehmen, werden über die erste Säule abgewickelt. Ein Teil der Direktzahlungen ist 

an Auflagen geknüpft (siehe „Cross-Compliance*“ und „Greening*“). Die zweite Säule dient 

der Förderung einer nachhaltigen Bewirtschaftung und der Entwicklung ländlicher Räume. 

Das zentrale Förderinstrument der zweiten Säule ist der Europäische Landwirtschaftsfonds 

für die Entwicklung des ländlichen Raums – ELER (siehe Europäischer Landwirtschaftsfonds 

für die Entwicklung des ländlichen Raums*).  



 

91 

Europäischer Fonds für Regionalentwicklung (EFRE) 

Ziel des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung (EFRE) ist es, Ungleichheiten zu be-

seitigen und dadurch den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt der Eu-

ropäischen Union zu fördern. Die Investitionsförderung konzentriert sich auf vier Schlüssel-

prioritäten: Innovation und Forschung, digitale Agenda, Förderung kleiner und mittlerer Un-

ternehmen und einer treibhausgasarmen Wirtschaft. 

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 

Die Förderung der ländlichen Entwicklung über den ELER-Fonds verfolgt das Ziel, die Wett-

bewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu steigern und eine nachhaltige Ressourcennutzung 

sowie die wirtschaftliche Entwicklung ländlicher Räume zu fördern (siehe EU-Agrarpolitik*). 

Gärreste 

Flüssige oder feste Rückstände, die bei der Vergärung von Biomasse in Biogasanlagen an-

fallen, werden als Gärreste bezeichnet. Sie werden als Dünger in der Landwirtschaft einge-

setzt. 

Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) 

Die sog. GAK ist ein zentrales Instrument zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- 

u. Forstwirtschaft, des Küstenschutzes sowie der Vitalität des ländlichen Raums. Inhaltlich 

deckt sie weitgehend die Handlungsbereiche des ELER-Fonds ab und ergänzt diesen (siehe 

ELER*). 

Greening 

Das sogenannte Greening ist seit der Förderperiode 2014-2020 ein zentrales Instrument für 

Umweltstandards der ersten Säule der EU-Agrarpolitik*. Die sogenannte Greening-Prämie 

bindet 30 % der Direktzahlungen, die Landwirte über die erste Säule erhalten, an die Einhal-

tung bestimmter Standards und geht über die weiterhin bestehenden Cross-Compliance*-

Anforderungen hinaus. Das Greening umfasst die Erhaltung von Dauergrünlandflächen, eine 

verstärkte Anbaudiversifizierung sowie die Bereitstellung sogenannter "ökologischer Vor-

rangflächen" auf Ackerland. Für einzelne Betriebsgruppen gelten Sonderregelungen (u. a. für 

Ökolandbau-Betriebe und kleinere Betriebe).  

Grundsätze der Raumordnung 

Grundsätze der Raumordnung sind Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermes-

sensentscheidungen. Sie können durch Gesetz oder als Festlegungen in einem Raumord-

nungsplan aufgestellt werden (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG). Sie sind bei Entscheidungen über die 

Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen in Abwägungs- und Ermessensentscheidungen 

zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 1 ROG). 
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Gute fachliche Praxis (gfP) in der Forstwirtschaft 

Im Unterschied zum Bereich „Landwirtschaftliche Nutzung“ findet sich im Bundesnatur-

schutzgesetz für die Forstwirtschaft nicht explizit der Begriff „Gute fachliche Praxis“ (vgl. da-

zu aber WINKEL et al. 2005). Nach § 5 Abs. 3 BNatSchG ist bei der forstlichen Nutzung das 

Ziel zu verfolgen, naturnahe Wälder aufzubauen und diese ohne Kahlschläge nachhaltig zu 

bewirtschaften. Ein hinreichender Anteil standortheimischer Forstpflanzen ist einzuhalten. 

Mindeststandards können sich bei der forstlichen Nutzung auch aus den Maßgaben des 

Bundeswaldgesetzes bzw. der Landeswaldgesetze (vgl. die Begriffe ordnungsgemäße 

Forstwirtschaft und nachhaltige Forstwirtschaft) sowie aus Zertifizierungen (z. B. FSC- oder 

PEFC-Zertifizierung) ergeben. 

Gute fachliche Praxis (gfP) in der Landwirtschaft 

Die Regeln und Grundsätze der guten fachlichen Praxis nehmen Bezug auf bewährte Tech-

niken und Arbeitsweisen, die allgemein anerkannt sind und üblicherweise von sachkundigen 

Landwirten angewendet werden (MÖCKEL 2014: 14). Die gesetzlichen Anforderungen und 

Grundsätze an die gfP bezwecken einen Mindestumweltstandard in der Landwirtschaft und 

verteilen sich auf verschiedene umwelt- und agrarrechtliche Gesetze (BBodSchG, 

BNatSchG, DüngG PflSchG, GenTG) (ebd.). Die in § 5 Abs. 2 BNatSchG aufgeführten 

Grundsätze sind überwiegend wenig bestimmt formuliert, so dass die Möglichkeit der Ablei-

tung von spezifischen Handlungspflichten umstritten ist. Inhaltliche Themenfelder sind bei-

spielsweise die Gewährleistung nachhaltiger Bodenfruchtbarkeit und langfristiger Nutzbarkeit 

von Flächen, die Biotopvernetzung, das Verhältnis von Tierhaltung und Pflanzenbau oder 

der Erosionsschutz. Soweit aufgrund fehlender Konkretisierung in der Praxis kein natur-

schutzrechtlicher Mindeststandard zugrunde gelegt wird, fehlt es für diesen Bereich an einer 

klaren ordnungsrechtlichen Ausrichtung der Landnutzung. Darüber hinaus entstehen Voll-

zugsprobleme aufgrund der ungelösten Frage, welche Bedeutung den Privilegierungsvor-

schriften zukommt, die auf die gfP verweisen (z. B. §§ 14 Abs. 2, 44 Abs. 4 BNatSchG) und 

wie mit entsprechenden bzw. weiterführenden Regelungen (z. B. ordnungsgemäße Land-

wirtschaft) in Schutzgebietsverordnungen umzugehen ist, die ebenfalls einen rechtlich defi-

nierten Mindeststandard voraussetzen. 

Hoch- und Höchstspannungsleitungen 

Als Höchstspannungsleitungen werden üblicherweise Leitungen ab einer Nennspannung von 

220 kV bezeichnet. Zumeist werden in Deutschland 380 kV verwendet. Die Nennspannung 

gibt den Wert der elektrischen Spannung im Normalbetrieb an. Das Höchstspannungsnetz 

dient dazu, Energie über weite Entfernungen zu transportieren. Als Hochspannungsleitungen 

werden üblicherweise Leitungen ab einer Spannung von 60 kV bezeichnet. Hochspannungs-

leitungen in Deutschland werden üblicherweise mit 110 kV betrieben. Sie dienen der Grob-

verteilung von Energie in verschiedene Regionen sowie zu großen Industriestandorten.  

Horizontal Direction Drilling (HDD) 

HDD ist die englische Bezeichnung für das Horizontalspülbohrverfahren. Mit diesem Verfah-

ren, können Leitungen unterirdisch verlegt werden, ohne dass hierfür ein Graben ausgeho-

ben werden muss.  



 

93 

Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) 

Die integrierte ländliche Entwicklung wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-

rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ gefördert und richtet sich an die kommunale 

Ebene. Ziel ist über interkommunale Zusammenarbeit gemeinsam mit Wirtschafts- und Sozi-

alpartnern die Entwicklung ländlicher Räume zu fördern. Basis der Aktivitäten stellt dabei in 

der Regel ein integriertes ländliches Entwicklungskonzept dar. 

Konzentrationsflächenkonzept 

Als Konzentrationsflächenkonzept wird eine spezielle Form der räumlichen Steuerung der 

Nutzung der Windenergie durch die Regionalplanung* oder die Flächennutzungsplanung* 

verstanden. Dabei werden bestimmte Räume explizit für die Nutzung der Windenergie fest-

gelegt. Für die übrige Fläche des Planungsraums wird die Errichtung von Windenergieanla-

gen ausgeschlossen. 

Kurzumtriebsplantagen (KUP) 

Kurzumtriebsplantagen sind Anpflanzungen schnellwachsender und stockausschlagfähiger 

Baumarten wie Weiden oder Pappeln auf landwirtschaftlichen Flächen. Aufgrund ihrer 

Umtriebszeit von höchstens 20 Jahren behalten die Flächen den Status als landwirtschaftli-

che Nutzfläche. Die gewonnene Biomasse wird energetisch oder stofflich verwertet. 

Landesplanung (Landesraumordnung) 

Als Landesplanung wird hier die Raumordnung auf Ebene der Bundesländer über landeswei-

te Raumordnungspläne verstanden. Wesentliche gesetzliche Grundlagen hierfür sind das 

Raumordnungsgesetz sowie die jeweiligen Landesplanungsgesetze der Länder. 

Landschaftspflegematerial (LPM) 

Es existiert keine einheitliche Definition für Landschaftspflegematerial. Die Biomasseverord-

nung (BiomasseV, Anlage 3, Nr. 5) mit Bezug zum EEG* 2014 definiert Landschaftspflege-

material als Materialien, die bei Maßnahmen anfallen, welche vorranging und überwiegend 

den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des Naturschutzgesetzes 

dienen und nicht gezielt angebaut wurden. Energiepflanzen aber auch Grünschnitt aus öf-

fentlichen Grünanlagen, Gärten oder von Straßenrandflächen fallen folglich nicht unter diese 

Definition. Sie können aber auch als Materialien aus der Landschaftspflege verstanden wer-

den. 

Landschaftsplanung/Landschaftsrahmenplanung 

Die Landschaftsplanung im Sinne der §§ 8-12 BNatSchG ist die zentrale Fachplanung des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege in Deutschland. Sie hat die Aufgabe, die Ziele des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege (festgelegt in § 1 BNatSchG) für den jeweiligen 

Planungsraum zu konkretisieren und Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung die-

ser Ziele aufzuzeigen (§ 9 Abs. 1 BNatSchG). Planwerke der Landschaftsplanung können – 

analog zu den Planwerken der Raumordnung und Bauleitplanung* – auf vier Ebenen erstellt 

werden. Auf der überörtlichen Ebene wird zwischen Landschaftsprogrammen, die jeweils für 

die Gesamtfläche eines Bundeslandes und Landschaftsrahmenplänen, die für Teile eines 

Bundeslandes aufgestellt werden, unterschieden. Auf der örtlichen Ebene gibt es für das 
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Gebiet einer Gemeinde den kommunalen Landschaftsplan und für Teile eines Gemeindege-

bietes den Grünordnungsplan. Nicht in allen Bundesländern sind alle vier Planungsebenen 

vorgesehen. Die Zuständigkeit für die Aufstellung der Pläne und das Verfahren sowie das 

Verhältnis von Landschaftsprogrammen und Landschaftsrahmenplänen zu Raumordnungs-

plänen richtet sich nach dem jeweiligen Landesrecht. Die Regelungen der einzelnen Bundes-

länder zu diesen Aspekten sind teilweise sehr unterschiedlich. 

LEADER 

LEADER (franz. Liaison entre actions de développement de l’économie rurale) ist ein über 

den ELER-Fonds* geförderter methodischer Ansatz der Regionalentwicklung. Er wurde 1991 

ins Leben gerufen und über mehrere Förderperioden weiterentwickelt. Ziel ist, lokale Akteu-

rinnen und Akteure zu vernetzen, um das vorhandene Potenzial einer Region für deren Ent-

wicklung zu mobilisieren. Zu diesem Zweck arbeiten die regionalen Akteurinnen und Akteure 

in sogenannten Lokalen Aktionsgruppen zusammen. In diesen Gruppen werden die ver-

schiedenen Projekte zur Regionalentwicklung abgestimmt. Begleitet wird dieser Prozess 

durch ein Regionalmanagement. Die aktuelle Förderperiode läuft von 2014 bis 2020. Das 

Themenspektrum von LEADER-Projekten ist vielfältig und umfasst zunehmend auch The-

men des Klimaschutzes. 

Melioration 

Als Melioration werden in der Land- und Forstwirtschaft in Deutschland technische Maßnah-

men zur Steigerung der Ertragsfähigkeit oder zur Vereinfachung der Bewirtschaftung von 

Böden bezeichnet. Hierzu gehören z. B. Maßnahmen der Be- und Entwässerung oder Drai-

nierung. 

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (nationale Biodiversitätsstrategie - NBS) 

Das Bundeskabinett verabschiedete 2007 die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. 

Diese Enthält 330 Zielvorgaben und 430 konkrete, akteursbezogene Maßnahmen. Die Um-

setzung ist für mindestens vier Legislaturperioden selbstverpflichtend und wird im Rahmen 

eines definierten Indikatorensets bzw. Rechenschaftsberichts regelmäßig überprüft. 

Paludi-Kultur 

Bei Paludi-Kulturen handelt es sich um die land- und forstwirtschaftliche Nutzung von 

wiedervernässten Hoch- und Niedermooren, z. B. durch den Anbau von Schilf. Sie können 

energetisch genutzt werden.  

Planfeststellung 

Die Planfeststellung ist ein besonderes Verwaltungsverfahren, mit dem über die Zulässigkeit 

raumbedeutsamer Vorhaben und Maßnahmen* entschieden wird. Am Ende des Verfahrens 

steht der Planfeststellungsbeschluss. Dieser ersetzt alle anderen behördlichen Genehmi-

gungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder Zustimmungen, die für das Vorhaben ansonsten 

erforderlich gewesen wären. 
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Postkartenmotiv 

Unter Postkartenmotiven werden markante Landschaftselemente und Ensembles sowie Bau- 

und Bodendenkmäler verstanden, die einen besonderen kultur- oder naturhistorischen Wert 

und zugleich einen besonderen Landschaftsbezug haben und sich aus ihrer Umgebung her-

aus als deutlich sichtbare und als Einheit wahrgenommene „Marken“ in der Landschaft ab-

heben. Der besondere Landschaftsbezug kann z. B. in ihrer Fernwirkung oder ihrer besonde-

ren Bedeutung für bestimmte Sichtbeziehungen liegen. Sie sind in der Regel ein beliebtes 

Fotomotiv und spielen eine wesentliche Rolle für die Attraktivität eines Gebietes für Erho-

lungssuchende und Touristen. Postkartenmotive können z. B. Burgen, Schlösser, Klöster, 

Kirchen, Stadt- oder Ortsensembles sowie markante Landschaftselemente- oder -

formationen wie Felsen, Berge, Hügel, Seen oder ähnliches sein. Diese hier verwendete 

Definition erfolgte in Anlehnung an die im Zonierungskonzept für den Naturpark Altmühltal 

verwendete Definition für Postkartenmotive (BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT 

UND GESUNDHEIT 2012: 18 f.). 

Privilegierte und nicht privilegierte Biomasseanlagen 

Als privilegierte Biomasseanlagen werden solche Anlagen bezeichnet, deren Bau nach § 35 

Abs. 1 Nr. 6 BauGB im Außenbereich* bei Erfüllung bestimmter Bedingungen zulässig ist. Es 

handelt sich dabei um Anlagen im Rahmen eines land- bzw. forstwirtschaftlichen oder gar-

tenbaulichen Betriebs oder im Rahmen bestimmter weiterer Tierhaltung betreibender Betrie-

be. Die Anlagen müssen in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem Betrieb 

stehen. Die Biomasse muss überwiegend aus dem Betrieb oder überwiegend aus dem Be-

trieb und nahe gelegenen Betrieben stammen. Pro Betriebsstandort darf nur eine Anlage 

betrieben werden. Die Kapazität einer privilegierten Biogasanlage darf 2,3 Millionen Norm-

kubikmeter Biogas pro Jahr nicht überschreiten. Handelt es sich nicht um eine Biogasanlage, 

sondern um eine andere Art von Biomasseanlage, dann darf die Feuerungswärmeleistung 2 

Megawatt nicht überschreiten. Biomasseanlagen, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden 

als nicht-privilegierte Biomasseanlagen bezeichnet. Ihre Zulässigkeit richtet sich nach den 

allgemeinen Vorschriften des Bau- und Planungsrechtes. In der Regel ist für diese Anlagen 

ein Bebauungsplan* erforderlich. 

Ramsar-Konvention 

Ramsar-Konvention ist die Kurzbezeichnung für das „Übereinkommen über Feuchtgebiete, 

insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung“. Es 

handelt sich hierbei um einen von der UNESCO angestoßenen völkerrechtlichen Vertrag. 

Anliegen der Konvention ist der Schutz von Feuchtgebieten, sowie der Informationsaus-

tausch und die internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich. Die Deklaration eines Ge-

bietes als „Ramsar-Gebiet“ stellt ein Prädikat dar, bedeutet aber noch keinen rechtlich ver-

bindlichen Schutzstatus. Dieser erfolgt auf freiwilliger Basis durch die rechtlichen Möglichkei-

ten der jeweiligen Staaten. In Deutschland gibt es derzeit (Stand Mai 2016) 34 Ramsar-

Gebiete mit einer Gesamtgröße von knapp 870.000 ha, wobei deutlich über die Hälfte der 

Fläche auf Wattenmeergebiete entfällt. 
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Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 

Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sind laut § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG Planungen 

(einschließlich der Raumordnungspläne), Vorhaben und sonstige Maßnahmen, durch die 

Raum in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes 

beeinflusst wird. Wann eine konkrete Planung oder Maßnahme, z. B. eine Windenergieanla-

ge, als raumbedeutsam einzustufen ist, unterliegt letztlich einer Einzelfallentscheidung. 

Raumordnung 

Unter Raumordnung versteht man die planmäßige Ordnung, Entwicklung und Sicherung des 

Gesamtraumes sowie einzelner Teilräume Deutschlands. Aufgabe der Raumordnung ist es, 

unterschiedliche Anforderungen an den Raum aufeinander abzustimmen und auftretende 

Konflikte auszugleichen sowie Vorsorge für einzelne Nutzungen und Funktionen des Rau-

mes zu treffen (§ 1 Abs. 1 ROG). Dies geschieht unter anderem durch fachübergreifende 

Raumordnungspläne für die einzelnen Bundesländer (landesweite Raumordnungspläne) 

sowie für Teilräume der Länder (Regionalpläne). Leitvorstellung der Raumordnung ist eine 

nachhaltige Raumentwicklung, die soziale, wirtschaftliche und ökologische Ansprüche und 

Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften und großräumig ausgewogenen Ord-

nung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teilräumen führt (§ 1 Abs. 2 ROG). 

Raumordnungsverfahren 

Das Raumordnungsverfahren ist neben den Raumordnungsplänen* ein wesentliches Instru-

ment der Raumordnung in Deutschland. Wesentliche gesetzliche Grundlagen sind die §§ 15 

und 16 des Raumordnungsgesetzes sowie die jeweiligen Regelungen in den Landespla-

nungsgesetzen der Länder. In einem Raumordnungsverfahren wird die Raumverträglichkeit 

bestimmter, in § 1 der Raumordnungsverordnung oder über Länderregelungen festgelegter 

Planungen und Maßnahmen, geprüft. Solche Planungen und Vorhaben sind z. B. der Bau 

einer Autobahn oder die Errichtung von Einkaufszentren. Im Raumordnungsverfahren wird 

geklärt, ob ein Vorhaben, mit den Erfordernissen der Raumordnung* und anderen raumbe-

deutsamen Planungen und Maßnahmen* vereinbar ist. Dabei werden unterschiedliche 

Standort- bzw. Trassenalternativen geprüft. Das Ergebnis eines Raumordnungsverfahrens 

ist nicht unmittelbar rechtsverbindlich. Es ist jedoch in nachfolgenden Planungs- und Ge-

nehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 

Regionalplanung 

Als Regionalplanung wird die regionale Raumordnung* für Teilräume einzelner Bundeslän-

der bezeichnet. Zentrales Planwerk ist hier der Regionalplan. In einzelnen Bundesländern 

werden die Planwerke teilweise unterschiedlich bezeichnet und heißen dann z. B. nicht „Re-

gionalplan“, sondern „Regionaler Raumordnungsplan“ oder „Regionales Raumordnungspro-

gramm“. Die Träger der Regionalplanung sind in den einzelnen Bundesländern ebenfalls 

unterschiedlich. In einigen Bundesländern gibt es hierfür spezielle Körperschaften des öffent-

lichen Rechts, die z. B. als „Regionalverbände“, „Regionale Planungsverbände“ oder „Regio-

nale Planungsgemeinschaften“ bezeichnet werden. In anderen Bundesländern sind die 

Landkreise die Träger der Regionalplanung oder die Aufgabe der Regionalplanung wird von 

den Bezirksregierungen bzw. Regierungspräsidien zugeordneten Stellen oder der Landesp-

lanungsbehörde übernommen. Wesentliche gesetzliche Grundlagen für die Regionalplanung 

sind das Raumordnungsgesetz sowie die jeweiligen Landesplanungsgesetze der Länder. 
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Städtebaulicher Vertrag 

Ein städtebaulicher Vertrag ist eine Sonderform des öffentlich-rechtlichen Vertrags. Er kann 

zwischen einer Gemeinde und z. B. einem Grundstückseigentümer oder Investor geschlos-

sen werden und bezieht sich auf Regelungen oder Maßnahmen des Städtebaurechtes (z. B. 

ein Erschließungsvertrag oder Durchführungsvertrag zu einem vorhabenbezogenen Be-

bauungsplan*). Die gesetzliche Grundlage für städtebauliche Verträge ist § 11 BauGB. 

Totholz 

Es existieren verschiedene Definitionen von Totholz. Im Allgemeinen zählen abgestorbene 

Bäume oder abgestorbene Teile von Bäumen dazu. Teilweise werden Größen- oder Volu-

menangaben um den Begriff zu präzisieren. So zählen abgestorbene Bäume bzw. Teile für 

das Bundesamt für Naturschutz erst ab einem Durchmesser von > 30 cm bei Weichlaubholz, 

sonst > 50 cm und Höhe bzw. Länge > 3 m zu Totholz (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 

2016). 

Träger öffentlicher Belange (TöB) 

Als Träger öffentlicher Belange werden Behörden und bestimmte andere Institutionen, die 

öffentliche Aufgaben erfüllen, bezeichnet. Ihre Beteiligung ist bei bestimmten Vorhaben ge-

setzlich vorgeschrieben ist. Neben Behörden können z. B. auch Versorgungs- und Infrastruk-

turunternehmen, z. B. Energieversorger, Träger öffentlicher Belange sein. 

Vorbehaltsgebiet 

Vorbehaltsgebiete sind spezielle Gebietsfestlegungen in Raumordnungsplänen. Sie be-

zeichnen Gebiete, in denen bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen bei 

der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht bei-

zumessen ist (§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Vorbehaltsgebiete haben somit den Charakter von 

Grundsätzen der Raumordnung*. Mögliche, für das hier behandelte Themenfeld besonders 

relevante Gebietsfestlegungen sind z. B. freiraumbezogene Vorbehaltsgebiete für Natur und 

Landschaft oder für die Erholungsnutzung sowie Vorbehaltsgebiete für PV-

Freiflächenanlagen.  

Vorranggebiet 

Vorranggebiete sind spezielle Gebietsfestlegungen in Raumordnungsplänen. Sie bezeichnen 

Gebiete, die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind. 

Andere raumbedeutsame Nutzungen, die mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen 

nicht vereinbar sind, sind in diesen Gebieten ausgeschlossen (§ 8 Abs. 7 S. 1 Nr. 1 ROG). 

Es kann festgelegt werden, dass Vorranggebiete zugleich die Wirkung von Eignungsgebie-

ten* haben (§ 8 Abs. 7 S. 2 ROG). Vorranggebiete haben den Charakter von Zielen der 

Raumordnung*. Sie sind endgültig abgewogen und müssen beachtet werden. Mögliche, für 

das hier behandelte Themenfeld besonders relevante Gebietsfestlegungen sind z. B. frei-

raumbezogene Vorranggebiete für Natur und Landschaft oder Vorranggebiete für die Nut-

zung der Windenergie. 
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Waldrestholz 

Unter die Kategorie Waldrestholz fallen Ernterückstände und Abfälle sowie Nebenprodukte, 

die bei der Stammholzentnahme anfallen wie Reisig und Rinde (vgl. HENNENBERG & 

MARGGRAFF 2012: 56f). 

Ziele der Raumordnung 

Ziele der Raumordnung sind verbindliche Vorgaben in Raumordnungsplänen in Form von 

textlichen oder zeichnerischen Festlegungen, die vom Träger der Raumordnung* abschlie-

ßend abgewogen sind (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG). Sie müssen bei Entscheidungen über die 

Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen beachtet werden (§ 4 Abs. 1 ROG). 

Zwischenfrüchte 

Als Zwischenfrucht bezeichnet man eine Feldfrucht, die zwischen zwei Hauptnutzungskultu-

ren angebaut wird und in der Regel der Gründüngung, dem Bodenschutz, der Futter- oder 

energetischen Nutzung dient und/oder geeignet ist, Pflanzenschädlinge oder -krankheiten 

abzuwehren. Die Wahl geeigneter Zwischenfrüchte richtet sich nach Standort und Fruchtfol-

ge, typische Beispiele sind Senf, Ölrettich oder Phacelia. Zwischenfruchtanbau nach be-

stimmten Vorgaben wird als Greening*-Maßnahme (s. o.) anerkannt. 
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